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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

a.a.O. am angegebenen Ort 
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AJP Aktuelle Juristische Praxis 
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AS Amtliche Sammlung des Bundesrechts 

Bsp. Beispiel 
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ff. fortfolgende 

Fn. Fussnote 

Hrsg. Herausgeber 

KEF Konsolidierte Entwicklungs- und Finanzplanung, Kanton Zürich 

KLR Kosten-/Leistungsrechnung 

KV Kantonsverfassung 

i.e.S. im engeren Sinn 

inkl. inklusive 

i.S. im Sinn 
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i.V.m. in Verbindung mit 

i.w.S. im weiteren Sinn 

insbeso. insbesondere 

JUKO Justizkommission des Grossen Rats 

LOG Leistungsorientierte Gerichte 

NEF Neue Verwaltungsführung 

NPM New Public Management 

Nr. Nummer 

NZZ Neue Zürcher Zeitung 

Rz. Randziffer 

SR Systematische Sammlung des Bundesrechts 

TQM Total Quality Management 

u.a. unter anderem 

u.a.m. und anderes mehr 

vgl. vergleiche 

Wif! Projekt der Zürcher Verwaltungsreform 

WOV Wirkungsorientierte Verwaltungsführung 

z.B. zum Beispiel 

ZBl Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 

Ziff. Ziffer(n) 

 

 



   3 

VORWORT 

Auf den ersten Blick scheint der Begriff «Management» nicht in die Welt 
der Justiz zu passen. Wenn man sich aber der aktuellen Probleme und 
der wachsenden Komplexität im Justizbereich bewusst wird, ist der Be-
griff nicht mehr dermassen unpassend. Kurz gesagt geht es darum, dass 
die Justiz und die Gerichtsorganisationen selbst mit den immer knapper 
werdenden Ressourcen und den immer grösser werdenden Anforderun-
gen seitens der Bürgerinnen und Bürger «gutes Recht sprechen» kön-
nen müssen. Dabei müssen sie sich auf ihre Kernaufgabe - die Recht-
sprechung - konzentrieren können. Das bedingt besondere Führungs- 
und Unterstützungsinstrumente. 

Ausgehend von der veralteten Struktur und der überholten Organisation 
der Steuerrekurskommission des Kantons Bern und den damit verbun-
denen Schwierigkeiten und den Problemen in der täglichen Arbeit habe 
ich mich seit mehreren Jahren mit dieser Thematik beschäftigt. Es soll 
dabei nie darum gehen, die wertvolle Arbeit und den guten Einsatz von 
Personen nicht gebührend zu schätzen. Es geht aber darum, zu erken-
nen, dass man - bildhaft gesprochen - mit einem «Oldsmobil kein mo-
dernes Rennen gewinnen kann». 

Danken möchte ich dem Präsidenten der Steuerrekurskommission des 
Kantons Bern, Peter Kästli, mit dem ich viele interessante 
(Streit-)Gespräche führen durfte. Er hat mich immer unterstützt und ge-
fördert. Ohne seine Unterstützung wäre diese Arbeit nicht entstanden. 

Ebenfalls danken möchte ich den verschiedenen Vertretern der obersten 
Gerichtsbehörden des Kantons Zürich, des Kantons Aargau, des Kan-
tons Luzern und des Kantons Bern, mit welchen ich im letzten oder vor-
letzten Jahr interessante Gespräche führen durfte. 

Ein besonderer Dank gebührt dem Bundesgerichtspräsidenten Giusep 
Nay und dem stellvertretenden Generalsekretär des Bundesgerichts 
Jacques Bühler, mit denen ich ebenfalls ein ausführliches und sehr 
interessantes Gespräch führen durfte. 
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Zuletzt danken möchte ich meiner lieben Familie, die während vieler 
Stunden auf mich verzichten musste. 

 

Bern, 5. Januar 2006 Hans Wipfli 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Ergänzung 

Mit Beschluss Nr. 1985 vom 8. November 2006 hat der Regierungsrat 
des Kantons Bern das Gesetzgebungsprojekt «Steuergericht» zurückge-
zogen und in diesem Zusammenhang u.a. wie folgt orientiert: 

« ... Wegen der breiten Ablehnung des Gesetzes über das Steuergericht 
in der Vernehmlassung hat der Regierungsrat die Vorlage zurückgezo-
gen. Gleichzeitig hat er den Auftrag erteilt, eine Änderung des Gesetzes 
über die Steuerrekurskommission auszuarbeiten, um die Schaffung einer 
zweiten vollamtlichen Richterstelle bei der Steuerrekurskommission zu 
ermöglichen. Zusätzlich soll die einzelrichterliche Kompetenz von heute 
2'000 auf neu 10'000 Franken erhöht werden. Damit soll die Steuerre-
kurskommission entlastet werden. Der Regierungsrat hat die Justiz-, 
Gemeinde- und Kirchendirektion beauftragt, die Massnahmen zwei Jahre 
nach der Inkraftsetzung auf ihre Wirksamkeit zu prüfen. Sollte sich erge-
ben, dass die Massnahmen nicht die erhoffte Wirkung gezeigt haben, ist 
die Schaffung einer abgaberechtlichen Abteilung im Verwaltungsgericht 
und die Einführung eines einstufigen Rechtsmittelverfahrens erneut zu 
prüfen.» 
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MANAGEMENT SUMMARY 

Der Begriff des Justizmanagements wird wohl in den nächsten Jahren im 
Kanton Bern in der Justiz, in der Verwaltung und im Grossen Rat noch 
vermehrt zur Anwendung gelangen. Dafür sprechen verschiedene Grün-
de: 

Die moderne Justiz ist mit vielfältigen Problemen konfrontiert. In den 
vergangenen Jahren ist das Spannungsverhältnis zwischen der Aufga-
benvielfalt und der Komplexität der Rechtsprobleme sowie den knapper 
werdenden Finanzen und Ressourcen immer häufiger an den Tag getre-
ten. Das veränderte Umfeld hat dazu geführt, dass die Justiz und die 
Gerichtsbehörden - gleich wie die allgemeine Verwaltung etwas früher - 
dazu übergegangen sind, ihre Strukturen, ihre Organisationsformen und 
ihre Führungsinstrumente anzupassen. Vielfach sind solche Anpassun-
gen und Veränderungsprozesse in anderen Kantonen unter Verwendung 
oder zumindest unter Anlehnung an NPM-Grundsätze geschehen. 

Gestützt auf das Bundesgerichtsurteil vom 19. Dezember 2003 
(2A.355/2003/dxc) wurde im Kanton Bern ein solcher Veränderungspro-
zess in Gang gesetzt. Der Regierungsrat des Kantons Bern erteilte einer 
Arbeitsgruppe den Auftrag, zu überprüfen, wie der Rechtsmittelweg in 
Steuersachen ausgestaltet werden könnte. Gestützt auf eine Projektar-
beit (Wipfli, 2005: 1 ff.) und den Antrag der Arbeitsgruppe hat der Regie-
rungsrat am 29. Juni 2005 entschieden, dass das Rechtsmittelsystem in 
Steuersachen mittelfristig auf ein einstufiges Verfahren verkürzt werden 
soll. Dazu soll vorerst die Steuerrekurskommission professionalisiert und 
zu einem modernen Steuergericht umgebaut und später als abgaberech-
tliche Abteilung in das Verwaltungsgericht integriert werden. 

Modernes und systematisches Justizmanagement bedingt auch verän-
derte und angepasste Struktur-, Organisations- und Führungsformen. In 
der Form der alten Steuerrekurskommission kann kein modernes Jus-
tizmanagement umgesetzt und geführt werden. 

Die verschiedenen Reformprojekte im Justizbereich auf Bundesebene 
beeinflussen die Gesetzgebungsverfahren in den Kantonen direkt und 
unmittelbar (vertikaler Anpassungsdruck). Auch die laufenden oder be-
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reits umgesetzten Veränderungsprozesse in den reformfreudigen Kanto-
nen Zürich, Aargau, Solothurn und Luzern haben einen mittelbaren Ein-
fluss auf andere Kantone (horizontaler Anpassungsdruck). 

Mit der Justizreform I und II und der Reform der dezentralen Verwaltung 
wurden auch im Kanton Bern im Justizbereich grundlegende Reformen 
umgesetzt bzw. eingeleitet. Als weiterer Reformschritt soll, nachdem 
NEF bei der zentralen Verwaltung am 1. Januar 2005 eingeführt worden 
ist, die Einführung und die Umsetzung der NEF-Grundsätze bei der Jus-
tiz und den Gerichtsbehörden geprüft werden. 

Die Justiz und die Gerichtsbehörden nehmen im gewaltenteiligen Aufbau 
des Bundes und der Kantone - neben der Legislativen als 1. Staatsge-
walt und der Exekutiven als 2. Staatsgewalt - eine eigenständige Stel-
lung ein. Daraus ergeben sich verschiedene Grundsätze der Justizver-
fassung, welche bei der Einführung und Umsetzung der NEF-
Instrumente und -Elemente zu beachten sind. 

Besonders beachtet werden müssen das Rechtsstaatsprinzip, das Ge-
waltenteilungsprinzip und der Grundsatz der richterlichen Unabhängig-
keit. Weiter müssen bei der Rechtsprechung die rechtsstaatlichen Ga-
rantien im Verfahren und die Rechtsweggarantie beachtet werden. 

Der Begriff «Justizmanagement» ist zum einen ein moderner Ausdruck 
der aktiven Führung von Gerichtsorganisationen und zum anderen die 
Abkehr vom «primus inter pares»-Gedanken beim Führungs- und Un-
terstützungsprozess. Einzig bei der Kernaufgabe der Richterschaft, der 
Rechtsprechung, hat dieser Gedanke noch Bedeutung. Der Justizmana-
ger nimmt die Führung in der Gerichtsorganisation gegen innen, im Be-
reich des Gerichtspersonals, im Bereich des juristischen Sekretariats 
und im Bereich der internen Justizverwaltung, und gegen aussen, bei der 
Vertretung gegenüber den anderen Staatsgewalten, gegenüber der Öf-
fentlichkeit und als Aufsicht über unterstellte Gerichte und Justizbehör-
den, wahr. 

Die Führung einer Gerichtsorganisation muss sich an verschiedenen 
Grundsätzen orientieren. Dazu gehören die Wirksamkeit und die Wirt-
schaftlichkeit, ein einfaches und rasches Verfahren, das Beschleuni-
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gungsgebot und der sorgfältige Umgang mit Ressourcen. Für die Um-
setzung dieser Grundsätze eignen sich die angepassten NEF-
Führungsinstrumente und -Elemente. 

Die Gerichtsorganisationen müssen bei der Aufbau- und Ablaufstruktur 
den neuen Anforderungen angepasst werden. Sie müssen die Voraus-
setzungen dafür schaffen, dass das Justizmanagement ausgeübt und 
die WOV- bzw. NEF-Instrumente und -Elemente angewendet und umge-
setzt werden können. Das heisst zum einen, dass die Verantwortungen 
und Kompetenzen im Führungs- und Unterstützungsbereich klar und 
eindeutig geregelt werden müssen. Zum anderen muss das Organig-
ramm und die Prozessorganisation entsprechend angepasst werden. 

Als Diskussionsgrundlage soll ein Vorschlag für eine mögliche Aufbauor-
ganisation der bernischen Justiz und Gerichtsbehörden im Überblick ge-
wagt werden. Am Beispiel eines Steuergerichts werden in dieser Arbeit 
eine NEF-verträgliche Führungsstruktur (Struktur des Steuergerichts: 
Internes Organigramm), ein NEF-verträglicher Prozessablauf (Case-
Management: Interner Prozessablauf) und verschiedene interne Füh-
rungsinstrumente (Beurteilung; Indikatoren; MAG; Controlling; KLR; Fort- 
und Weiterbildung) dargestellt und besprochen. 
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1 PROBLEMSTELLUNG UND AUSGANGSLAGE 

1.1 Rechtsmittelsystem in Steuersachen im Kanton Bern 

In seinem Urteil vom 19. Dezember 2003 (2A.355/2003/dxc) verpflichtete 
das Bundesgericht die Kantone, den Rechtsmittelweg bei der direkten 
Bundessteuer demjenigen bei der Kantonssteuer anzupassen. Im Sinn 
einer Übergangslösung nimmt nun das Verwaltungsgericht des Kantons 
Bern die Funktion der zweiten Rechtsmittelinstanz auch für die direkte 
Bundessteuer wahr. Dazu wurde per 1. Oktober 2004 die Verordnung 
vom 18. Oktober 2000 über den Vollzug der direkten Bundessteuer 
(BStV; BSG 668.11) angepasst (vgl. Wipfli, 2005: 7 ff.)1. 

Mit Beschluss Nr. 2118 vom 29. Juni 2005 hat der Regierungsrat des 
Kantons Bern die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion beauftragt, 
ein Gesetzgebungsverfahren für die Schaffung eines letztlich einstufigen 
Rechtsmittelsystems in Abgabesachen (öffentliche Abgaben: Kausalab-
gaben und Steuern) an die Hand zu nehmen. Es sind dabei die gesetzli-
chen Voraussetzungen zu schaffen, damit als Sofortmassnahme in einer 
ersten Etappe per 2007 aus der heutigen Steuerrekurskommission ein 
professionalisiertes Steuergericht und in einer zweiten Etappe per 
2010/11 die Integration desselben in die zu schaffende abgaberechtliche 
Abteilung des Verwaltungsgerichts geschaffen bzw. vollzogen werden 
kann. 

Die Steuerrekurskommission ist das erstinstanzliche Steuergericht des 
Kantons Bern (Art. 1 f. des Gesetzes vom 23. November 1999 über die 
Steuerrekurskommission [StRKG; BSG 661.611]). Sie ist zuständig für 
die Behandlung von Beschwerden betreffend die direkte Bundessteuer, 
die Wehrpflichtersatzabgabe, die Verrechnungssteueransprüche bei na-
türlichen Personen, Beschwerden über den Ertragswert gemäss dem 
Gesetz über das bäuerliche Boden- und Pachtrecht und von Rekursen 
betreffend die Kantons- und Gemeindesteuer bzw. die Erbschafts- und 

                                      

1  Art. 9 Abs. 2 und 3 BStV. 
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Schenkungssteuer. Die Entscheide der Steuerrekurskommission können 
zuerst beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern und danach in den 
meisten Fällen noch beim Bundesgericht angefochten werden. 

Die Struktur, die Organisation und die Arbeitsweise der Steuerrekurs-
kommission gehen bis in die frühen Zwanzigerjahre des vergangenen 
Jahrhunderts (recte in das Jahr 1919) zurück. Die Steuerrekurskommis-
sion verfügt über kein Geschäftsreglement, welches das interne Verfah-
ren regeln würde. Vieles ist seit Jahrzehnten «ungeschriebenes Recht» 
und damit für die Rechtssuchenden intransparent und nur schwer nach-
vollziehbar bzw. voraussehbar. Diese Rahmenbedingungen passen aus 
den verschiedensten Gründen für ein modernes Steuergericht und eine 
zeitgerecht verstandene Rechtsprechung nicht mehr. Die richterliche 
Unabhängigkeit (Art. 30 BV und Art. 26 KV) und die richterliche Kompe-
tenz sind bei einer in den vergangenen Jahren explosionsartig gestiege-
nen Geschäftslast (beurteilte Fälle: 2005: 1'594; 2004 1'650; 2003 1'023; 
2002 952; 2001 1'049) aus folgenden Gründen nicht mehr gewährleistet: 

 Ein Präsident als einziger vollamtlicher Richter bzw. eine Präsidentin 
als einzige vollamtliche Richterin muss das gesamte Instruktionsver-
fahren, das Entscheidfindungs- und das Rechtsprechungsverfahren 
führen und überwachen. Ihm bzw. ihr kommt bei der Geschäftslast 
der vergangenen Jahre hauptsächlich die Funktion eines «General-
Managers» bzw. einer «General-Managerin» zu. 

 Die einzelrichterliche Rechtsprechungskompetenz kann aus Kapazi-
täts- und Überlastungsgründen ungenügend bzw. im Finanzkompe-
tenzbereich überhaupt nicht ausgeschöpft werden. 

 Die juristischen Sekretärinnen und Sekretäre müssen richterliche 
Funktionen bei der Instruktion und bei der Rechtsprechung überneh-
men, welche den zulässigen Rahmen sprengen (so genannte Ge-
richtsschreiberjustiz). 
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 Der Präsident unterbreitet den Mitgliedern in den drei Kammern als 
Antrag einen fertig ausgearbeiteten und ausformulierten Entschei-
dentwurf. Eine kritische Auseinandersetzung und ein konstruktiver 
Disput in der Rechtsfindung und in der Rechtsprechung unter gleich-
rangigen und gleichwertigen Richtern bzw. Richterinnen findet damit 
nicht statt. In den drei Kammern findet regelmässig nur noch eine 
Plausibilitätskontrolle statt. 

 Die Mitglieder erstellen selbst keine Urteilsreferate. Sie können sich 
deshalb - weil sie am Instruktionsverfahren, am Untersuchungsverfah-
ren und am Rechtsprechungsverfahren erst in einer Schlussphase (so 
zu sagen in einem Endstadium) beteiligt sind - in den Rechtspre-
chungsprozess nur schwer einbringen. 

 Die Mitglieder haben häufig wegen Zeitgründen, grosser Arbeitsbelas-
tung im Hauptberuf und teilweise fehlendem Fachwissen nicht die 
Möglichkeit, sich umfassend und kompetent in das Dossier einzuar-
beiten, das sie in der zugewiesenen Kammer vertreten müssen. 

 Die Mitglieder haben auf Grund des beschriebenen Verfahrens, der 
zunehmenden Komplexität des Steuerrechts, der in den vergangenen 
Jahren massiv gestiegenen Geschäftslast und dem damit zusam-
menhängenden Produktionsdruck praktisch keine Möglichkeit, den 
modernen Anforderungen eines Spezialrichters gerecht zu werden (so 
genannte richterliche Kompetenz im umfassenden Sinn verstanden). 

 Einige Mitglieder sind als Berater und Beauftragte im gleichen berufli-
chen Umfeld (z.B. Steuer- und Rechtsberatung) tätig, in dem sie bei 
der Steuerrekurskommission an der Rechtsprechung beteiligt sind. 
Das kann zu Konflikten führen und die richterliche Unabhängigkeit 
beeinträchtigen. 
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 Die Qualität der Rechtsprechung der Steuerrekurskommission des 
Kantons Bern ist im Vergleich mit derjenigen von Gerichten erster In-
stanz anderer Kantone (beispielsweise die vollprofessionalisierten 
Steuerrekurskommissionen des Kantons Zürich) deutlich zurückge-
gangen. Die Transparenz der Rechtsprechung und die Vergleichbar-
keit der Urteile in der Schweiz verlangen eine entsprechende Anpas-
sung und Reorganisation. 

Die Struktur, die Organisation und die Arbeitsweise der Steuerrekurs-
kommission des Kantons Bern bzw. des erstinstanzlichen Steuergerichts 
des Kantons Bern müssen reformiert und den neuen Bedürfnissen an-
gepasst werden (vgl. Anhänge 3.1 und 3.2). Die beschriebenen Rah-
menbedingungen waren zu einer Zeit, als die Verhältnisse überschau-
bar, die Geschäftslast abschätzbar und die Steuerprobleme noch nicht 
derart komplex und vielfältig waren, ohne weiteres zulässig. Die Steuer-
rekurskommission bzw. deren Mitglieder und Mitarbeiterinnen bzw. Mi-
tarbeiter haben unter den zuvor beschriebenen Verhältnissen in den ver-
gangenen Jahren grossartige Arbeit geleistet. 

1.1.1 Gesetzgebungsverfahren: Gesetz über das Steuergericht 

Der Autor ist Mitglied einer Expertengruppe2, welche den Auftrag hatte, 
einen Entwurf für das neue Gesetz über das erstinstanzliche Steuerge-
richt zu erstellen. Anfangs Dezember 2005 lag ein Rohentwurf zu diesem 
Gesetz vor (vgl. Anhang 1). Nachfolgend soll immer wieder der Bezug zu 
diesem Gesetzesentwurf gesucht werden3. 

                                      

2  Die Expertengruppe stand unter der Leitung von Rudolf Reist, Vorsteher des Amts für Betriebswirt-
schaft und Aufsicht, Justizdirektion des Kantons Bern. Weiter gehörte ihr Prof. Bernhard Rolli, Ver-
waltungsrichter, und Peter Kästli, Fürsprecher und Notar, Präsident der Steuerrekurskommission, 
an. 

3  Der Autor ist auch Mitglied der Expertengruppe NEF-Gerichte mit Vertretern der obersten Gerichte 
des Kantons Bern, der Staatsanwaltschaft, der Untersuchungsrichterämter, der Universität Bern 
und der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern. 
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1.1.2 Ziele und Methode der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit soll zum einen als Grundlage des erwähnten Ge-
setzgebungsverfahrens dienen können und zum anderen sollen Grund-
sätze eines modernen Justiz- und Gerichtsmanagements mit einem fä-
cherübergreifenden Fokus dargestellt werden. Es sollen dabei mögliche 
Struktur-, Organisations-, Prozess- und Führungsinstrumente dargestellt, 
diskutiert und vorgeschlagen werden. 

Bereits anlässlich der Erarbeitung der Projektarbeit wurden bei den be-
fragten Gerichtsinstanzen der sechs Kantone (Zürich, Aargau, Basel-
Stadt, Solothurn, Luzern und Zug) verschiedene weiterführende Fragen 
(vgl. Fragekatalog zur Projektarbeit: Anhang 2) gestellt. Zusätzlich wur-
den im Rahmen der Masterarbeit Gespräche mit den Präsidien des  
Obergerichts des Kantons Zürich4, des Verwaltungsgerichts des Kantons 
Zürich5, der Justizverwaltung des Kantons Aargau6, des Obergerichts 
des Kantons Bern7, des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern8 und des 
Bundesgerichts9 geführt. In diesen Gesprächen wurden u.a. Fragen und 
Probleme des Justizmanagements und der Führung von Gerichten dis-
kutiert. 

Aus der Aufarbeitung eines breiten wissenschaftlichen Instrumentariums 
zusammen mit den durchgeführten strukturierten Gesprächen und den 
laufenden Erfahrungen aus der Expertengruppe soll versucht werden, 

                                      

4  Gespräch vom 8. November 2005 mit Dr. Rainer Klopfer, Präsident des Obergerichts des Kantons 
Zürich. 

5  Gespräch vom 15. November 2005 mit Prof. Dr. Martin Zweifel, Präsident der abgaberechtlichen 
Abteilung des Verwaltungsgerichts Zürich. 

6  Gespräch vom 27. Oktober 2005 mit Fürsprecher Urs Hodel, Leiter der Justizverwaltung des Kan-
tons Aargau. 

7  Gespräche vom 14. November 2005 mit Oberrichter Marcel Cavin, Präsident des Obergerichts des 
Kantons Bern, und vom 10. November 2005 mit Oberrichterin Danielle Wüthrich, Leiterin der Ar-
beitsgruppe Restruct Obergericht. 

8  Gespräche vom 31. Oktober 2005 mit Verwaltungsrichter Peter Schütz, Präsident des Verwal-
tungsgerichts des Kantons Bern, und vom 18. November 2005 mit Prof. Bernhard Rolli, Präsident 
der französischsprachigen Abteilung des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. 

9  Gespräche vom 16. November 2005 mit Bundesgerichtspräsident Giusep Nay und Dr. Jaques 
Bühler, Stellvertretender Generalsekretär des Bundesgerichts. 
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fundierte und zielführende Analysen und Erkenntnisse zu gewinnen, 
welche in dieser Arbeit dargestellt werden sollen. Angestrebt wird, dass 
die Arbeit auch Elemente enthält, welche vielleicht zur Zeit (aus den ver-
schiedensten Gründen) noch nicht umgesetzt werden können. In diesem 
Sinn sollen auch zukunftsweisende Ideen und Ausblicke ihren Platz ha-
ben können. 

 

1.2 Andere Reformprojekte im Justizbereich 

1.2.1 Bundesebene 

1.2.1.1 Totalrevision der Bundesrechtspflege 

Mit der Totalrevision der Bundesrechtspflege sollen die Organisation und 
das Verfahren des Bundesgerichts, seine Vorinstanzen sowie die 
Rechtsmittel, welche an das oberste Gericht führen, umfassend neu ge-
regelt werden. Ziel der Vorlage war es, eine wirksame und nachhaltige 
Entlastung des stark überlasteten Bundesgerichts und damit die Erhal-
tung seiner Funktionsfähigkeit zu erreichen. Weiter sollte die Revision 
eine Verbesserung des Rechtsschutzes in gewissen Bereichen sowie 
eine Vereinfachung der Verfahren und der Rechtsmittelwege mit sich 
bringen. Verfassungsrechtliche Grundlage für die Totalrevision der Bun-
desrechtspflege bildet die Justizreform, die am 12. März 2000 von Volk 
und Ständen angenommen worden ist (Rausch, 2005: 2 f.). 

Zur Entlastung des Bundesgerichts wurden die richterlichen Vorinstan-
zen mit der Schaffung des Bundesstrafgerichts und des Bundesverwal-
tungsgerichts ausgebaut. Damit soll das Bundesgericht von aufwändigen 
Direktprozessen entlastet werden (Botschaft Totalrevision Bundes-
rechtspflege, BBl 2001: 4208 und 4225 f.). 

Weitere Massnahmen zur Entlastung des Bundesgerichts waren die Er-
höhung der Streitwertgrenze in Zivilsachen, der Ausschluss bestimmter 
Sachgebiete von der Beschwerde an das Bundesgericht, die Weiterent-
wicklung der Möglichkeit des Gerichts, im vereinfachten Verfahren zu 
entscheiden, und die Vereinfachung der Beschwerdewege an das Bun-
desgericht. 
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Mit einer so genannten Einheitsbeschwerde sollen die Abgrenzungs-
probleme zu verschiedenen Rechtsbehelfen vereinfacht werden: Gege-
nüber dem alten System soll es nur noch eine Beschwerde in Zivilsa-
chen, eine Beschwerde in Strafsachen und eine Beschwerde in öffent-
lich-rechtlichen Angelegenheiten geben. 

Als eine bedeutende Neuerung kann auch die Teilintegration des Eidge-
nössischen Versicherungsgerichts in Luzern in das Bundesgericht in 
Lausanne bezeichnet werden. Neu soll es eine einzige Organisation 
bzw. ein Bundesgericht mit Sitz in Lausanne und einen zweiten Standort 
in Luzern geben. 

Die Totalrevision der Bundesrechtspflege umfasst in formeller Hinsicht 
die folgenden drei neuen Gesetze: 

 Das Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bun-
desgerichtsgesetz; BGG; SR 173.110); 

 das Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungs-
gericht (Verwaltungsgerichtsgesetz; VGG; SR 173.32); 

 Bundesgesetz vom 4. Oktober 2002 über das Bundesstrafgericht 
(Strafgerichtsgesetz; SGG; SR 173.71). 

Die drei erwähnten Bundesgesetze stehen in einem inneren Zusammen-
hang zueinander und sind auf einander abgestimmt. 

1.2.1.2 Bundesgerichtsgesetz 

Mit dem neuen BGG wird das bisherige Bundesgesetz vom 16. Dezem-
ber 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege (Bundesrechts-
pflegegesetz; OG; SR 173.110, in Kraft bis 31. Dezember 2005) total 
revidiert und abgelöst. Aus verschiedenen Gründen drängte sich eine 
Totalrevision auf: Zum einen führten die Neuerungen in der Organisation 
des Bundesgerichts und zum anderen die Einführung der Einheitsbe-
schwerde zu zahlreichen Änderungen des bisherigen Rechts. Das OG 
musste bereits zwei grosse Revisionen, eine erste 1968 und eine zweite 
1991, und zahlreiche punktuelle Änderungen über sich ergehen lassen. 
Das bisherige Recht wurde damit schwerfällig und unübersichtlich. 
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Das neue BGG ist übersichtlich strukturiert und damit für Rechtsuchende 
und deren Vertreter sowie auch für die rechtanwendenden Behörden 
einfacher zu handhaben (Botschaft Totalrevision Bundesrechtspflege, 
BBl 2001: 4224). Das BGG legt die Organisation des gesamten Bundes-
gerichts (mitsamt dem zu integrierenden Versicherungsgericht in Luzern 
[Art. 1 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 2 BGG]) fest und vereinigt in sich sämtliche 
Rechtsmittel, mit denen an das Bundesgericht gelangt werden kann (Be-
schwerde in Zivilsachen: Art. 72–77 BGG; Beschwerde in Strafsachen: 
Art. 78–81 BGG; Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten: 
Art. 82–89 BGG; subsidiäre Verfassungsbeschwerde: Art. 113–

119 BGG; Klage: Art. 120 BGG). 

1.2.1.3 Strafgerichtsgesetz 

Das SGG regelt die Organisation und die Zuständigkeit des am 1. Ap-
ril 2004 in Bellinzona errichteten erstinstanzlichen Bundesstrafgerichts. 
Das Bundesstrafgericht ist das allgemeine Strafgericht des Bundes 
(Art. 1 Abs. 1 SGG). Es entscheidet als Vorinstanz des Bundesgerichts, 
soweit das Gesetz die Beschwerde an das Bundesgericht nicht aus-
schliesst (Art. 1 Abs. 2 SGG). Das SGG regelt die Stellung des Gerichts 
und der Richter (Art. 1-12 SGG), die Organisation und die Verwaltung 
des Gerichts (Art. 13-25 SGG), die Zuständigkeit des Gerichts als Bun-
desstrafgericht erster Instanz und als Beschwerdeinstanz (Art. 26-
29 SGG) sowie das Verfahren (Art. 30 SGG). Für das Verfahren vor dem 
Bundesstrafgericht wird vollumfänglich auf das Bundesgesetz vom 
15. Juni 1934 über die Bundesstrafrechtspflege (BStP; SR 312.0) und 
das Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht 
(VStR; SR 313.0) verwiesen (Botschaft Totalrevision Bundesrechtspfle-
ge, BBl 2001: 4224). Die Schaffung des Bundesstrafgerichts erforderte 
insbesondere eine Anzahl von Änderungen im BStP. 

1.2.1.4 Verwaltungsgerichtsgesetz 

Das VGG regelt die Organisation und die Zuständigkeit des neu geschaf-
fenen Bundesverwaltungsgerichts mit provisorischem Sitz in Bern bzw. 
definitivem Sitz in St. Gallen. Das Bundesverwaltungsgericht ist das all-
gemeine Verwaltungsgericht des Bundes und nimmt seinen Betrieb vor-
aussichtlich am 1. Januar 2007 vorerst in Bern, später in St. Gallen (ab 
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2010), auf. Es entscheidet als Vorinstanz des Bundesgerichts, soweit 
das Gesetz die Beschwerde an das Bundesgericht nicht ausschliesst 
(Botschaft Totalrevision Bundesrechtspflege, BBl 2001: 4224 f.). Das 
VGG regelt die Gerichtsverfassung, d.h. die Stellung des Gerichts und 
der Richterinnen und Richter (Art. 1-13 VGG) sowie die Organisation und 
die Verwaltung des Gerichts (Art. 14-30 VGG), die Zuständigkeit als Be-
schwerdeinstanz (Art. 31-34 VGG) und als erste gerichtliche Instanz 
(Art. 35-36 VGG). Die Grundsätze des Verfahrens (Art. 37 VGG) sind im 
Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren 
(VwVG; SR 172.021) geregelt. Das Klageverfahren vor dem Bundesver-
waltungsgericht (Art. 44 VGG) wird im Bundesgesetz vom 4. Dezem-
ber 1947 über den Bundeszivilprozess geregelt (BZP; SR 273). 

1.2.2 Kantonsebene 

1.2.2.1 Einleitung 

Bei der kurzen und einleitenden Betrachtung der Reformprojekte auf 
Kantonsebene soll der Fokus primär auf den Kanton Bern gerichtet sein. 
An dieser Stelle darf daran erinnert werden, dass im Kanton Bern bei der 
so genannt «zentralen Verwaltung» die Neue Verwaltungsführung (NEF) 
mit dem Gesetz vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen 
und Leistungen (FLG; BSG 620.0) und der Verordnung vom 3. Dezem-
ber 2003 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLV; BSG 
621.1) per 1. Januar 2005 eingeführt worden ist. Das FLG regelt die 
Haushaltsführung, die Ausgaben- und die Ausgabenbewilligung, die 
Steuerung von Finanzen und Leistungen und die Grundsätze der Gebüh-
renerhebung (Art. 1 FLG). Es gilt für die kantonalen Behörden und die 
Verwaltung einschliesslich Anstalten ohne Rechtspersönlichkeit 
(Art. 2 Abs. 1 FLG). Die Gerichtsbehörden führen bis zur Inkraftsetzung 
einer besonderen gesetzlichen Regelung eine besondere Rechnung, 
welche als Teil des Aufgaben- und Finanzplans, des Voranschlags und 
des Geschäftsberichts speziell auszuweisen ist (Art. 84 i.V.m. Art. 
36 Abs. 3 FLG). Als allgemeiner Grundsatz statuiert das FLG, dass der 
Grosse Rat, der Regierungsrat und die Verwaltung die Finanzen und die 
Leistungen steuern und den Haushalt führen. Dabei richten sie sich nach  
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den Grundsätzen der Führungsorientierung10, der Wirkungsorientie-
rung11, der Leistungsorientierung12 und der Kosten- und Erlösorientie-
rung13 (Art. 3  Abs. 1 FLG). 

Vorweg kann bereits an dieser Stelle festgehalten werden, dass sich aus 
den verschiedensten Gründen nicht alle NEF-Grundsätze der Verwal-
tung auf die Gerichtsbehörden übertragen und anwenden lassen. Dieser 
Schluss lässt sich auch aus den Erfahrungen des Pilotprojekts NEF 
2000, Jugendgericht Emmental-Oberaargau in den Jahren 1998-2004, 
ziehen (Jahresbericht Pilotprojekt, 2004: 3 f.; Kettiger, 2003a: 24; Lien-
hard, 2003: 35 f.; Fachbericht Pilotprojekt, 2001: 3 ff.; Bericht NEF 2000 
des Regierungsrats, 2000: 77 f.). Der Projektleiter Pilotprojekt NEF 2000, 
Jugendgericht Emmental-Oberaargau, hat aus seiner siebenjährigen 
Erfahrung dazu Folgendes ausgeführt: «NEF ist nicht die einzige, aber 
trotz einiger Mängel eine taugliche Möglichkeit, einen signifikanten Bei-
trag zur "guten Justiz" zu leisten» (Burkhard, 2005: 9). 

                                      

10  Die Führungsorientierung umfasst insbesondere 
 das verfassungs- und gesetzesmässige staatliche Handeln; 
 den mittelfristigen Ausgleich der Rechnung; 
 die mittelfristige Abtragung des Bilanzfehlbetrags; 
 die Berücksichtigung der Konjunkturlage; 
 eine stufengerechte strategische Steuerung durch den Grossen Rat und eine stufengerechte 

Führung durch den Regierungsrat; 
 einen zweckmässigen, auf den konkreten Bedarf der verschiedenen Verwaltungskategorien ab-

gestimmten Einsatz von Führungsinstrumenten und –prozessen (Art. 3 Abs. 2 FLG). 
11  Die Wirkungsorientierung umfasst insbesondere 

 die Ausrichtung des staatlichen Handelns an den politisch gesetzten Zielen; 
 die vorgängige Beurteilung möglicher Auswirkungen von Erlassen und Beschlüssen; 
 die qualitative und quantitative Überprüfung der Auswirkung von Erlassen und Beschlüssen 

(Art. 3 Abs. 3 FLG). 
12  Die Leistungsorientierung umfasst insbesondere 

 die Führung der Verwaltung mit stufengerechten Leistungszielen; 
 das wirtschaftliche und bürgernahe Erbringen von Leistungen mit hoher Qualität; 
 die Überprüfung der Leistungserbringung hinsichtlich der Zielerreichung (Art. 3 Abs. 4 FLG). 

13  Die Kosten- und Erlösorientierung umfasst insbesondere 
 den Grundsatz der Transparenz und der Kostenwahrheit; 
 den wirtschaftlichen und sparsamen Einsatz der Ressourcen; 
 eine sachgerechte Ertragsbewirtschaftung unter Beachtung des Verursacherprinzips (Art. 3 

Abs. 5 FLG). 
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Bei den hier interessierenden aktuellen Reformprojekten im Justizbe-
reich geht es zum einen um die Justizreform II und zum anderen um die 
Reform der dezentralen kantonalen Verwaltung. Denkbar ist, dass sich 
im Rahmen dieser Reformprojekte adaptierte bzw. angepasste NEF-
Elemente für die Justiz und die Gerichtsbehörden umsetzen lassen. 

In einem nächsten Abschnitt soll noch kurz ein Blick auf den NEF-
Entwicklungsstand in anderen, ausgewählten Kantonen geworfen wer-
den. 

1.2.2.2 Justizreform I und II 

Am 1. Januar 1997 ist die Justizreform I des Kantons Bern in Kraft getre-
ten. Sie führte zur Schaffung von vier regionalen Untersuchungsrichter-
ämtern und von dreizehn Gerichtskreisen. Zuvor bestanden sechsund-
zwanzig erstinstanzliche Gerichte in den Amtsbezirken. Mit der Justizre-
form I wurden zudem vier Betreibungs- und Konkursämter, vier regionale 
Handelsregisterämter und dreizehn Kreisgrundbuchämter geschaffen. 
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Justizreform I zu einer 
gewissen Schwergewichtsbildung und einer Konzentration der Justiz im 
Kanton Bern geführt hat. 

Im Jahr 2000 wurde eine Evaluation zur Justizreform I durchgeführt. Die-
se ergab, dass die Reform grundsätzlich die beabsichtigten Wirkungen 
erzielt hat, dass aber noch zusätzlicher Anpassungsbedarf besteht. Ein 
Teil dieses Änderungsbedarfs konnte mit punktuellen Gesetzesänderun-
gen umgesetzt werden. Der Rest des Änderungsbedarfs soll jedoch mit 
der Reform der dezentralen kantonalen Verwaltung realisiert werden. Im 
Rahmen der Justizreform II sollen auf Grund der zu erwartenden Verein-
heitlichung des Zivil- und Strafprozessrechts auf Bundesebene noch fol-
gende pendente Anliegen der Justizreform I umgesetzt werden: 

 Ein Gerichtskreis muss mindestens über drei Gerichtspräsidentinnen 
bzw. Gerichtspräsidenten verfügen. 

 Die Anzahl der Grundbuchämter und der Dienststellen im Betrei-
bungs- und Konkursrecht muss gestrafft werden. 
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 Die Führungsfunktion und -struktur der geschäftsleitenden Gerichts-
präsidentinnen und Gerichtspräsidenten soll in der Gesetzgebung de-
rart verankert werden, dass die notwendigen Führungsfunktionen 
auch tatsächlich wahrgenommen werden können. 

Im Rahmen der Justizreform II ist geplant, die bisherigen dreizehn Ge-
richtskreise zu vier regionalen Gerichtskreisen für die Straf- und Ziviljus-
tiz erster Instanz zusammenzuführen (Justizreform, Vortrag, 2005: 2 f.). 
Anders als bei der Reform der dezentralen kantonalen Verwaltung soll 
jedoch der Berner Jura zusammen mit Biel und dem Seeland einen ge-
meinsamen Gerichtskreis bilden. 

Das Obergericht hat unter der Führung von Oberrichterin Danièle Wüth-
rich-Meyer bereits eine eigene, interne Arbeitsgruppe «Restruct Oberge-
richt» eingesetzt, um die Anforderungen der Justizreform II an die eigene 
Organisations- und Strukturform anpassen und umsetzen zu können. 
Dem Vernehmen nach will auch das Verwaltungsgericht eine solche Ar-
beitsgruppe mit einem anerkannten externen Experten einsetzen. 

Weiter hat die Justizdirektion des Kantons Bern die Arbeitsgruppe «NEF-
Gerichte» (provisorischer Arbeitstitel) mit Vertretern des Obergerichts, 
des Verwaltungsgerichts, der Generalprokuratur, der Untersuchungsrich-
terämter, weiterer betroffener Behörden und der Universität konstituiert, 
um in einer Oberarbeitsgruppe die Umsetzung der Justizreform II bzw. 
das Thema «Justizmanagement» anzugehen und umzusetzen. 

Die Umsetzung der Justizreform II und die Einführung von NEF-
Elementen in die Gerichtsbarkeit ist nach dem heutigen Planungsstand 
auf den 1. Januar 2010 geplant. In diesem Rahmen müssen die ver-
schiedensten Gesetze angepasst werden. Zu erwähnen sind an dieser 
Stelle etwa das Gesetz vom 15. März 1995 über das Strafverfahren 
(StPO; BSG 321.1), das Gesetz vom 7. Juli 1918 betreffend die Zivilpro-
zessordnung für den Kanton Bern (ZPO; BSG 271.1)14, das Gesetz vom 

                                      

14  Die StPO und die ZPO müssen nach den Vorgaben der entsprechenden Bundesgesetze allenfalls 
bereits per 1. Januar 2009 angepasst werden. 



   21 

23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG; BSG 155.21) 
und das Gesetz vom 14. März 1995 über die Organisation der Gerichts-
behörden in Zivil- und Strafsachen (GOG; BSG 161.1). Dazu kommen 
noch die entsprechenden Dekrete und Verordnungen. 

1.2.2.3 Reform der dezentralen kantonalen Verwaltung 

Bei der Reform der dezentralen kantonalen Verwaltung, welche eng mit 
der Justizreform I und II verbunden und verflochten ist, geht es primär 
um die so genannte «Bezirksreform». Es sind das die Regierungsstatt-
halterämter, die Grundbuchämter, die Betreibungs- und Konkursämter 
und die Handelsregisterämter. 

Die Gebietsabgrenzung der Gerichtsbehörden folgt grundsätzlich derje-
nigen der Reform der dezentralen kantonalen Verwaltung. Eine Aus-
nahme besteht, wie zuvor erwähnt, beim Berner Jura, der mit Biel und 
dem Seeland einen gemeinsamen Gerichtskreis bilden soll. 

Die Regierungsstatthalterämter sollen bei der Verwaltungsjustiz weiter-
hin als erstinstanzliche verwaltungsunabhängige Behörden tätig sein. 
Die Anzahl der Regierungsstatthalterämter richtet sich nach der Reform 
der dezentralen kantonalen Verwaltung (Justizreform, Vortrag, 2005: 3). 

Die Umsetzung der Reform der dezentralen kantonalen Verwaltung und 
die Einführung von NEF-Elementen in dieselbe ist nach dem heutigen 
Planungsstand ebenfalls auf den 1. Januar 2010 geplant. 
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1.2.2.4 Reformprojekte in anderen Kantonen 

1.2.2.4.1 Einleitung 

Der Spardruck und die Verknappung von Ressourcen haben auch bei 
den Kantonen (und beim Bund [Tschümperlin, 2003: 77 ff.]) Reformpro-
jekte ausgelöst. Diese Projekte befinden sich betreffend Einführung und 
Umsetzung in einem ganz unterschiedlichen Verfahrensstand (Kettiger, 
2003b: 641 ff.). Weil die Kantone je nachdem früher oder später mit den 
Projekten gestartet sind und jeweils andere Reformansätze gewählt ha-
ben, ist ein einheitlicher Vergleich dieser Projekte nicht möglich (Fachbe-
richt NEF und Gerichte, 2001: 15 f.). Immerhin kann gesagt werden, 
dass die Kantone Zürich, Luzern, Aargau und Solothurn die «Reformka-
rawane»15 anführen. Der Kanton Bern nimmt eine mittlere Reformpositi-
on ein. 

1.2.2.4.2 Kanton Zürich 

Sämtliche Gerichte im Kanton Zürich sind in die Staatssteuerung nach 
WOV eingebunden (Kettiger 2005a: 26; KEF 2003-2006, 2002: 1 f.; KEF 
2006-2009, 2005: 1 f.). Die obersten Gerichte des Kantons Zürich, be-
stehend aus dem Obergericht, dem Kassationsgericht, dem Verwal-
tungsgericht und dem Sozialversicherungsgericht (§ 210 Abs. 1 GG), 
und ihnen unterstellte (Gerichts-)Behörden werden in den konsolidierten 
Entwicklungs- und Finanzplan miteinbezogen. Die Steuerung bei der 
Rechtspflege erfolgt über Globalbudgets mit Antragsrecht für die ober-
sten Gerichte und objektivierbare Indikatoren16 (Rechenschaftsbericht 
des Obergerichts, 2005: 9 f.). 

Mit den nachgeordneten (Gerichts-)Behörden werden im Rahmen des 
Globalbudgets Leistungsvereinbarungen abgeschlossen. Für die Leis-
tungserbringung werden vom Obergericht mit den nachgelagerten (Ge-
richts-)Behörden die Indikatoren «Gesamtverfahrensdauer» und «Erledi-
                                      

15  Gemeint ist die Neue Verwaltungsführung bei der Gerichtsbarkeit. 
16  Im KEF 2003-2006, 2002: Anhang 2, sind folgende Indikatoren aufgeführt: Wirkung/Effektivität, 

Leistung/Effizienz und Wirtschaftlichkeit. 
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gungsquotienten» vereinbart. Die Gesamtverfahrensdauer gibt vor, dass 
ein bestimmter Prozentsatz aller im Berichtsjahr erledigten Verfahren 
einer Prozessart innerhalb einer bestimmten Frist erledigt sein müssen. 
Der Erledigungsquotient I (EQ I) misst die Anzahl der erledigten, im Be-
richtsjahr neu eingegangenen Verfahren am Total der Neueingänge und 
bezeichnet somit die Effizienz, mit welcher die Neueingänge an die Hand 
genommen worden sind. Der Erledigungsquotient II (EQ II) misst die Er-
ledigung alter Verfahren am Total der zu Beginn des Berichtsjahrs hän-
gigen Prozesse und bezeichnet die Effizienz, mit welcher die Überträge 
aus dem Vorjahr abgebaut wurden. Der Erledigungsquotient III (EQ III) 
misst das Total der Erledigungen am Total der Neueingänge und zeigt 
Veränderungen im Pendenzenstand (Rechenschaftsbericht des Oberge-
richts, 2005: 10 f.). 

Jedes oberste Gericht verfügt über eine eigene Justizverwaltung (Ober-
gericht und nachgelagerte [Gerichts-]Behörden: § 42 Abs. 1 Gerichtsver-
fassungsgesetz; Kassationshof: § 69 Abs. 1 Gerichtsverfassungsgesetz; 
Verwaltungsgericht: § 40 Abs. 1 Bst. a Verwaltungsrechtspflegegesetz 
i.V.m. § 7 GeschV VGr; Sozialversicherungsgericht: § 1 des Gesetzes 
über das Sozialversicherungsgericht i.V.m. § 4 und 5 OrgV SVGer). Dem 
Präsidenten eines Gerichts obliegt die Geschäftsleitung. Er überwacht 
die Pflichterfüllung der Mitglieder des Gerichts und der Gerichtskanzlei 
und sorgt für die beförderliche Erledigung der Geschäfte (§ 121 Ge-
richtsverfassungsgesetz). Die obersten kantonalen Gerichte sind in ihrer 
Justizverwaltung unabhängig. Die Justizverwaltung steht unter der  
Oberaufsicht des Kantonsrats (§ 210 Abs. 2 Gerichtsverfassungsgesetz). 
Für Koordinationsaufgaben der Justizverwaltungen der obersten Gerich-
te wird ein gerichtsübergreifendes Justizverwaltungsorgan eingesetzt 
(§ 211 f. Gerichtsverfassungsgesetz). 

1.2.2.4.3 Kanton Luzern 

Mit Entscheid vom 26. März 2001 hat der Grosse Rat des Kantons Lu-
zern die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WOV) per 1. Ja-
nuar 2006 flächendeckend eingeführt. Für die Gerichtsorganisationen 
soll, gemäss dem Entscheid des Grossen Rats vom 8. März 2005, eben-
falls auf den 1. Januar 2006 eine modifizierte Variante der wirkungs-
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orientierten Verwaltungsführung, das Modell «Leistungsorientierte Ge-
richte», eingeführt werden (Kettiger, 2003a: 25; Stadelmann, 2005: 1 f.; 
Botschaft, 2004: 5 f.). 

Nach dem Willen der Legislative des Kantons Luzern soll die Verwaltung 
ein modernes, auf Wirksamkeit ausgerichtetes und flexibles Dienstleis-
tungsunternehmen werden. Angestrebt werden soll in diesem Zusam-
menhang eine bürgernahe und kundenorientierte sowie eine kosten-
transparente, effektive und effiziente Verwaltung. Die Legislative gibt der 
Verwaltung in Form eines politischen Leistungsauftrags vor, was sie zu 
tun hat. Die Art und Weise der Auftragsumsetzung liegt demgegenüber 
in der Verantwortung der Verwaltung, welche die Bedürfnisse der Leis-
tungsempfänger besser kennt. Die neuen Instrumente der Verwaltungs-
führung sind: 

 Der Leistungsauftrag; 

 das Globalbudget; 

 das Controlling; 

 das Berichtswesen. 

Mit dem Globalbudget gibt die Legislative für jede Dienststelle den 
Grundauftrag, d.h. den politischen Leistungsauftrag und die übergeord-
neten Ziele vor und bewilligt neben den Staatsbeiträgen und den Investi-
tionen die Globalbudgets je Leistungsgruppe (Botschaft, 2004: 4). 

Die WOV-Elemente der Verwaltung können und dürfen aus den ver-
schiedensten Gründen nicht unbesehen und unangepasst für die Ge-
richtsorganisationen übernommen werden. Das gilt vor allem im Bereich 
der Aussenwirkung und der Rechtsprechung (Kettiger, 2003a: 25; Bot-
schaft, 2004: 6 f.). In diesem Zusammenhang sind insbesondere folgen-
de Besonderheiten zu berücksichtigen: 

 Die Stellung der Judikative als unabhängige dritte Gewalt ist in der 
Bundesverfassung und der Kantonsverfassung ausdrücklich geregelt. 
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 Obere Gerichte üben neben den Rechtsmittelfunktionen noch Auf-
sichtsfunktionen aus. Sie haben nur im administrativen Bereich ein 
Weisungsrecht. In der Rechtsprechung sind die unteren Gerichte 
grundsätzlich frei. 

 Wegen des Gewaltenteilungsgrundsatzes kommt der Legislative bzw. 
dem Grossen Rat nur eine Oberaufsichtsfunktion zu. 

 Das Verfahren der Gerichte ist weitgehend durch verfassungsrechtli-
che Grundsätze und Prozessgesetze vorgegeben. 

 Das Arbeitsvolumen ist weitgehend von den Rechtsmitteleingängen 
abhängig und damit zu einem hohen Mass fremdgesteuert (Botschaft, 
2004: 6). 

Mit dem neuen Modell «Leistungsorientierte Gerichte» (LOG) sollen 

 geeignete Führungsinstrumente geschaffen werden für mehr Trans-
parenz und mehr Entscheidungsfreiheit im Einsatz der Ressourcen 
(Personal, Geld, Material); 

 die Kompetenzen und die Verantwortlichkeiten den entsprechenden 
Aufgaben besser zugeordnet werden; 

 die Ressourcen flexibel eingesetzt werden können (Botschaft, 2004: 
10). 

Die Leistungsorientierung der Gerichtsbehörden, welche als Grundauf-
trag in der Verfassung und den entsprechenden Gesetzen enthalten ist, 
soll mit Leistungsaufträgen, mit der Bildung von Leistungsgruppen, mit 
Globalbudgets, mit einem eigenen Rechnungswesen und der damit ent-
stehenden Kostentransparenz realisiert werden (Botschaft, 2004: 11 f.). 

Die Steuerung der Zielerreichung für die Gerichtsorganisationen soll mit 
den Instrumenten der Führung, der Planung, des Controllings und der 
Berichterstattung erreicht werden (Botschaft, 2004: 17 f.). 
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1.2.2.4.4 Kanton Aargau 

In die Kantonsverfassung (§ 96 Abs. 1 der Kantonsverfassung vom 
25. Juni 1980 (KV; SAR 110.000)17 wurde bereits in den Achtzigerjahren 
des letzten Jahrhunderts eine Bestimmung aufgenommen, welche die 
Selbstverwaltung der Justiz stipulierte (Hodel, 2003: 49)18. Die darauf 
gestützte Gerichtsorganisationsgesetzgebung wurde im Jahr 1984 be-
schlossen. Im Jahr 1997 hat des Stimmvolk einem ersten Reformpaket 
im Justizbereich, der «Justizreform I», zugestimmt. Bereits anlässlich 
dieser Reform wurden Effizienz- und Effektivitätsmassnahmen veran-
lasst und umgesetzt. Mit der Justizreform 2, welche mit dem Auftrag und 
den Organisationsvorgaben des Regierungsrats am 16. Dezember 1998 
eingeleitet worden und immer noch im Gang ist, sollen Steuerungsprin-
zipien von New Public Management (NPM) umgesetzt werden. Parallel 
dazu wurde für die (übrige) Verwaltung per 1. Januar 2005 die wirkungs-
orientierte Verwaltungsführung (WOV) flächendeckend eingeführt. Die 
Zielsetzung einer effektiven, effizienten und kundenfreundlichen Leis-
tungserstellung durch die Verwaltung wird wie folgt konkretisiert: 

 Entflechtung der politischen Führung von der betrieblichen Steuerung; 

 Verknüpfung der Leistungen mit den eingesetzten Ressourcen; 

 Errichtung und Implementierung eines funktionierenden Controlling-
prozesses. 

Der Grundsatz der Gewaltenteilung nimmt bei der Verwaltungs-, Behör-
den- und Gerichtsorganisation einen sehr hohen Stellenwert ein. Das 
Obergericht ist die oberste richterliche Behörde und nimmt in dieser 
Funktion den Verkehr mit den beiden anderen Staatsgewalten (Exekuti-
ve und Legislative) wahr (Hodel, 2003: 50). Die Justiz verfügt über eine 
                                      

17  Art. 96 Abs. 1 KV (Fassung vom 25. Juni 1980): «Die Justizverwaltung ist Sache der Gerichte. Das 
Obergericht vertritt dabei die Gerichte im Verkehr mit den Behörden.» 

18  Art. 96 Abs 1 KV (Fassung vom 11. Januar 2005, in Kraft seit 1. August 2005): «Die Justizverwal-
tung ist Sache der Gerichte. Unter Vorbehalt der Zuständigkeit anderer Behörden plant das Lei-
tungsorgan der Gerichte die Tätigkeit der Gerichte und setzt deren Budget fest. Es vertritt die Ge-
richte im Verkehr mit anderen Behörden.» 
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eigene, von der exekutiven Verwaltung unabhängige (grosse) Justizver-
waltung. Zugleich verfügt jede Gerichtsorganisation über eine eigene 
(kleine interne) Gerichtsverwaltung. Die Justizverwaltung wird definiert 
als « ... diejenige staatliche-behördliche Tätigkeit, die weder Rechtsset-
zung noch Rechtspflege darstellt und zum Zweck ausgeübt wird, die 
sachlichen und persönlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit die 
Rechtsprechung, als Rechtspflege durch den unabhängigen Richter ver-
standen, in den einzelnen Gerichtsbarkeiten ausgeübt werden kann.» 
(Hodel, Übersicht Gerichtsbehörden: 319; Schweizer, 2001: 662). 

Der Botschaft des Regierungsrats kann folgendes entnommen werden 
(Justizreform 2, Botschaft: 2003, 2): 

« ... Auch die Gerichte müssen über ein leistungsfähiges Management 
verfügen, damit sie effizient arbeiten können. Die Justizreform 2 hat das 
Ziel, eine leistungsfähige Justiz zu sichern, die ihre Aufgaben, nämlich 
Rechtssicherheit zu garantieren und Rechtsfrieden zu schaffen, auch in 
Zukunft auf hohem Niveau erfüllen kann. Primär wegen des verfassungs-
rechtlichen Grundsatzes der richterlichen Unabhängigkeit beansprucht 
die Justiz im Vergleich zur Verwaltung allerdings eine etwas andere Stel-
lung. Mit der vorgesehenen Strukturreform wird das Justizmanagement 
den aktuellen Bedürfnissen angepasst und verbessert. ...» 

Als oberstes Leitungsorgan der Justiz wird eine Instanz («Leitungsor-
gan») geschaffen, in welcher das Obergericht (2 Personen), das Spezi-
alverwaltungsgericht (1 Person), die Bezirksgerichte (2 Personen) und 
die Justizverwaltung (1 Person mit beratender Stimme) vertreten sind. 
Dieses Leitungsorgan vertritt die Justiz im Kanton Aargau gegen aussen, 
führt die Gerichtsorganisationen und sorgt für den wirtschaftlichen Ein-
satz der Ressourcen. Zudem werden die Aufsichtsfunktionen derart neu 
verteilt, dass der Grosse Rat die Oberaufsicht ausübt - währenddem das  

                                      

19  Mit Hinweis auf Eichenberger, Kurt, Justizverwaltung, in: 50 Jahre Aargauischer Juristenverein 
1936-1986, Festschrift, Aarau 1986: 31. 
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Leitungsorgan die direkte (administrative) Aufsicht wahrnimmt. Die be-
reits bestehende (grosse) Justizverwaltung wird als Führungsinstrument 
für die gesamte Justiz verstärkt. Die Strukturen und die Leitungen des 
Obergerichts und der Spezialverwaltungsgerichte werden neu organi-
siert. Die Geschäftsleitungen dieser Gerichte sind verantwortlich für den 
Aufbau und den Betrieb eines umfassenden Controllings (Ziele, Kenn-
zahlen, Berichte und laufende Steuerung) über sämtliche Aufgaben der 
eigenen Organisation (Justizreform 2, Botschaft, 2003: 4 f.; Protokoll des 
Grossen Rats, 2004: 3 f.). 

1.2.2.4.5 Kanton Solothurn 

Zur Erprobung von neuen Führungsinstrumenten der «Wirkungsorientier-
ten Verwaltungsführung» (WOV) hat der Kanton Solothurn am 5. Ju-
li 1995 einen so genannten Experimentierartikel in § 1 Abs. 3 der Fi-
nanzhaushaltsverordnung (FHV)20 eingefügt. Ab 1. Januar 1996 wurden 
für eine dreijährige Pilotphase neben den Spitälern vierzehn Pilot-
Dienststellen einer «WOV-Testphase» unterworfen. Dazu wurden fol-
gende Instrumente eingesetzt (Botschaft Globalbudget, etc., 1995: 3 f.): 

 Globalbudget mit Leistungsauftrag, gesprochen durch den Kantonsrat 
in Form eines dreijährigen Verpflichtungskredits; 

 Rahmenkontrakte mit dreijähriger Laufzeit und Jahreskontrakte als 
konkrete Leistungsvereinbarungen zwischen Departementen und 
Dienststellen; 

 Regelmässiges und standardisiertes Berichtswesen (quartalsweise an 
Departemente und Regierungsrat, halbjährlich an Sach- und Auf-
sichtskommissionen, jährlich an den gesamten Kantonsrat). 

                                      

20  § 1 Abs. 3 FHV: 
 «Der Regierungsrat kann zum Zweck der Einführung und Erprobung neuer finanzieller Führungsin-

strumente zeitlich befristet für bestimmte Verwaltungseinheiten von den Bestimmungen dieser 
Verordnung abweichen, wenn 
a) nicht gegen übergeordnetes Recht verstossen und 
b) die Kompetenz der Finanzkontrolle zur Überprüfung des Rechnungswesens nicht eingeschränkt 
 wird.» 
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Mit Regierungsratsbeschluss vom 9. Juni 1998 wurde eine so genannte 
WOV-Versuchsverordnung (Verordnung über den Versuch mit der wir-
kungsorientierten Verwaltungsführung im Kanton Solothurn) geschaffen. 
Diese Verordnung diente zur Vorbereitung eines Finanzhaushaltsgeset-
zes, das die Grundlage der wirkungsorientierten Verwaltungsführung 
bilden sollte. Zu diesem Zweck sollte der zuvor beschriebene Versuch 
mit den ausgewählten Verwaltungseinheiten Erfahrungen für den Ent-
scheid des Verfassungs- und Gesetzgebers über die Kompetenzvertei-
lung zwischen Kantonsrat und Regierungsrat im Rahmen der WOV 
sammeln helfen (§ 1 WOV-Versuchsverordnung). Die Verordnung war in 
ihrer Geltung sachlich und zeitlich durch dieses Ziel begrenzt. 

Im Jahr 2000 wurde eine Evaluation des WOV-Versuchs durchgeführt 
(Fluri, 2000: 1 f.; Evaluation WOV-Versuch, 2000: 3 f.). Die Evaluation 
fiel grundsätzlich positiv aus (WOV kann die Führung auf allen Ebenen 
der Verwaltung verbessern und die Wirksamkeit des Kantons bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben erhöhen) und es wurde empfohlen, die rechtli-
chen Grundlagen zu schaffen, damit WOV im Kanton flächendeckend 
eingeführt werden kann. 

Gestützt auf die Botschaft und den Entwurf des Regierungsrats vom 
4. März 2003 über die «Wirkungsorientierte Verwaltungsführung» hat der 
Kantonsrat am 3. September 2003 das Gesetz über die wirkungsorien-
tierte Verwaltungsführung (WoVG) verabschiedet (Mastronardi/Stadler, 
2003: 4 f.). Dieses Gesetz wurde nach der Volksabstimmung vom 
16. Mai 2004 betreffend drei Verfassungsvorlagen zur wirkungsorientier-
ten Verwaltungsführung auf den 1. Januar 2005, teilweise bereits vorzei-
tig, in Kraft gesetzt. Gleichzeitig mit dem WoVG trat auch die entspre-
chende Verordnung zum Gesetz über die wirkungsorientierte Verwal-
tungsführung (WoV-Vo) per 1. Januar 2005 in Kraft. 

Nach § 3 Abs. 1 WoVG gilt das Gesetz für die Verwaltung und für die 
Gerichtsverwaltung. In den Übergangsbestimmungen zum WoVG wird 
festgehalten was folgt: «Für die Gerichte, die Strafverfolgungsbehörden 
und die Gerichtsverwaltung wird die Inkraftsetzung von Art. 74 Absatz 2 
der Kantonsverfassung und des WOV-Gesetzes vorläufig aufgeschoben, 
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soweit sie die wirkungsorientierte Steuerung im Rahmen von Globalbud-
gets betreffen.» 

Die Gerichtsverwaltung wird verselbstständigt und erhält ihre Aufträge 
von der Gerichtsverwaltungskommission (Botschaft selbständige Ge-
richtsverwaltung, 2004: 3 f.)21. Das Globalbudget wird von dieser Ge-
richtsverwaltungskommission in Form von «Bericht und Antrag» zuhan-
den des Kantonsrats beschlossen. Das bedeutet, dass im Falle der Ge-
richtsverwaltung die Gerichtsverwaltungskommission «wov-mässig» so-
wohl die Stellung des Departements als auch des Regierungsrats ein-
nehmen wird. Diese Sonderregelungen haben Auswirkungen auf den 
Budgetprozess und die WOV-Berichterstattung. Die Gerichtsverwaltung 
bereitet nicht Botschaft und Entwurf des Regierungsrats, sondern Bericht 
und Antrag der Gerichtsverwaltungskommission, vor. Folgerichtig muss 
die Gerichtsverwaltung der Gerichtsverwaltungskommission Bericht ers-
tatten. Über die Einführung der wirkungsorientierten Steuerung im Rah-
men von Globalbudgets bei der Gerichtsverwaltung und der Strafverfol-
gungsbehörde entschied der Regierungsrat Ende 2005 (Regierungsrats-
beschluss Wirkungsorientierte Verwaltungsführung zur Verordnung, 
2004: 2 f). Damit verläuft die «WOV-Hierarchie» in der Justiz von den 
Gerichten über die Gerichtsverwaltungskommission (administrative Auf-
sicht) zum Kantonsrat (Oberaufsicht). 

 

                                      

21  § 2 WoVV: Geltung für die Gerichtsverwaltung, die Parlamentsdienste und die kantonale Finanz-
kontrolle  
(§ 3 WoVG): 

 «1Die Verordnung gilt sinngemäss für die Gerichtsverwaltung, die Parlamentsdienste und die kan-
tonale Finanzkontrolle. 

 2 Die Gerichtsverwaltungskommission, die Ratsleitung und die Finanzkontrolle bestimmen über die 
Aufgaben, die in dieser Verordnung dem Departement und dem Regierungsrat zugeordnet sind.» 
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1.3 Justizmanagement 

1.3.1 Begriff 

Der Begriff «Management» kommt ursprünglich vom lateinischen Aus-
druck «manum agere» und bedeutet «an der Hand führen». Er wurde im 
zwanzigsten Jahrhundert von Mary Follet definiert als «die Kunst zu-
sammen mit anderen Menschen etwas erledigen.»22 Der Begriff Mana-
gement bezeichnet 

funktional 

 eine Tätigkeit, einen Vorgang oder Prozess (beispielsweise Projekt-
management, Zeitmanagement, Selbstmanagement, Anforderungs-
management, Konfigurationsmanagement, Wissensmanagement, 
Managementprozess, etc.); 

 die Gesamtheit der üblichen Tätigkeiten zur Führung oder Verwaltung 
von Organisationen (Unternehmensführung) und 

institutionell 

 eine Personengruppe mit vorwiegend organisatorischer oder leitender 
Tätigkeit (Wirtschaft, Unternehmer); 

 Agenten von Sportlern, Künstlern, Referenten und anderen selbst-
ständig erwerbenden Personen. 

Der Begriff «Justizmanagement» - die Verbindung des Begriffspaares 
Justiz und Management - hat erst in den vergangenen Jahren Eingang in 
die deutsche Rechtssprache gefunden. An ausländischen Hochschulen 
werden Studiengänge zum Justizmanagement angeboten23. National und 
international beschäftigen sich Berufsverbände und Interessenorganisa-
                                      

22  Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Management, Fassung vom 22. Dezember 2005. 
23  Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda: Aufbaustudiengang Justizmanagement 

(http://www.olg-frankfurt.justiz.hessen.de/C1256BA70030E5, Fassung vom 22. Dezember 2005); 
Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen: Justizmanagement 
(http://www.jak.nrw.fobiprogramm/ jak/2006/20647.htm, Fassung vom 22. Dezember 2005). 
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tionen mit diesem Thema24. In der Schweiz wurde dazu am 21. 
März 2003 in Olten eine Fachtagung mit dem Obertitel «Wirkungsorien-
tierte Verwaltungsführung in der Justiz - ein Balanceakt zwischen Effi-
zienz und Rechtsstaatlichkeit» durchgeführt25. 

Seit dem Jahr 2000 wird am Amtsgericht Hamburg mit rund 1'900 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern das Reformprojekt «Justiz 2000» durchge-
führt (Schönfelder, 2003: 115 f.). In diesem Reformprojekt gehörten fol-
gende Elemente zu den Aufgaben eines professionellen (integrierten) 
Justizmanagements26: 

 Der Aufbau und der Betrieb eines ganzheitlichen Controllings (Ziele, 
Kennzahlen, Berichte und laufende Steuerung); 

 Verantwortung für die Aufbau- und Ablauforganisation, Kommunikati-
on und Zusammenarbeit und das Projektmanagement; 

 Planung, Einführung, Betrieb und Weiterentwicklung der Informations- 
und Kommunikationstechnik und entsprechende Verfahren, Beschaf-
fung und Gebäudemanagement; 

 Erarbeitung von Grundsätzen des Personalmanagements, der Perso-
nalentwicklung sowie der Aus- und Weiterbildung; 

 Verantwortung für die Personalgewinnung, Personalführung und die 
Personaleinsatzplanung des nichtrichterlichen Personals, Abstim-
mung mit der Planung der Geschäftsverteilung durch das Präsidium; 

 Beratung bei Repräsentation, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. 

                                      

24  Verband der Rechtspfleger e.V.: Rechtspfleger und Justizverwalter (http://www.rechtspfleger.net/ 
programm.html, Fassung vom 22. Dezember 2005); Programm des Bundes Deutscher Rechtspfle-
ger: Bestandesanalyse-Zukunftsperspektive-Studium und Fortbildung (http://www.bdr-
hamburg.de/index2. php?option=contact, Fassung vom 22. Dezember 2005); Ergebnisse der 13. 
Deutschen Verwaltungsrichtertagung: Justizmanagement und richterliche Unabhängigkeit 
(http://edvgt.jura.uni-sb.de/bdvr/ergebnisse.htm, Fassung vom 22. Dezember 2005). 

25  Vgl. Kettiger, Daniel (Hrsg.), Wirkungsorientierte Verwaltungsführung in der Justiz - ein Balanceakt 
zwischen Effizienz und Rechtsstaatlichkeit, Schriftenreihe der Schweizerischen Gesellschaft für 
Verwaltungswissenschaft (SGVW), Band 44, Bern 2003. 

26  http://www.hamburg.de/Behoerden/Pressestelle/Meldungen, Fassung vom 22. Dezember 2005. 
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Der Kanton Aargau hat auf seiner Homepage zum Begriff Justizmana-
gement folgendes aufgeführt27: 

«Hier finden sie verschiedene Informationen über das Justizmana-
gement des Kantons Aargau. 

Für das Justizmanagement im Kanton Aargau ist die Justizverwal-
tungsbehörde, bestehend aus dem Leitungsorgan der Gerichte 
(Verwaltungskommission) und der Justizverwaltung, zuständig.» 

Nach Klopfer ist ein (Justiz-)Manager eine «mit weitgehender Verfü-
gungsgewalt und Entscheidbefugnis ausgestattete, leitende Persönlich-
keit eines Grossunternehmens.» (Klopfer, 2005b: 2 mit Verweis auf die 
Definition im Duden). Die betriebswirtschaftliche Definition des Managers 
könne ohne weiteres auf Gerichtsorganisationen übertragen werden. 
Auch die Führung müsse in der Justiz einen hohen Stellenwert haben. Er 
unterteilt die Führungsaufgaben in (Klopfer, 2005b: 2 ff.): 

Führung innerhalb des Gerichts: 

 Führung in den Rechtsprechungseinheiten der Gerichte: Das eigentli-
che Kerngeschäft jeglicher richterlichen Tätigkeit, welches wegen der 
richterlichen Unabhängigkeit nur eine sehr bedingt aktive Führung er-
laubt. Hingegen ist Führung beim übrigen Gerichtspersonal möglich. 

 Führen der administrativen Dienste der Gerichte: Es geht dabei um 
die Führung der administrativen und der zentralen Dienste einer Ge-
richtsorganisation. 

 Leitung der Justizverwaltung: Justizverwaltung im materiellen Sinn sei 
- wegen der (strengen) Gewaltenteilung - die durch die Gerichte 
selbst wahrgenommene und der Geschäftsführung dienende Tätig-
keit. In einem weiteren funktionellen Sinn umfasse die Justizverwal-
tung alle Tätigkeiten, welche die sachlichen und personellen Voraus-
setzungen für das Funktionieren des Gerichtswesens sicherstellen. 

                                      

27  http://www.ag.ch/justizmanagement/de/pub/index.php, Fassung vom 22. Dezember 2005. 
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Führung gegen aussen: 

 Vertretung der Justizbehörden gegenüber den anderen Staatsgewal-
ten: Diese Führungsfunktion betrifft nur obere bzw. oberste Gerichte 
wie etwa das Obergericht Zürich. Es handelt sich dabei um den Ver-
kehr mit den beiden anderen Staatsgewalten (Legislative und Exeku-
tive). 

 Vertretung der Justiz gegenüber der Öffentlichkeit. 

 Aufsicht über die Justizverwaltung aller unterstellten Gerichte und 
Justizbehörden. 

Auch auf der Stufe Bund hat man sich mit den Fragen des «Modernen 
Managements in der Justiz» auseinandergesetzt (Bericht Modernes Ma-
nagement in der Justiz, 2001: 7644 ff.; Tschümperlin, 2003: 89 f.). 

Damit kann festgestellt werden, dass das Justizmanagement - auch in 
der Schweiz, in unterschiedlichem Ausmass und unterschiedlicher Aus-
gestaltung zwar - zur Rechtsrealität geworden ist und bei den Gerichten 
auch angewendet wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob noch alte Begriff-
lichkeiten, wie etwa «Gerichtsleitung bzw. Präsidium», oder der neue 
Begriff «Justizmanagement» mit implizierend moderneren Inhalten ver-
wendet werden. 

1.3.2 Notwendigkeit 

Auch in der Schweiz gerät die Justiz im Rahmen der ständig knapper 
werdenden Ressourcen und dem Spannungsverhältnis zwischen der 
Globalisierung und der Spezialisierung des Rechts unter einen immer 
grösser werdenden Reform- und Leistungsdruck (Lienhard, 2005b: 15; 
Zimmerli, 2005: 15; Kettiger, 2003a: 9 ff.; Maier, 1999: 1 f.). Dazu kommt 
noch eine immer grösser werdende Anspruchs- und Erwartungshaltung 
der Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Justiz und eine gewisse 
«Streitlust in eigener Sache» mit dem Wegfall von Autoritätsgläubigkeit 
oder Akzeptanz. Es ist deshalb nachvollziehbar und verständlich, dass 
Gerichtsorganisationen - gleich wie es das private Unternehmertum 
schon seit je her macht - versuchen, diesen Anforderungen mit den ver-
schiedensten Instrumenten des Justizmanagements Herr zu werden. 
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Auch die Beraterbranche hat mittlerweile erkannt, dass die Justiz Bera-
tungsbedarf in eigener Sache hat (etwa Ernst&Young, 2004: 1 f.). 

1.3.3 Berührungspunkte zu NEF, WOV, WIF 

Nach der hier vertretenen Auffassung ist der Begriff des Justizmanage-
ments nicht deckungsgleich mit demjenigen des New Public Manage-
ments. Diese beiden Begriffe kommen zur Kernaufgabe der Justiz, der 
Rechtsprechung, noch hinzu. Insofern gibt es einen Schnittstellenbe-
reich, in dem sich die drei Begriffe treffen. Nachfolgend soll versucht 
werden, näher auszuloten, wie dieser Schnittstellenbereich aussehen 
könnte (Lienhard, 2005a: 127 und 241). Zusätzlich wird die These ge-
wagt, dass dieser Schnittstellenbereich nicht für jede Gerichtsorganisati-
on gleich aussieht. 
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Abbildung 1: Schnittstellenproblematik28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende: 

Rechtsprechung:  Kernaufgabe der Justiz 
Justizmanagement:  Führung, Vertretung  und Unterstützung 
New Public Management:  Instrumente, Werkzeuge, Tools, etc. 
 

                                      

28 In Anlehnung an Maier, 1999: 5. 
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2 GRUNDSÄTZE DER JUSTIZVERFASSUNG 

2.1 Grundsätzliches 

In den nachfolgenden Abschnitten sollen einige grundsätzliche Bemer-
kungen zur Justizverfassung gemacht werden. Darin soll deutlich zum 
Ausdruck kommen, dass es wegen verschiedenen verfassungsrechtli-
chen Grundsätzen nicht möglich ist, die allgemeinen bzw. alle Instrumen-
te von New Public Management für den Justizbereich zu übernehmen. 

2.1.1 Rechtsstaatsprinzip versus Leistungsstaatsprinzip 

Das Rechtsstaatsprinzip soll die staatliche Macht mässigen und ein frei-
heitliches, menschenwürdiges Dasein gewährleisten (Lienhard, 2005a: 
125; Tschannen, 2004: 88 Rz. 24 ff.; Häfelin/Haller, 2001: 52 Rz. 170 f.; 
Maier, 1999: 23). Jeder Rechtsstaat stellt sein staatliches Handeln auf 
die Grundlage des Rechts und sichert damit die Freiheit, die Gerechtig-
keit, die Rechtsgleichheit und die Rechtssicherheit seiner Bürgerinnen 
und Bürger (Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit)29. Lienhard weist in 
diesem Zusammenhang auf die besondere rechtsstaatliche Kompetenz-
ordnung, so genannte Verantwortungsbereiche, hin. Jede der drei 
Staatsgewalten (Legislative, Exekutive und Judikative) darf demnach nur 
in ihrem durch das Recht zugewiesenen Kompetenzbereich tätig werden 
(gewaltenteilige Kompetenzordnung). 

Das allgemeine Rechtsstaatsprinzip beinhaltet (Lienhard, 2005a: 126): 

Im formellen Sinn (so genannte Rechtmässigkeit): 

 Die gewaltenteilige Kompetenzordnung, 

 die Gesetz- und Verfassungsmässigkeit, 

                                      

29  Das Legalitätsprinzip wird auch als Kern des formellen Rechtsstaates bezeichnet (Lienhard, 2005a: 
126 Fn. 594). 
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 den Rechtsschutz (Verfahrensgarantien, Gerichtsbarkeit, richterliche 
Unabhängigkeit), 

 die Öffentlichkeit, und 

im materiellen Sinn (so genannte Gerechtigkeit): 

 die Achtung der Menschenwürde, 

 die Garantie der Rechtsgleichheit, der Rechtssicherheit und der Vor-
aussehbarkeit. 

Demgegenüber bezeichnet der Begriff «Leistungsstaat» diejenigen staat-
lichen Aktivitäten, welche auf eine staatliche Leistung ausgerichtet sind. 
Es kann sich dabei beispielsweise um Bildung, Forschung oder Kultur 
und die Bereitstellung von Infrastruktur im Bereich von öffentlichen Wer-
ken und dem Strassen- oder Bahnverkehr handeln (Lienhard, 2005a: 
136 f.; Maier, 1999: 23 f.). Der Leistungsstaat übernimmt die Verantwor-
tung für eine flächendeckende und tragbare staatliche Grundversorgung 
an Leistungen im öffentlichen Interesse. Diese Leistungen müssen 
grundsätzlich sozial und nachhaltig sein (Lienhard, 2005a: 137). 

Das staatliche Handeln soll leistungsfähig (optimale Ausgestaltung der 
Abläufe und Strukturen für die Zielerreichung), wirksam (differenzierte 
Methoden der Rückkoppelung mit Wirksamkeitsüberprüfungen) und wirt-
schaftlich (günstiges Verhältnis von Aufwand und Ertrag: effizient) sein. 

Aus der Beschreibung dieser zwei Prinzipien ergibt sich ohne weiteres, 
dass zwischen beiden im Justizbereich ein bestimmtes Spannungsver-
hältnis besteht. Rechtsstaatliche Prinzipien können mit denjenigen des 
Leistungsstaats kollidieren. In einer solchen Situation stellt sich automa-
tisch die Frage, welche Prinzipien höherrangig sind. Nach der hier vertre-
tenen Auffassung und entgegen derjenigen eines Teils der Lehre, geht in 
einem Konfliktfall im Justizbereich das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit 
demjenigen der Leistungsstaatlichkeit vor. 



   39 

2.1.2 Gewaltenteilungsprinzip 

Die Gewaltenteilung will die Staatsmacht auf eine Mehrzahl von Herr-
schaftsträgern aufteilen, welche voneinander unabhängig sind und sich 
wechselseitig überwachen. Die Gewaltenteilung ist damit ein Prinzip zur 
Strukturierung staatlicher Herrschaftsausübung. Sie bezweckt die Ver-
hinderung von Machtmissbrauch durch Machtbegrenzung und Macht-
kontrolle (Tschannen, 2004: 362; Häfelin/Haller, 2001: 403 f.). 

Der Grundsatz der Gewaltenteilung beinhaltet die folgenden vier Ele-
mente: 

 Die funktionelle Gewaltenteilung; 

 die organisatorische Gewaltenteilung; 

 die personelle Gewaltenteilung; 

 die wechselseitige Gewaltenhemmung. 

Die funktionelle Gewaltenteilung geht davon aus, dass sich jegliche 
Staatstätigkeit einer der drei Staatsfunktionen - Rechtsetzung (Legislati-
ve), Regierung/Verwaltung (Exekutive) und Rechtsprechung (Judikative) 
- zuordnen lässt. Dabei soll der Legislative eine besondere Funktion zu-
kommen. 

Der Grundsatz der organisatorischen Gewaltenteilung verlangt, dass die 
drei grossen Staatsfunktionen (Legislative, Exekutive und Judikative) 
verschiedenen Staatsorganen zugeordnet werden, die voneinander 
unabhängig sind. Auf Bundesebene sind das die Bundesversammlung 
als Legislative (Art. 163-165 BV), der Bundesrat mit der Bundesverwal-
tung als Exekutive (Art. 174 BV) und das Bundesgericht als Judikative 
(Art. 188 BV). Im Kanton Bern (Art. 66 KV) sind es der Grosse Rat (Art. 
72-83 KV), der Regierungsrat mit der Verwaltung (Art. 84-96 KV) und die 
Gerichte (Art. 97-100 KV). 

Der Grundsatz der personellen Gewaltenteilung verlangt, dass die Staat-
sorgane, denen die verschiedenen Staatsfunktionen zugeordnet sind, 
durch Personen ausgeübt werden, die voneinander unabhängig sind. 



40 

Die organisatorische und die personelle Gewaltenteilung allein stellen 
nicht sicher, dass der Zweck der Gewaltenteilung - die Verhinderung von 
Machtmissbrauch - tatsächlich auch erreicht wird («checks and balan-
ces», [Tschannen, 2004: 367 Rz. 18; Häfelin/Haller, 2001: 404 Rz. 
1408]). Es müssen zwischen den drei Organen gewisse Kontrollmecha-
nismen bestehen, welche unter Umständen ein Eingreifen einer Gewalt 
in den Tätigkeitsbereich einer anderen Gewalt zulassen. Zu denken ist 
etwa an die Oberaufsicht der Bundesversammlung (Art. 187 Abs. 1 Bst. 
b BV) oder die Nichtwiederwahl eines Bundesratsmitglieds (Art. 175 Abs. 
2 BV). 

Nach der hier vertretenen Auffassung bildet der verfassungsrechtliche 
Gewaltenteilungsgrundsatz im Bereich des Justizmanagements und des 
New Public Managements in der Justiz eine wichtige Trennlinie zu den 
zwei anderen Staatsgewalten (Legislative und Exekutive), die es unbe-
dingt zu beachten gilt (Lienhard, 2005: 178 f.). Lienhard spricht im Ver-
hältnis zwischen Parlament und Regierung von einer «Relativierung der 
Gewaltenhierarchie» und von einem «Zusammenwirken» und einer «ge-
genseitigen Unterstützung». Dabei sollen allerdings die zentralen Ele-
mente der klaren Aufgabenbereiche, der Verantwortung, der Kontrolle, 
der Machthemmung und der Konkurrenzierung nicht geschwächt wer-
den. 

 

Abbildung 2: Gewaltenteilung 

1. Staatsgewalt  2. Staatsgewalt  3. Staatsgewalt 
     
     

Legislative  Exekutive  Judikative 
     

Parlament und 
Stimmbürger 

 Regierung und Verwaltung  Gerichte 

     
u.a. Aufsichtsfunktion     
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2.1.3 Richterliche Unabhängigkeit 

Der neue Art. 191c BV30 sieht vor, dass «... die richterlichen Behörden in 
ihrer rechtsprechenden Tätigkeit unabhängig und nur dem Recht ver-
pflichtet» sind (Tschannen, 2004: 503 Rz. 11)31. Damit gebietet die 
Unabhängigkeit der Gerichte, dass sowohl die Spruchkörper als auch die 
einzelnen Richter von jeder justizfremden Einbindung freigehalten wer-
den. Den Gerichten soll die Unabhängigkeitsgarantie erlauben, Rechts-
streitigkeiten nüchtern und neutral beizulegen. Im sachlichen Sinn gilt 
der Unabhängigkeitsgrundsatz nur für die rechtsprechende Tätigkeit ei-
nes Gerichts. Er erstreckt sich aber auch weitgehend in den Bereich der 
Gerichtsverwaltung (Tschannen, 2004: 504 Rz. 15; Kiener: 2001, 55 ff.; 
Müller: 1999: 571 ff.; Zimmerli/Kiener in: Kälin/Bolz: 1995, 179 f.; Wip-
rächtiger, 2004: 328 f.). 

Mit dem Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit ist eigentlich die 
institutionelle Unabhängigkeit gemeint, welche ein funktionelles, ein or-
ganisatorisches und ein personelles Element beinhaltet. Das funktionelle 
Element verbietet es den zwei anderen Staatsgewalten, sich in die rich-
terliche Rechtsfindung einzumischen. «Die politischen Behörden dürfen 
die Gerichte weder anweisen, eine Streitsache in einem bestimmten 
Sinne zu entscheiden oder durch Vergleich zu erledigen, noch in irgen-
deiner anderen Weise autoritativ auf ihre Spruchpraxis einwirken.» 
(Tschannen, 2004: 505 Rz. 17). Das organisatorische Element verlangt, 
dass die Gerichte in selbstständige (Organisations-)Einheiten verfasst 
und als solche ausreichend mit den entsprechenden Ressourcen (Finan-
zen, Personal, Gebäude, etc.) ausgestattet werden. In diesem Zusam-
menhang wird auch immer wieder der Grundsatz der gerichtlichen 
Selbstverwaltung erwähnt. Wegen der richterlichen Unabhängigkeit 
muss sich jede Aufsicht oder Oberaufsicht strikte auf die Überwachung 
des äusseren Geschäftsgangs beschränken (so genannte formelle Re-

                                      

30  Justizreform: AS 2002 3148 ff., Hinweis in: Tschannen, 2004: 677 f. 
31  Im Kanton Bern gilt von den Grundsätzen her die gleiche Regelung: Art. 26 Abs. 1 und Art. 97 Abs. 

1 KV. 
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gelmässigkeit der Rechtspflege oder administrative Aufsicht [Tschannen, 
2004: 506 Rz. 20 und 471 Rz. 20]). Das personelle Element der richterli-
chen Unabhängigkeit verlangt, dass die Wahlkompetenz und das Wahl-
verfahren derart ausgestaltet sind, dass jede Ämterpatronage ausge-
schlossen werden kann und die Autorität der Gewählten unbeschädigt 
bleibt. Zur personellen Unabhängigkeit gehört weiter ein gewisser dienst-
rechtlicher Schutz. Richterinnen und Richter sollen nicht befürchten 
müssen, wegen missliebiger Urteile diszipliniert, versetzt oder im Amt 
eingestellt zu werden. 

Die richterliche Unabhängigkeit verlangt auch eine Unabhängigkeit von 
äusseren Einflüssen auf die Entscheidfindung - zu denken ist etwa an 
Medieneinflüsse und behördlichen Druck - und eine richterliche Selbst-
ständigkeit in der Entscheidfindung - zu denken ist an die Selbstständig-
keit im Kollegialgericht, gegenüber Sachverständigen und Gerichts-
schreibern (Walter, 2005a: 1 f.; Kiener: 2001, 199 ff. und 219 ff.). Laien-
gerichte, insbesondere mit Anwälten oder Anwältinnen als nebenamtli-
che Richter bzw. Richterinnen, sind in dieser Beziehung anfälliger32 
(Schefer, 2005: 328; Kiener, 2001: 75 und 109 f.; Sutter, 2006, a.a.O.). 

Die Grenzen der richterlichen Unabhängigkeit liegen in der Verpflichtung 
der Gerichte auf das Recht selbst. Nur im Rahmen der Verfassung und 
der Gesetze dürfen die Gerichte tätig sein. 

 

                                      

32  Das gleiche gilt auch für Berater und Treuhänder, welche im gleichen Rechtsgebiet Recht spre-
chen in dem sie üblicherweise ihren Hauptberuf ausüben. 
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2.2 Organisation 

Bei der Organisation geht es zum einen um die Selbstorganisation eines 
Gerichts und zum anderen um das weitere Umfeld, d.h. die organisatori-
sche und funktionale Stellung in der Hierarchie. 

2.2.1 Wahl- und Aufsichtsbehörde 

Die Wahlbehörde von Gerichten, d.h. der Judikativen, ist regelmässig 
das Parlament33 bzw. die vereinigte Bundesversammlung (vgl. Art. 168 
Abs. 1 BV; Art. 77 Abs. 1 Bst. d und e KV BE [Tschannen, 2005: 510 f.; 
Ehrenzeller in: Kommentar BV, 2002: 1661 Rz. 9 f.; Häfelin/Haller, 2001: 
492 Rz. 1710; Kälin/Bolz, 1995: 458 f.). Die Wahlen werden regelmässig 
von besonderen Kommissionen vorbereitet (Schweiger, 2005: 1 f.). 

Das Parlament übt auch die Oberaufsicht über die Geschäftsführung der 
(obersten) Gerichte aus (Art. 169 Abs. 1 BV; Art. 78 KV BE; § 76 Abs. 1 
Bst. a KV SO; § 76 Abs. 1 und 80 KV AG; . Art. 57 Abs. 1 KV ZH). Die 
parlamentarische Oberaufsicht erstreckt sich auf die Justizverwaltung 
und den äusseren Geschäftsgang der Gerichte (Mastronardi in: Kom-
mentar-BV, 2002: 1668 Rz. 20; Bericht parlamentarische Oberaufsicht, 
2002: 7630). Dazu gehört auch die Frage, ob das Gericht seine Funktion 
der Rechtsprechung überhaupt wahrnimmt, nicht jedoch die Frage, ob 
das Recht richtig gesprochen wird (materielle Rechtsprechung). Im 
Rahmen der parlamentarischen Oberaufsicht wird unterschieden zwi-
schen der Aufsicht in der Geschäftsführung und der Finanzaufsicht 
(Lienhard, 2005: 185). Die Aufsicht über die Justizbehörden wird durch 
den Gewaltenteilungsgrundsatz und das Gebot der richterlichen Unab-
hängigkeit erheblich begrenzt. Die materielle Rechtsprechung der Ge-
richte, die Kernaufgabe jeglicher richterlichen Tätigkeit, ist der parlamen-
tarischen Oberaufsicht entzogen (Lienhard, 2005: 191, insbesondere Fn. 
1067 mit weiteren Literaturhinweisen). 

                                      

33  In den Kantonen das kantonale Parlament: Der Grosse Rat (§ 52 KV LU; § 82 Abs. 1 Bst. h KV 
AG) oder der Kantonsrat (Art. 75 Abs. 1 KV ZH; Art. 75 Abs. 1 Bst. b KV SO). 
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Unzulässig sind insbesondere 

 die Einmischung in laufende Gerichtsverfahren; 

 die Korrektur oder die Aufhebung justizmässiger Entscheide; 

 Urteilsschelten; 

 die Androhung von Aufsichtsmassnahmen; 

 Einsicht in Gerichtsakten; 

 übermässige, die Aufgabenerfüllung gefährdende Aufsichtstätigkeiten; 

 die Disziplinierung oder die Amtsenthebung (Lienhard, 2005: 193). 

Die unterinstanzlichen Gerichte stehen regelmässig unter der Aufsicht 
der oberinstanzlichen Gerichte und unter einer indirekten Aufsicht des 
Parlaments. So übt das Bundesgericht die Aufsicht über die Geschäfts-
führung des Bundesstrafgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts 
aus (Art. 1 Abs. 2 BGG). Die kantonalen Obergerichte üben regelmässig 
die Aufsicht über die erstinstanzlichen Gerichte aus (Art. 19 Abs. 2 GOG 
BE). Auch diese so genannte Dienstaufsicht ist sämtlichen Beschrän-
kungen unterworfen, welche die richterliche Unabhängigkeit und Unbe-
fangenheit beeinträchtigen könnten (Lienhard, 2005: 193). 

2.2.2 Richterliche Qualifikation/Anforderungsprofil 

In das Bundesgericht wählbar sind alle stimmberechtigten Schweizer 
Bürgerinnen und Bürger (Art. 143 i.V.m. Art. 136 Abs. 1 BV). Erfahrung-
sgemäss werden jedoch ausschliesslich ausgewiesene Fachpersonen, 
erfahrene und gestandene Juristinnen und Juristen, welche bereits in 
ihrem Heimatkanton eine juristische Karriere hinter sich haben, an das 
Bundesgericht gewählt (Tschannen, 2004: 510 Rz. 3). Daneben spielen 
die Parteizugehörigkeit, das Geschlecht, die Herkunft, die Sprache und 
die Kompetenzen eine Rolle (Schweiger, 2005: 3). 
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Auch in den Kantonen sind die Anforderungen ähnlich und gibt es kein 
(eigentliches und starres) Anforderungsprofil für Richterwahlen34. Im 
Kanton Aargau gibt es Richtlinien der Justizkommission zur Vorbereitung 
der Wahlen von Richterinnen und Richtern35. Bei ihrer Bewerbung an die 
Justizkommission des Grossen Rats haben die Bewerberinnen und Be-
werber den Lebenslauf, Fachausweise und Diplome, Betreibungs- und 
Strafregisterauszug, einen Bericht der Aufsichtsbehörden über Diszipli-
narverfahren, Arbeitszeugnisse oder Protokolle allfälliger Qualifikations-
gespräche, eine Liste von wissenschaftlichen Publikationen, Informatio-
nen über EDV-Anwenderkenntnisse und eine Liste von Referenzen ein-
zureichen (§ 2 der erwähnten Richtlinie). Die Kandidierenden stellen sich 
der Justizkommission persönlich vor und sind von dieser auf ihre fachli-
che und persönliche Eignung, insbesondere die Fachkompetenz, die 
Selbstkompetenz und die Sozialkompetenz, hin zu prüfen (§ 4 der er-
wähnten Richtlinie). Die Justizkommission ist berechtigt, Fachleute bei-
zuziehen (§ 7 der erwähnten Richtlinie). 

Damit kann gesagt werden, dass die Personalrekrutierung bei Richter-
wahlen noch nicht den modernsten Anforderungen entspricht. Insbeson-
dere sind nur kleine Ansätze für ein umfassendes und modernes Perso-
nal- bzw. Richtermanagement ersichtlich. Ginge es doch bei einem um-
fassenden Personalmanagement um die Personalgewinnung, die Perso-
nalbeurteilung, den Personaleinsatz, die Personalerhaltung, die Perso-
nalentwicklung und am Ende der Karriere um die Personalfreistellung 
(Thom/Ritz, 2004: 271 f.; Thommen, 2002: 915 f.). 

Der Entwurf zum Steuergerichtsgesetz (E-StGG) sieht vor, dass für das 
Präsidium und die Richterinnen und Richter je ein besonderes Anforde-
rungsprofil erstellt werden soll (Art. 5 Abs. 2 und Art. 13 Abs. 2 E-StGG). 
Wesentlich ist zum einen die Unterscheidung zwischen Führungsaufga-
ben und Rechtsprechungsaufgaben. Beide Aufgaben erfordern unter-
schiedliche Fähigkeiten und Neigungen bzw. Kompetenzen. Bei der 

                                      

34  Resultate des Fragebogens für die Projektarbeit (vgl. Anhang 2). 
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Rechtsprechung geht es um die Kernaufgabe jeder Richterin und jedes 
Richters. Gefragt sind juristische und fachspezifische Fähigkeiten wie 
beispielsweise besondere Kenntnisse des Verfahrensrechts oder des 
Steuerrechts. Bei den Führungsaufgaben geht es demgegenüber mehr 
um Führungs- und Durchsetzungsfähigkeiten, um soziale Kompetenzen 
und um die Kenntnis der Grundsätze der modernen Verwaltungsführung. 
Demnach soll es nach diesem Konzept möglich sein, dass eine Richterin 
oder ein Richter sich ausschliesslich der Rechtsprechung widmen kann, 
wogegen andere Personen sich vermehrt der Führung einer Gerichtsbe-
hörde zuwenden. Damit ist auch gesagt, dass bei der Besetzung des 
Präsidiums des Steuergerichts nicht mehr das so genannte Ancienni-
tätsprinzip massgebend sein soll, sondern dass es darum geht, dass die 
bestgeeigneten Personen für diese Führungsaufgaben das Amt über-
nehmen sollen. 

2.2.3 Aufbau- und Ablauforganisation 

Die Aufbauorganisation36 bildet das hierarchische Gerüst einer Organisa-
tion37. Bei der Aufbauorganisation geht es darum, festzulegen, in wel-
chem organisatorischen und hierarchischen Umfeld eine Gerichtsbehör-
de eingebettet ist und ihre Aufgaben erledigt (in Anlehnung an Thom-
men, 2002: 1016 f.). 

Das Steuergericht ist das erstinstanzliche Gericht in Steuersachen im 
Kanton Bern (Art. 1 Abs. 1 E-StGG; E-Vortrag, 2004, 2 f.). Die Entschei-
de des Steuergerichts können mittels Beschwerde an das Verwaltungs-
gericht weitergezogen werden (Art. 201 StG; Art. 145 Abs. 1 DBG i.V.m. 
Art. 9 Abs. 1 und 3 BStV). Schliesslich können (die meisten) Entscheide 

                                                                                                                    

35  Richtlinien der Justizkommission vom 18. September 2001 zur Vorbereitung der Wahlen von Rich-
terinnen und Richtern. 

36  Demgegenüber steht bei der so genannten Ablauf- oder Prozessorganisation die Festlegung der 
Arbeitsprozesse, unter Berücksichtigung von Raum, Zeit, Sachmitteln und Personen, im Vorder-
grund (Thommen, 2002: 1018; Thom/Ritz, 2004: 225). 

37  Es geht u.a. um die Beantwortung der folgenden Fragen: Wer ist der Oberste? Wer hat wem was 
zu sagen? Wer ist für das Personal verantwortlich? 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Aufbauorganisation, Fassung vom 22. Dezember 2005). 
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des Verwaltungsgerichts noch an das Bundesgericht weitergezogen 
werden (Art. 73 StHG; Art. 164 DBG). 

Von der Ablauforganisation her müsste das Verwaltungsgericht die ad-
ministrative Aufsicht über das Steuergericht ausüben. Weil aber das 
Verwaltungsgericht, anders als das Obergericht, keinerlei weitere Auf-
sichtsfunktionen wahrnehmen muss, sieht Art. 2 E-StGG vor, dass der 
Grosse Rat - bzw. dessen Justizkommission - wie bis anhin die Oberauf-
sicht über die Geschäftsführung des Steuergerichts ausübt. Dieses Vor-
gehen lässt sich umso mehr begründen, als mit der Integration des 
Steuergerichts und der Schaffung einer abgaberechtlichen Abteilung 
beim Verwaltungsgericht (etwa im Jahr 2010/11) eine vorübergehende 
Aufsichtsfunktion des Verwaltungsgerichts ohnehin obsolet geworden 
wäre. Weil das Verwaltungsgericht heute keine Aufsichtsfunktion ausübt, 
fehlt es ihm zudem an den entsprechenden Strukturen und Ressourcen. 
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Abbildung 3: Aufbauorganisation 

1. Staatsgewalt  2. Staatsgewalt  3. Staatsgewalt 
     

     
Legislative  Exekutive  Bundesgericht 

     
Grosser Rat bzw. 
Justizkommission 

 Regierungsrat und Kan-
tonsverwaltung 

 Judikative 

    Rechtsmittelinstanz 
Aufsichtsfunktion38     

 

    Verwaltungsgericht 
     
     
    Judikative 
     
    Rechtsmittelinstanz 
     

 

    Steuergericht 
     
     
    Judikative 
     
    1. Instanz 
     

                                      

38  Vgl. Seiler, 2003: 8 f. und Schweizer, 2002/03: 4 ff. 



   49 

2.3 Rechtsprechung 

Die Wahrnehmung von Rechtsprechungsfunktionen obliegt regelmässig 
- aber nicht ausschliesslich - den Gerichten (Tschannen, 2004: 500 Rz. 
3). Damit ist die Rechtsprechung die eigentliche Kernaufgabe der Ge-
richtsbehörden bzw. der Justiz. Die Instrumente des Justizmanagements 
und die angepassten Instrumente des New Public Managements sollen 
es ermöglichen, dass die Justiz bzw. die Gerichtsbehörden von Füh-
rungs- und Unterstützungsfunktionen entlastet werden und dass sie sich 
wieder vermehrt der Rechtsprechung als Kernaufgabe widmen können. 
Damit ist auch gesagt, dass es in der Justiz zwangsläufig eine moderne 
Arbeitsteilung (Führungsprozess, Kernprozess Rechtsprechung und Un-
terstützungsprozess Justizverwaltung) gibt (Lienhard, 2005a: 461 f.; 
Thom/Ritz, 2004: 243 f.). 

2.3.1 Rechtsweggarantie 

Im Rahmen der Justizreform wurde im Jahr 2000 der neue Art. 29a BV39 
geschaffen. Diese Verfassungsnorm, welche noch nicht in Kraft getreten 
ist, ermöglicht es jeder Person, bei Rechtsstreitigkeiten ein Gericht anzu-
rufen. Die Rechtsweggarantie bezieht sich nicht nur auf Zwei- oder 
Mehrparteien-Streitigkeiten, sondern auch auf nichtstreitige Verfahren. 
Dieser Rechtsschutz muss nicht zwingend vom Bundesgericht allein ge-
währleistet werden; es genügt, wenn ein kantonales Gericht, das über 
volle Kognition verfügt (Tat- und Rechtsfragen), die Rechtsfragen über-
prüft. Damit wird es in Zukunft, von gesetzlichen Ausnahmen abgese-
hen, nicht mehr genügen, dass eine Verwaltungs- oder Exekutivbehörde 
letztinstanzlich entscheiden kann (Häfelin/Haller, 2001: 239 Rz. 845 f.; 
Tschannen, 2004: 677; Rausch, 2005: 2 Rz. 2.1.2). 

                                      

39  Art. 29 a BV: Rechtsweggarantie 
 «Jede Person hat bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behör-

de. Bund und Kantone können durch Gesetz die richterliche Beurteilung in Ausnahmefällen aus-
schliessen.» 
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2.3.2 Verfahrensgarantien und rechtsstaatliches Verfahren  

Die Bundesverfassung40 und alle kantonalen Verfassungen garantieren 
allen rechtsuchenden Personen ein rechtsstaatliches Verfahren und be-
sondere Verfahrensgarantien (Rausch, 2005: 8 f.). Es handelt sich dabei 
um Garantien für faire gerichtliche und administrative Verfahren (Sche-
fer, 2005: 277 ff.; Schwarzenbach, 2005: 26 f.; Tschannen/Zimmerli, 
2005: 120 ff.; Häfelin/Müller, 2002: 75 ff.; Häfelin/Haller, 2001: 236 ff.; 
Müller, 1999: 493 ff.). 

Bei den allgemeinen Verfahrensgarantien geht es um 

 das Verbot der Rechtsverweigerung, der Rechtsverzögerung und des 
überspitzten Formalismus; 

 den Anspruch auf rechtliches Gehör, beinhaltend den Anspruch auf 
Orientierung und Äusserung, den Anspruch auf Akteneinsicht, den 
Anspruch auf Mitwirkung beim Beweisverfahren, den Anspruch auf 
Prüfung und Begründung des Entscheids, den Anspruch auf Vertre-
tung und Verbeiständung und den Anspruch auf richtige Zusammen-
setzung der entscheidenden Behörde; 

 den Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege und unentgeltliche 
Rechtsverbeiständung (Hotz, Kommentar BV, 2002: 395 f.). 

In einem gerichtlichen Verfahren geht es um 

 den Anspruch auf ein gesetzmässiges, zuständiges, unabhängiges 
und unparteiisches Gericht; 

 den Anspruch auf einen Gerichtsstand am Wohnsitz; 

 den Anspruch auf öffentliche Gerichtsverhandlung und Urteilsverkün-
dung (Hotz, Kommentar BV, 2002: 427 f.). 

                                      

40  Art. 29 BV: Allgemeine Verfahrensgarantien; Art. 30 BV: Gerichtliche Verfahren; Art. 32 BV: Straf-
verfahren. 
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In einem Strafverfahren geht es um 

 die Unschuldsvermutung, beinhaltend das Verbot gesetzlicher Ver-
dachtsstrafe und die verfassungsmässige Schranke für die Rechts-
anwendung; 

 die Verteidigungsrechte, beinhaltend die Informationspflicht, den 
Grundsatz des «fair trial», das Recht auf einen Verteidiger, das Recht 
auf Kontakt mit dem Verteidiger, die Verteidigungsrechte und das 
Verbot unzulässiger Strafverfolgungsmassnahmen; 

 die Rechtsmittelgarantie (Vest, Kommentar BV, 2002: 449 f.). 

 

2.4 Führung 

2.4.1 Grundsätzliches 

Ein überholtes Selbstbildnis der Justiz und der Gerichtsbehörden geht 
davon aus, dass Gerichte bzw. Richterinnen und Richter nicht eigentlich 
geführt werden müssen. Es findet eine faktische Selbstführung oder 
Selbststeuerung der Organisation statt. Auch die berühmte Gauss'sche 
Glockenkurve41 wird vielfach bemüht, um das Führungsverhalten der 
Justiz zu erklären. Dazu kommt oft noch die unreflektierte Verwendung 
des Begriffs «primus inter pares» in einer Kollegialbehörde. 

                                      

41  Johann Carl Friedrich Gauss: 30. April 1777 - 23. Februar 1855: Deutscher Mathematiker, Astro-
nom, Geodät und Physiker (http://de.wikipedia.org./wiki/Carl_Friedrich_Gauss, in der Fassung vom 
28. Dezember 2005). 
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Allein die Rechtsrealität sieht anders aus und macht deutlich, dass auch 
in der Justiz und im Rahmen von Gerichtsorganisationen Führung42 statt-
findet und gefragt ist43. Auf Grund der vorgehend aufgezeigten Stellung 
und Besonderheiten der Justiz als dritte, unabhängige Staatsgewalt wird 
an dieser Stelle davon ausgegangen, dass die Führung der Justiz primär 
und ausschliesslich durch sie selbst wahrgenommen werden muss 
(Lienhard, 2005: 173 unten). Eine direkte und unmittelbare Einmischung 
der ersten (Legislative) oder zweiten Staatsgewalt (Exekutive) in die 
Führung der Justiz wird strikte abgelehnt. Das heisst aber, dass die Jus-
tiz ihre eigenen Führungsstrukturen aufbauen und stärken bzw. wahr-
nehmen muss. Die Justiz als Gesamtes kann sich nicht nur auf ihre 
Kernaufgabe, die Rechtsprechung, beschränken. 

                                      

42  «Führung ist das steuernde und richtungsweisende Einwirken auf das Verhalten anderer Men-
schen, um eine Zielvorstellung zu verwirklichen. Objekte der Führung sind einzelne Personen (...) 
und soziale Gebilde (z.B. Organisationen, Institutionen, ...). ... 

 Führung hat 
 eine Lokomotionsfunktion zur Erreichung der Ziele (lösungsorientiert) und 
 eine Kohäsionsfunktion in der Gruppe, zum Gruppenerhalt und Gruppenstärke. 
 Führung kann sich an der Aufgabe, an den geführten Personen oder einer Mischung aus beidem 

orientieren. Hierzu gibt es verschiedene Führungsstile und Führungsmodelle.» 
(http://de.wikipedia.org/wiki/FA1/4hrung, Fassung vom 28. Dezember 2005). 

43  Kettiger spricht in diesem Zusammenhang von «Führung als Element des Gerichtsalltags» (Ketti-
ger, 2003a: 187 Rz. 3.5). 
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Die Legislative erstellt die politische Planung und übt eine Oberaufsichts-
funktion44 über die Justiz aus. Sie schliesst im Rahmen von Leistungs-
vereinbarungen und Globalbudgets Abkommen mit den obersten Justiz-
leitungsorganen ab (zentrale Elemente des NPM bei Lienhard, 2005: 39 
f. und 465 f.). Die Legislative kann im Rahmen des Berichtswesens und 
der parlamentarischen Interventionsinstrumente mittelbaren Einfluss auf 
die administrativen und formellen Belange der Justiz nehmen (Lienhard, 
2005: 461 f.). Schliesslich steht ihr im Rahmen von Wahlen die Möglich-
keit zu, Anforderungsprofile zu erstellen, Assessements durchzuführen 
und die besten und geeignetsten Richterinnen und Richter auszuwählen. 
Dabei muss unterschieden werden zwischen Führungs- und Unterstüt-
zungsfunktionen und der Kernfunktion Rechtsprechung. 

Jede Gerichtsorganisation nimmt die ihr zustehende Führung mit den 
entsprechenden Führungsinstrumenten wahr. Diese Instrumente sind auf 
Gesetzesebene zu regeln (so genannte finale Steuerung [Lienhard, 
2005: 46, 127 und 190]). 

                                      

44  Zulässige Elemente der parlamentarischen Beaufsichtigung von Gerichten sind (Katalog aus Lien-
hard, 2005: 192): 
 Allgemeine Aufsicht über die Gerichtsverwaltung und Geschäftsführung, 
 generelle Weisungen zur besseren organisatorischen Bewältigung, 
 Recht auf Erkundigung, politische Diskussion und (zurückhaltende) Kritik im Rahmen einer 

Tendenzenkontrolle und der allgemeinen Entwicklung der Rechtsprechung, 
 generelle Weisung zur rechtsgleichen Anwendung von Gesetzen, 
 Prüfung der Wahrnehmung der Rechtsprechungsfunktion, 
 Prüfung von Rechtsverweigerungen und Rechtsverzögerungen sowie die damit verbundene all-

gemeine Kritik, 
 Prüfung des rechtsgleichen Zugangs zu den Gerichten, 
 Prüfung der Verletzung fundamentaler Verfahrensgrundsätze, 
 Auskunft über die Rechtsprechung zu einem bestimmten Gesetz, 
 ständige, auch inhaltliche Auseinandersetzung mit der Gerichtspraxis im Sinn einer Implemen-

tationskontrolle, 
 legislatorische Erfolgs- und Effizienzkontrolle, losgelöst von einzelnen Fällen, 
 Gesetzesevaluation, 
 legislatorische Massnahmen. 
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2.4.2 Mögliche Führungsorganisation der Gerichte 

In der nachfolgenden Abbildung wird eine mögliche Führungsorganisati-
on der Gerichtsbehörden im Kanton Bern wiedergegeben. Es soll sich 
dabei bloss um einen Denkansatz handeln, der insbesondere mit den 
betroffenen Organisationseinheiten noch nicht abgesprochen und aus-
diskutiert worden ist. 

Insbesondere ist die Abbildung aus Übersichtsgründen nicht vollständig: 
Fehlt doch die Staatsanwaltschaft (Art. 80-96 GOG), welche auf die glei-
che Stufe wie das Obergericht zu stellen ist, die Untersuchungsrichter-
schaft (Art. 37-43 GOG) und andere Gerichte (Art. 1 Abs. 1 GOG: Ju-
gendgerichte, Arbeitsgerichte, Mietämter). 

Wichtig ist, dass die Führung der Justiz im eigenen Kompetenzbereich 
stattfindet. Dazu muss jede Organisation, den gesetzlichen Grundlagen 
entsprechend, die eigenen Strukturen aufbauen und wahrnehmen. Den 
Kernprozess bzw. die Kernaufgabe der Rechtsprechung nimmt die Rich-
terschaft wahr. Den Führungsprozess bzw. die Führungsfunktion muss 
das Präsidium, welches über entsprechende Führungskompetenzen ver-
fügen muss, wahrnehmen. Den Unterstützungs- oder Supportprozess 
sollte eine interne, kleine Justizverwaltung wahrnehmen. 

Beim Steuergericht wird die Hauptaufgabe, die Kernaufgabe bzw. der 
Kernprozess, die Rechtsprechung von der Einzelrichterin bzw. dem Ein-
zelrichter oder dem Dreierkollegium in Zusammenarbeit mit dem juristi-
schen Sekretariat wahrgenommen (Art. 23 i.V.m. 24 E-StGG). Die Füh-
rungsaufgaben werden durch das Präsidium, welches über besondere, 
ausgewiesene Führungskompetenzen verfügen muss (Art. 13 Abs. 2 E-
StGG), wahrgenommen. Dazu werden ihm besondere und weitgehende 
Führungskompetenzen eingeräumt (Art. 13 Abs. 3 und 4 E-StGG). Das 
Steuergericht verwaltet und organisiert sich nach den Grundsätzen einer 
modernen Gerichtsführung selbst (Art. 18 Abs. 1 E-StGG). Es führt eine 
eigene Rechnung und kann als internes Führungsinstrument eine Kos-
ten-, Erlös- und Leistungsrechnung führen (Art. 18 Abs. 3 E-StGG). Die 
Unterstützungsfunktion wird durch die Verwaltungskommission (Art. 14 
E-StGG) und die (interne) Gerichtsverwaltung (Art. 15 Abs. 1 E-StGG) 
wahrgenommen.
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Abbildung 4: Mögliche Führungsorganisation der Gerichte 
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2.4.3 Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 

Der Begriff «Wirksamkeit» ist identisch mit demjenigen der «Effektivität»: 
Sie meinen beide das Verhältnis zwischen geplanten und erzielten Wir-
kungen. Eine geplante Massnahme ist effektiv, wenn damit die beabsich-
tigte Wirkung erzielt werden kann. Die Erhebung eines Kostenvorschus-
ses durch ein Gericht führt erfahrungsgemäss zu weniger trölerischen 
Eingaben (Lienhard, 2005: 26). 

Der Begriff «Wirtschaftlichkeit» ist identisch mit demjenigen der «Effi-
zienz»: Beide bezeichnen das Verhältnis zwischen den Kosten (einge-
setzten Mitteln) und den Leistungen (Wirkungen45 oder Nutzen). So ist 
der Einsatz von EDV-Mitteln und die entsprechend gute Ausbildung des 
Personals in der Justiz und bei den Gerichten effizient, weil damit die 
Leistungsfähigkeit gesteigert werden kann. 

Diese (vier) Begriffe kommen aus der betriebswirtschaftlichen Methoden-
lehre. Sie werden aber mit dem New Public Management vermehrt auch 
im staatlichen Bereich angewandt. So haben auch die Justiz und die Ge-
richtsbehörden Wirksamkeits- und Effizienzkriterien46 zu beachten 
(Art. 101 KV und Art. 3 FHG; Lienhard, 2003: 37; Kettiger, 2003a: 17; 
Hodel, 2003a: 57 f.; Stolz, 2003: 449 ff.). Die Führung von Gerichtsbe-
hörden muss ihr Planen und Handeln auch an Wirksamkeits- und Wirt-
schaftlichkeitsüberlegungen orientieren (Stolz, 2002: 108 ff.). 

So ist es beispielsweise zulässig, Verfahren zu koordinieren, Dossiers in 
Kategorien einzuteilen, zeitliche Vorgaben zur Dossiererledigung zu ma-
chen (Behandlungsfristen), spezialisiertes Personal einzusetzen, ein 
transparentes Dossiererledigungssystem zu schaffen, geringere Begrün-
dungsdichte bei offensichtlichen Fällen vorzunehmen, vermehrte An-
wendung des Zirkulationsverfahrens einzuführen, angemessene Kosten-

                                      

45  Art. 170 BV: Wirksamkeitsprüfungen bzw. Evaluationen (Tschannen, 2004: 431 Rz. 16); Art. 101 
Abs. 4 KV BE: «finanzrechtliche Effektivitätsüberprüfung» (Kälin/Bolz, 1995: 517 Rz. 6a). 

46 Lienhard spricht auf Grund des zunehmenden Reformdrucks, der zunehmenden Geschäftslast, der 
Komplexität der Materie und der immer knapper werdenden Ressourcen von einer «Effizienzstei-
gerung» in der Justiz (Lienhard, 2005: 461 unten). 
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vorschüsse aufzuerlegen, das Instruktionsverfahren zeitlich zu begren-
zen, Leistungsziele als Richtwert vorzugeben, usw. (teilweise auch Lien-
hard, 2005: 458; Tschümperlin, 2003: 89 f.). Weitere Möglichkeiten und 
Instrumente sollen nachfolgend beim internen Prozessablauf des Steu-
ergerichts aufgezeigt werden. Dabei sind die in den Gesprächen ge-
machten Erfahrungen und Erkenntnisse umzusetzen. 

2.4.4 Einfaches und rasches Verfahren 

Das Gebot eines einfachen und raschen Verfahrens ergibt sich auch aus 
dem Verbot der Rechtsverzögerung. Dieses allgemeine Verbot der 
Rechtsverzögerung hat in allen Verfahren der Rechtsanwendung Ge-
ltung (Schefer, 2005: 503 f.). Rasche und einfache Justizverfahren füh-
ren zudem zu Rechtssicherheit und Rechtsfrieden (Lienhard, 2005: 468). 

Gerade im Steuerrecht (der direkten Steuern) hat der Grundsatz des ein-
fachen und raschen Verfahrens wegen der aktuellen und ständigen Be-
troffenheit der Steuerpflichtigen eine grosse Bedeutung. Es kann dabei 
um die Schwere der Betroffenheit für den Einzelnen oder die Auswirkung 
des Verfahrensausgangs auf eine grosse Zahl Betroffener gehen (Sche-
fer, 2005: 506). 

Die Struktur und Organisation des Steuergerichts muss derart ausgestal-
tet werden, dass die Verfahren rasch und effizient, bei grösstmöglicher 
Qualität, durchgeführt werden können und die durchschnittliche Verfah-
rensdauer deutlich unter zwölf Monaten liegt. 

2.4.5 Beschleunigungsgebot 

Das Beschleunigungsgebot gehört zum einen zu den allgemeinen 
Grundsätzen von jedem rechtsstaatlichen Verfahren (Art. 26 KV BE) und 
zum anderen auch zu den Elementen des New Public Managements 
(Lienhard, 2005: 172 und 243). Das Beschleunigungsgebot ist das Ge-
genteil der Rechtsverzögerung (Art. 29 Abs. 1 BV).  

Gleich wie ein einfaches und rasches Verfahren muss auch das Be-
schleunigungsgebot für ein erstinstanzliches Steuergericht eine wichtige 
Messlatte bei der Bearbeitung der Dossiers sein. Das ruft freilich wieder 
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nach gewissen Organisations- und Strukturelementen. Darauf wird eben-
falls weitergehend beim internen Prozessablauf einzugehen sein. 

2.4.6 Sorgfältiger Umgang mit Ressourcen 

Der sorgfältige und bewusste Umgang mit den Ressourcen hat Verfas-
sungsrang (Art. 126 Abs. 1 BV und Art. 101 Abs. 1 KV BE). Alle drei 
Staatsgewalten haben zu einem ausgeglichenen Finanzhaushalt beizut-
ragen und entsprechend sorgfältig, bewusst und verantwortungsvoll mit 
den Ressourcen umzugehen (Stauffer, Kommentar BV, 2002: 1288 Rz. 
4 ff.; Kälin/Bolz, 1995: 516 Rz. 1). In diesem Zusammenhang fallen im-
mer wieder die Kriterien der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der 
Verursachergerechtigtkeit. Die Ressourcen- und Ergebnisverantwortung 
liegt damit bei der Justiz und den Gerichtsbehörden (Lienhard spricht in 
diesem Zusammenhang auch von Führungsorientierung: Lienhard, 2005: 
31). Sie haben im Rahmen des justizinternen Reportings zuhanden des 
Leitungsorgans bzw. des externen Berichtswesens zuhanden der admi-
nistrativen Oberaufsicht47 darüber Rechenschaft abzulegen, dass die 
zugesprochenen und erhaltenen Ressourcen effektiv und effizient ver-
wendet worden sind. 

                                      

47  Vgl. Abbildung 4. 
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3 STRUKTUR DES STEUERGERICHTS (INTERNES ORGANIG-
RAMM) 

3.1 Übersicht 

 

Abbildung 5: Organigramm Steuergericht 
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3.2 Aufsicht 

Wie bereits unter Ziff. 1.5.3 erwähnt, ist das Steuergericht das erstins-
tanzliche Gericht in Steuersachen im Kanton Bern (Art. 1 Abs. 1 E-StGG; 
E-Vortrag, 2004: 2 f.). Die Entscheide des Steuergerichts können mittels 
Beschwerde an das Verwaltungsgericht weitergezogen werden (Art. 201 
StG; Art. 145 Abs. 1 DBG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 und 3 BStV). Damit ist das 
Verwaltungsgericht übergeordnete Rechtsmittelinstanz und müsste in 
dieser Funktion auch die administrative Aufsicht über das Steuergericht 
wahrnehmen. Weil aber das Verwaltungsgericht, anders als das Oberge-
richt, keine Aufsichtsfunktionen wahrnimmt und damit auch nicht über die 
entsprechenden Ressourcen verfügt, ist in Art. 2 E-StGG vorgesehen, 
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dass der Grosse Rat, wie bis anhin bei der Steuerrekurskommission, die 
Oberaufsicht ausübt (sinngemässe Anwendung von Art. 78 KV). 

Sollte jedoch das NEF-Konzept beim Steuergericht eingeführt werden, 
müsste ein (provisorisches) Leitungsorgan im Rahmen der Justiz48 ge-
schaffen werden. Dieses Organ hätte zum einen die Aufgabe, als Binde-
glied zwischen der Justiz und der Politik zu wirken und zum anderen wä-
re es direkte Aufsichtsinstanz des Steuergerichts. Das Obergericht hat 
im Rahmen des Pilotprojekts NEF 2000, Jugendgericht Emmental-
Oberaargau, zusammen mit Vertretern der Justizdirektion bereits eine 
ähnliche Funktion wahrgenommen. Auf diese Erfahrungen könnte auch 
vorliegend abgestellt werden (Kettiger, 2003a: 24, Fachbericht Pilotpro-
jekt, 2001: 6 Fn. 6 und 14 Rz. 3.4). 

Folgende Führungsinstrumente könnten in Frage kommen (Fachbericht 
NEF und Gerichte, 2001: 52 f., insbeso. 55; Lienhard, 2005: 465 f.): 

 Leistungsvereinbarung mit dem Leitungsorgan, 

 Globalbudget, 

 Kosten- und Leistungsrechnung, 

 Mittel- und langfristige Planungsinstrumente (Aufgaben- und Finanz-
planung), 

 Berichtswesen (justizinternes Reporting zuhanden des Leitungsor-
gans), 

 Parlamentarische Interventionsinstrumente (im Bereich der Ge-
schäftsführung). 

                                      

48  Dieses provisorische Leitungsorgan der Justiz könnte im Rahmen des Projekts «Einführung NEF-
Gerichte» aus Vertretern des Obergerichts, welche bereits über breite Erfahrung im Aufsichtsbe-
reich verfügen, und aus Vertretern des Verwaltungsgerichts gebildet werden. Damit wäre zum ei-
nen der Wissenstransfer gewährleistet und es könnte zum anderen auch die politische Behörde, 
der Grosse Rat bzw. die JUKO, im Rahmen der Oberaufsichtsfunktion miteinbezogen werden. 
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Diese Führungsinstrumente und -informationen sind primär für die unmit-
telbare Aufsichtsbehörde, das Führungs- und Leitungsorgan der Justiz, 
bestimmt. Im Rahmen dessen Berichtswesen gegenüber der Oberauf-
sicht, Grosser Rat, können diese Informationen in angepasster und ver-
dichteter Form weitergegeben werden. 

Die (vorübergehenden) gesetzlichen Grundlagen dazu könnten in einer 
befristeten Verordnung geschaffen werden (Lienhard, 2005: 264 f.). Das 
Projekt müsste mit einer Evaluation begleitet werden (Art. 101 Abs. 4 
KV; Kälin/Bolz, 1995: 517 Rz. 6a). 

 

3.3 Gericht (Rechtsprechung) 

Spruchkörper des Steuergerichts ist die Einzelrichterin oder der Einzel-
richter bzw. das Dreierkollegium (Art. 23 E-StGG). Die Einzelrichterin 
oder der Einzelrichter entscheidet über Eingaben, deren Streitwert 
10'000 Franken nicht übersteigt, über Eingaben mit übereinstimmenden 
Anträgen der Parteien und über zurückgezogene, gegenstandslos ge-
wordene oder offensichtlich unzulässige Eingaben (Art. 23 Abs. 2 E-
StGG)49. Diese Bestimmung ermöglicht es, dass einfache Fälle in einem 
raschen und vereinfachten Verfahren behandelt werden können. Einga-
ben von grundsätzlicher Bedeutung, von grosser Tragweite, im Interesse 
der Rechtsfortbildung oder der Einheit der Rechtsprechung können auf 
Antrag der Einzelrichterin oder des Einzelrichters in Dreierbesetzung 
beurteilt werden (Art. 23 Abs. 4 E-StGG). Bei Einstimmigkeit kann auf 
dem Zirkulationsweg entschieden werden (Art. 27 Abs. 1 E-StGG). Auch 
diese Bestimmung ermöglicht es, dass gewisse Verfahren beschleunigt 
durchgeführt werden können. 

Das juristische Sekretariat wirkt unter der Verantwortung der Richterin-
nen und Richter bei der Instruktion und der Entscheidfindung mit. Das 
                                      

49  Es findet eine Triage der Fälle statt. Damit wird nicht jedes Dossier im gleichen Verfahren behan-
delt. Es fragt sich, ob eine solche Gewichtung nicht noch weiterentwickelt werden muss. Darauf 
soll jedoch beim internen Prozessablauf eingegangen werden. 
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juristische Sekretariat erarbeitet, allein oder zusammen mit einer Richte-
rin bzw. einem Richter, Referate und redigiert die Entscheide des Ge-
richts (Art. 24 E-StGG; Walter, 2005b: 22 f.). 

Der Präsident oder die Präsidentin leitet den Schriftenwechsel ein und 
bestimmt die Instruktionsrichterin bzw. den Instruktionsrichter (Art. 26 
Abs. 1 E-StGG). Die Instruktionsrichterin bzw. der Instruktionsrichter 
kann nach dem Abschluss des ersten Schriftenwechsels mit den Partei-
en, der steuerpflichtigen Person oder der Steuerverwaltung, das Ge-
spräch suchen und ein so genanntes Einigungsverfahren durchführen. 
Im Rahmen dieses Vermittlungsgesprächs kann den Parteien anhand 
von Präjudizien die (klare) Rechtslage erläutert werden. Eine gesetzes-
konforme Besteuerung soll durch den Rückzug der Rechtsmitteleingabe 
oder durch die Anerkennung der Taxation erwirkt werden können (Art. 26 
Abs. 2 E-StGG). Auch dieses neue Instrument soll helfen, dass keine 
«unnötigen» Rechtsmittelverfahren durchgeführt werden müssen. Es soll 
auch ein Instrument sein, damit das Gericht eine gewisse Bürgernähe 
schaffen kann (i.S. der Bürgerorientierung). Weiter kann das Gericht im 
Interesse der Bürgernähe und der Akzeptanz der Rechtsprechung eine 
parteiöffentliche Urteilsberatung durchführen (Art. 27 Abs. 2 E-StGG). 

Das neue Gesetz bemüht sich, verschiedene Elemente und Aspekte des 
NPM (Leistungsorientierung, Kostenorientierung, Bürgerorientierung) 
einzuführen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass immer eine gesetzeskon-
forme Besteuerung im Vordergrund steht (Art. 127 Abs. 2 BV: Allge-
meinheit und Gleichmässigkeit der Besteuerung und Besteuerung nach 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit; Art. 104 Abs. 1 und 2 KV: Beach-
tung der Grundsätze der Allgemeinheit, der Rechtsgleichheit und der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit; Schonung der wirtschaftlich Schwa-
chen, Erhaltung des Leistungswillens und Förderung der Selbstvorsor-
ge). 
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3.4 Präsidium (Führung) 

Im Sinne einer «Führungsorientierung», ein wichtiges Element von NPM, 
wird vom Prinzip des «primus inter pares» bewusst Abstand genommen 
und ein «starkes Präsidium» eingeführt. Das ergibt sich nicht zuletzt aus 
der Erkenntnis, dass auch Gerichtsorganisationen geführt werden müs-
sen50. Dazu braucht es klare und transparente Regeln (Art. 13 E-StGG). 

Die Präsidentin oder der Präsident wird, wie üblich, vom Grossen Rat 
gewählt (Art. 13 Abs. 1 i.V.m. Art. 4 E-StGG). Neu ist, dass es für diese 
Führungsfunktion ein Anforderungsprofil gibt. Damit soll für eine Wahl 
nicht mehr das Anciennitätsprinzip (Reihenfolge nach dem Dienstalter) 
entscheidend sein, sondern es sollen besondere Anforderungen und 
spezielle Neigungen einer Person für das Amt ausschlaggebend sein. 
Diese Person muss über fachliche und soziale Führungskompetenzen 
verfügen, welche sie befähigen, das Steuergericht nach den Grundsät-
zen der modernen Verwaltungsführung zu leiten (Art. 13 Abs. 2 E-StGG). 
Damit wird das Prinzip des «primus inter pares» aufgegeben und es 
werden dem Präsidium ausdrücklich gewisse Führungs- und Leitungs-
kompetenzen (inkl. Justizmanagement) übertragen. Nicht jede Richterin 
oder jeder Richter wird somit quasi automatisch mit der Zeit Präsidentin 
oder Präsident. Will sich eine Person (allein) der Rechtsprechung, als 
Kernaufgabe jeder Richterin oder jedes Richters, widmen, so kann sie 
das tun. Hat eine Person ein Interesse an der Übernahme des Präsi-
diums und verfügt sie noch nicht über die notwendigen Führungs- und 
Leitungskompetenzen, so muss sie sich diese in externen Kursen oder 
Weiterbildungsmodulen aneignen. 

Die Präsidentin bzw. der Präsident führt den Vorsitz im Gesamtgericht 
und in der Verwaltungskommission. Sie oder er vertritt das Gericht ge-
gen aussen (Art. 13 Abs. 3 E-StGG). 

                                      

50  Vgl. Ziff. 1.3 vorstehend. 



64 

Der Präsidentin oder dem Präsidenten werden Führungs- und Leitungs-
aufgaben überbunden. Damit wird die Stellung des Präsidiums gegenü-
ber dem heutigen System des «primus inter pares» bewusst und aus-
drücklich gestärkt. Es geht dabei um die Verantwortung für den ord-
nungsgemässen Geschäftsgang, die Überwachung der Pflichterfüllung 
der Richterinnen und Richter und der übrigen Mitarbeiterinnen und Mi-
tarbeiter. Weiter bestimmt die Präsidentin oder der Präsident die Refe-
rentin oder den Referenten und bewilligt eine Veränderung des Beschäf-
tigungsgrads während der laufenden Amtsdauer. Eine Anpassung des 
Beschäftigungsgrads ist jedoch nur möglich, wenn sich eine andere Kol-
legin oder ein anderer Kollege zur Übernahme bzw. Abgabe der ent-
sprechenden Stellenprozente bereit erklärt. Als so genannter Auffangtat-
bestand nimmt das Präsidium sämtliche weiteren Führungsaufgaben 
wahr, welche nicht durch Gesetz einem anderen Gerichtsorgan über-
bunden worden sind (Art. 13 Abs. 4 E-StGG). 

Wie beim Verwaltungsgericht soll auch beim neuen Steuergericht die 
Vizepräsidentin bzw. der Vizepräsident vom Gesamtgericht gewählt wer-
den (Art. 129 Abs. 2 Bst. a VRPG). Die Wahl erfolgt für drei Jahre. Eine 
unmittelbare Wiederwahl ist nicht möglich. Damit soll die Möglichkeit ge-
schaffen werden, dass alle Mitglieder des Gerichts die Möglichkeit ha-
ben, das Vizepräsidium abwechslungsweise zu übernehmen und sich 
allenfalls in die Führungs- und Leitungsaufgaben einarbeiten können 
(Art. 13 Abs. 5 E-StGG). 

Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident ist die Stellvertreterin bzw. 
der Stellvertreter der Präsidentin oder des Präsidenten. Nach dem 
Grundsatz der Selbstorganisation können ihnen durch das Reglement 
weitergehende Kompetenzen übertragen werden. Zu denken ist etwa an 
die Führung und Koordination der Aus- und Weiterbildung der Richterin-
nen und Richter und des juristischen Personals oder die Durchführung 
von internen Koordinationsmassnahmen oder -sitzungen (Art. 13 Abs. 6 
E-StGG). 

Nach dem Grundsatz der Selbstorganisation soll das Steuergericht alle 
weiteren Einzelheiten der Organisation und der Verwaltung in einem ei-
genen Reglement regeln können (Art. 11 E-StGG). Zu denken ist etwa 
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an die Regelung der internen Prozesse und der Abläufe, der Bereinigung 
von Schnittstellen zwischen dem Präsidium, dem Gesamtgericht und der 
Verwaltungskommission. Weiter kann es sich etwa um Pflichtenhefte 
und Arbeitsbeschriebe handeln. Darin könnten auch die Grundsätze des 
Justizmanagements beim Steuergericht konkretisiert werden (wie etwa 
Führungs- und Controllinginstrumente, Produktions- und Leistungserfas-
sung, Ressourcenbewirtschaftung [Einsatz der juristischen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und des Sekretariatspersonals], Zitier- und Publikati-
onsrichtlinien, Homepage und Informationsinstrumente, etc.). 

 

3.5 Gerichtsverwaltung (Unterstützung) 

Die Verwaltungskommission ist ein Organ der gerichtseigenen Verwal-
tung (Justizverwaltung; Art. 14 E-StGG). Sie beschäftigt sich nicht direkt 
mit der eigentlichen Kerntätigkeit (Kernprozess), der Rechtsprechung 
des Gerichts, sondern unterstützt die so genannten Führungs- und Sup-
portprozesse. In der Verwaltungskommission ist neben der Präsidentin 
bzw. dem Präsidenten und der Vizepräsidentin bzw. dem Vizepräsiden-
ten auch die Gerichtsschreiberin oder der Gerichtsschreiber vertreten. 
Damit sollen neben den richterlichen auch die organisatorischen Belange 
berücksichtigt werden können. 

Die Aufgaben der Verwaltungskommission sind in einem kleinen Katalog 
festgehalten (Art. 14 Abs. 3 E-StGG). 

Nach den Bestimmungen des neuen Gesetzes soll die Gerichtsschreibe-
rin bzw. der Gerichtsschreiber ausdrücklich der internen Gerichtsverwal-
tung vorstehen, diese führen und damit die Richterinnen und Richter für 
ihre Kernaufgaben, die eigentliche Rechtsprechung, entlasten. Die Ge-
richtsschreiberin oder der Gerichtsschreiber ist u.a. verantwortlich für die 
Supportprozesse. Sie oder er führt das Sekretariat des Steuergerichts 
und der Verwaltungskommission (Art. 15 Abs. 1 E-StGG). 
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Das Anforderungsprofil der Gerichtsschreiberin oder des Gerichtsschrei-
bers entspricht demjenigen des Verwaltungsgerichts51. Demnach muss 
sie oder er über eine abgeschlossene juristische Ausbildung verfügen 
und zur Erteilung der Berufsausübungsbewilligung als Anwältin oder 
Anwalt im Kanton Bern berechtigt sein (Art. 15 Abs. 2 E-StGG). 

Das Gericht organisiert sich im Rahmen des Gesetzes nach dem Grund-
satz der Selbstverwaltung. Das erlaubt es dem Gericht, gestützt auf ein 
Reglement diejenigen internen Strukturen und Prozessabläufe aufzu-
bauen, die für eine qualitativ hochstehende, effiziente und effektive 
Rechtsprechung notwendig sind. Dabei sollen die Grundsätze des Jus-
tizmanagements und der modernen Gerichtsführung berücksichtigt wer-
den können (Art. 18 Abs. 1 E-StGG). 

In diesem Zusammenhang kann etwa unterschieden werden in Kernpro-
zess (Rechtsprechung), Führungsprozess (primär Präsidium und Ge-
richtsschreiberin bzw. Gerichtsschreiber) und Support- oder Unterstüt-
zungsprozesse. Die Verwaltungstätigkeiten bilden als Querschnittsfunk-
tion die Verbindung zu allen Prozessebenen; wirken sich aber haupt-
sächlich im Unterstützungsprozess aus. 

Zur Verwaltung gehört neben dem Präsidium und der Gerichtsschreibe-
rin bzw. dem Gerichtsschreiber das Kanzleipersonal. Es wird im Rahmen 
des durch den Grossen Rat bewilligten Stellenetats durch das Gericht 
angestellt (Art. 18 Abs. 2 E-StGG). 

Das Steuergericht führt eine eigene Rechnung. Es kann als internes 
Führungsinstrument eine eigene Kosten-, Erlös- und Leistungsrechnung 
führen. Dabei sind wieder die Grundsätze des Justizmanagements und 
der modernen Gerichtsführung anzuwenden (Art. 18 Abs. 3 E-StGG). 

 

                                      

51 Art. 123 VRPG. 
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Abbildung 6: Grundprozesse52 

 Führungsprozess  
   
 Kernprozess 

Rechtsprechung 
 

   
 Supportprozesse 

(Personal, Finanzen, EDV, 
Räume, Bibliothek, etc.) 

 

   

                                      

52  In Anlehnung an Thom/Ritz, 2004: 242. 
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4 CASE-MANAGEMENT (INTERNER PROZESSABLAUF) 

4.1 Übersicht Prozessablauf 

Abbildung 7: Strukturierter Prozessablauf 

Prozessablauf 
 

1. Prozessschritt 2. Prozessschritt 3. Prozessschritt 
Eingang Rechtsmittel  Verarbeitung 

Rechtsmittel 
 Ausgang Rechtsmittel 

     
Formelle Prozessvoraus-
setzungen 

 
 Zuständigkeit, 
 Beschwer, 
 Parteistellung, 
 Antrag und Begründung, 
 Frist, 
 Entschuldigungsgründe 

bei verpasster Frist 

 Rechtsfindung 
 
 

 Zeitliche Vorgaben, 
 Qualitätsstandards, 
 Formulierungs- und 

Zitierrichtlinien, 
 Zusammenarbeit mit 

juristischem Sekreta-
riat, 

 Leistungserfassung 

 Eröffnung der Entscheide 
 
 
 
 
 

Instruktion des Dossiers 
 

 
 Eingangsbestätigung, 
 Verbesserung von Antrag 

und Begründung, 
 Kostenvorschuss, 
 Etablierung des Sachver-

halts 

 Rechtsprechung 
 
 

 Praxisbestätigung, 
 Praxisänderung, 
 Präjudiz 

 
 Urteilsredaktion 

 

 Anfechtung der Entscheide 
 

 Vernehmlassung, 
 VRPG 71 

 
 

Zuteilung der Dossiers 
 
 

 Gewichtung, 
 Priorisierung, 
 Geschäftslastenausgleich, 
 Leistungsvorgaben 

 

 Interne Qualitätskont-
rolle 

 
 Kontrollmanagement 

(generell, stichpro-
benartig) 

 

 Publikation der Entscheide 
 

 Aufbereitung Entscheide, 
 Informationsmanagement, 
 Periodika, 
 Homepage, 
 Interne Dokumentation, 
 Benchmark andere Ge-

richte, 
 Berichtswesen 
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Nachfolgend soll nur auf einige wenige Punkte des Prozessablaufs ein-
gegangen werden. Es sollen dies solche Punkte sein, bei denen ein 
deutliches Optimierungs- und Verbesserungspotential besteht. 

Klar ist, dass für jeden Prozessschritt bzw. Prozessteilschritt zeitliche 
Vorgaben gemacht werden können. So kann beispielsweise festgelegt 
werden, dass die Prüfung der formellen Voraussetzungen nicht länger 
als zwei Tage dauern darf, dass das Instruktionsverfahren längstens drei 
Monate dauern darf oder dass fünfundachtzig Prozent der Rechtsmittel-
eingänge innert neun Monaten mit einem Endentscheid erledigt werden 
müssen. 

 

4.2 Eingang Rechtsmittel 

4.2.1 Gewichtung und Priorisierung 

Wegen verfahrensrechtlicher Grundsätze (z.B. Rechtsgleichheit) beste-
hen teilweise Bedenken gegen die Gewichtung von Dossiers. Diesen 
Bedenken ist entgegenzuhalten, dass bereits nach Art. 23 Abs. 2 E-
StGG oder Art. 126 und 128 VRPG eine Triage zwischen wichtigen und 
unwichtigen bzw. kleinen und hohen Streitwerten stattfindet. Die weniger 
wichtigen Fälle und diejenigen mit einem kleineren Streitwert können im 
einzelrichterlichen Verfahren erledigt werden. 

Das Obergericht des Kantons Aargau verwendet ein Punktierungssys-
tem, bei dem vergangenheitsbezogen die Fälle der letzten beiden Jahre 
untersucht und nach Schwierigkeitsgrad und Aufwand punktiert werden. 
Diese Punktierung von Fällen bildet die Grundlage und Gewichtung für 
die Bewertung von zukünftigen Fällen. Anhand dieser Punktierung wer-
den die eingehenden und zu behandelnden Fälle gewichtet und der 
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Richterschaft und dem juristischen Sekretariat zur Bearbeitung zugewie-
sen53. 

Die abgaberechtliche Abteilung des Verwaltungsgerichts des Kantons 
Zürich kennt ebenfalls ein Gewichtungssystem (so genannte Klassierung 
der Referate nach Normzeit). Dabei werden die Dossiers in vier Katego-
rien (A-Fall: schwierig; B-Fall: normal; C-Fall: leicht; D-Fall: ganz leicht) 
eingeteilt54. Gestützt auf Erfahrungswerte der vergangenen Jahre werden 
die Dossiers nach Schwierigkeitsgrad und Komplexität in die vier Kate-
gorien eingeteilt. Dabei macht der Abteilungssekretär den Gewichtungs-
vorschlag, der Präsident prüft und akzeptiert oder ändert den Gewich-
tungsvorschlag mit Begründung ab und teilt den Fall zu. 

Die überholte Mentalität der «Einheitskategorie-Dossiers» entspricht 
nicht der Rechtsrealität. Selbst wenn keine offiziellen Gewichtungskrite-
rien und -raster bestehen, ist man geneigt (unbewusst) Einteilungen zu 
treffen. Ein solches Vorgehen der bewussten und vergleichbaren Ge-
wichtung schafft Transparenz und führt zu mehr Rechtsgleichheit, indem 
den schwierigeren und komplexen Fällen genügend Ressourcen einge-
räumt werden können. Mit einer solchen Gewichtung der Dossiers kön-
nen auch die Leistungen der Richterschaft und des juristischen Perso-
nals gerechter und rechtsgleich beurteilt werden. 

                                      

53  Gespräch vom 24. November 2004 mit Gottlieb Iberg, Präsident der abgaberechtlichen Abteilung 
des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau; Gespräch vom 27. Oktober 2005 mit Urs Hodel, Lei-
ter Justizverwaltung des Kantons Aargau. 

54  Gespräch vom 7. Dezember 2004 mit Dr. Michael Beusch, stellvertretender Generalsekretär und 
Ersatzrichter; Gespräch vom 15. November 2005 mit Prof. Dr. Martin Zweifel, Präsident der abga-
berechtlichen Abteilung des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich. 
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Abbildung 8: Dossiergewichtungssystem 

Gewichtung Falltyp Kriterien Aufwand 
O sehr ein-

fach 
Prozessvoraussetzungen nicht gegeben 
Nichteintreten bzw. Abschreibungsverfügung 

minim 

A einfach Klarer und einfacher Sachverhalt 
Fast übereinstimmende Anträge 
Einfache Rechtsfrage 
Standardfall 

klein 

B mittel Schwieriger Sachverhalt 
Nicht übereinstimmende Anträge 
Schwierige Rechtsfragen 
Kein Standardfall 

mittel 

C schwer Komplexer Sachverhalt 
Sich widersprechende Anträge 
Mehrere schwierige Rechtsfragen 
Praxisänderung oder Präjudiz 

gross 

D sehr 
schwer 

Komplexer, unklarer und verschachtelter Sachver-
halt 
Mehrere, sich widersprechende Anträge 
Mehrere schwierige und äusserst komplexe 
Rechtsfragen 
Sicher Praxisänderung oder Präjudiz 

sehr gross 

 

Die Gewichtung sollte auf Grund von grossen Erfahrungen und langjäh-
riger Praxis im Rechtsgebiet erfolgen. Sie sollte während einer bestimm-
ten Zeit (Geschäftsjahr) von immer den gleichen Personen wahrgenom-
men werden. Sympathisch ist das Vorgehen der abgaberechtlichen Ab-
teilung des Verwaltungsgerichts Zürich, wo der Gerichtsschreiber einen 
Gewichtungsvorschlag unterbreitet (falls er eine unzutreffende Gewich-
tung vorschlägt, kann ihm der Fall zur Bearbeitung zugewiesen werden) 
und der Präsident die Einteilung akzeptiert oder mit Begründung abän-
dert und zuteilt55. 

Die Gewichtung des Dossiers hat eine direkte Auswirkung auf die Ver-
wendung der Ressourcen. Es kann gar eine direkte Koppelung zwischen 
Gewichtung und Ressourcen stattfinden, indem für die Motivierung eines 
                                      

55  System der Machtkontrolle bzw. checks and balances im Kleinen. 
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klar instruierten Dossiers Normzeiten zugewiesen werden: (Beispiels-
weise) O-Fall = ein bis zwei Stunden; A-Fall = halber Tag; B-Fall = zwei 
Tage; C-Fall = vier Tage; D-Fall = sechs Tage. Erfolgt noch eine direkte 
Koppelung mit der Nettojahresarbeitszeit, nach Abzug von Ferien, Militär 
und Zivilschutz, Krankheit, Sitzungen, Weiterbildung, nicht verrechenba-
re Tätigkeiten, etc., und der Unterscheidung zwischen Motivierung und 
Schlussredaktion nach der Sitzung, ist das von der abgaberechtlichen 
Abteilung des Zürcher Verwaltungsgerichts praktizierte Leistungserfas-
sungssystem auf einem sehr hohen Niveau anzusiedeln (ebenso das 
Sozialversicherungsgericht: Mosimann, 2003a: 68 f.). 

Sicher bereitet es zu Beginn Mühe, sich an das Gewichtungssystem zu 
gewöhnen. Kein System kann vollkommen oder gar perfekt sein. Für den 
gezielten Einsatz der knappen Ressourcen ist aber ein gutes Gewich-
tungssystem besser als gar kein System bzw. das «Einheitskategorie-
Dossiersystem». 

Aus der Gewichtung eines Dossiers kann sich noch eine Priorisierung 
ergeben. Sei es, dass es aus irgendwelchen Gründen (Krankheit oder 
hohes Alter der Beschwerdeführerschaft, grosse Streitwerte, etc.) be-
schleunigt behandelt werden soll oder dass der Fall eine derart präjudi-
zielle und breite Wirkung hat, dass er vorgezogen werden muss. 

4.2.2 Geschäftslastenausgleich 

Mit der Gewichtung der Dossiers und der Vergabe von Normzeit (Klas-
sierung der Referate nach Normzeit) kann die Zuteilung der Dossiers 
und der Ausgleich bzw. die Verteilung der Geschäftslast auf die Richter-
schaft und das juristische Personal transparenter und gerechter erfolgen. 

Das System findet dort seine Grenzen, wo die Richterschaft und das ju-
ristische Personal in ihrer Kerntätigkeit, der Rechtsprechung, derart unter 
Druck geraten, dass sie ihre Aufgabe nicht mehr wahrnehmen können. 
Das spricht aber nicht gegen eine Verwendung des aufgezeigten Sys-
tems; es spricht aber für eine vernünftige und sinnvolle Anwendung des 
Systems. 
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Nach Art. 22 E-StGG soll das Gericht die Möglichkeit haben, die Zutei-
lung der Geschäfte unter den Richterinnen und Richtern selbst in einem 
Reglement regeln zu können. Dabei soll es sich um bewusste Zutei-
lungsentscheide handeln, welche sich auf interne Führungsmechanis-
men abstützen. Es geht in diesem Zusammenhang auch wiederum um 
eine Optimierung des Ressourceneinsatzes (juristisches Personal und 
Sekretariat). 

4.2.3 Leistungsvorgaben 

Auf Grund der Rechtsmitteleingänge der vergangenen Jahre und der 
aktuellen Situation muss ein Gerichtspräsidium abschätzen und planen 
können, wie die Geschäftslast zu erledigen ist. Die Umsetzung einer sol-
chen Planung konkretisiert sich in Leistungsvorgaben an die Richter-
schaft und das juristische Personal. Die Führungsverantwortung des 
Präsidiums und die Überwachung des Geschäftsgangs bzw. die Ergrei-
fung von Massnahmen (bei Unterproduktion oder zunehmenden 
Rechtsmitteleingängen) während dem Jahr verlangt transparente Leis-
tungsvorgaben. Solche Leistungsvorgaben orientieren sich auch an den 
Leistungsvereinbarungen mit dem Leitungsorgan. 

Indem das Bundesgericht öffentliche Führungsstatistiken hat und Leis-
tungsziele als Richtwerte für das juristische Personal anwendet, lässt 
sich eigentlich nichts gegen solche Leistungsvorgaben einwenden 
(Tschümperlin, 2003: 89 f.). 

Jede Richterin bzw. jeder Richter übt im Verhältnis zu seinen Gerichts-
schreiberinnen bzw. Gerichtsschreibern eine Führungs- und Motivations-
funktion aus. Es wäre deshalb zu begrüssen, wenn - wie das bereits in 
der abgaberechtlichen Abteilung des Verwaltungsgerichts Zürich und 
beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich (Mosimann, 2003a: 
68 f.) passiert - auch die Richterschaft in das Leistungserfassungssys-
tem miteinbezogen würde. Richterschaft und juristisches Personal erle-
digen über weite Teile die gleiche Arbeit. Es ist nicht einzusehen, warum 
sie nach unterschiedlichen Massstäben gemessen werden sollten (die 
einen mit Beurteilung – die anderen ohne Beurteilung). 



   75 

4.3 Verarbeitung Rechtsmittel 

4.3.1 Zeitliche Vorgaben 

Mit der Verknüpfung der gewichteten Dossiers an Normzeitbudgets er-
geben sich die zeitlichen Vorgaben praktisch automatisch. Bei diesen 
zeitlichen Vorgaben handelt es sich um Normwerte, die in begründeten 
Fällen unter- bzw. überschritten werden können. Zur Begründung sol-
cher Abweichungen dient das so genannte «time-sheet», wie es aus der 
Beratungspraxis bekannt ist. In der persönlichen Zeiterfassung notiert 
jede Person, wie lange und was sie an welchem Dossier gearbeitet hat. 

Das Gewichtungssystem der Dossiers mit dem Zeitbudget und die per-
sönliche Zeiterfassung sind mit der Kosten- und Leistungsrechnung der 
Gerichtsbehörde verknüpft. Damit hat das Gerichtspräsidium ein zusätz-
liches Instrument mit dem es den Geschäftsbetrieb steuern kann. 

4.3.2 Qualitätsstandards 

Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass sich eine Gerichtsorganisation 
nicht nur um die Produktivität sondern auch um die Qualität seiner Pro-
dukte der Rechtsprechung, der Urteile, kümmern muss56. Solche Quali-
tätsstandards können im Rahmen von internen Richtlinien57 festgelegt 
werden. Zu denken ist an einen einheitlichen Aufbau der Urteile, eine  

                                      

56  In der Betriebswirtschaft wird in diesem Zusammenhang von «Qualitätssicherung» gesprochen. 
Sie beinhaltet folgende Aufgabenbereiche: 
 Materialeingangskontrolle, 
 Kontrolle der End- und Zwischenprodukte, 
 Kontrolle der Prozesse, 
 Kontrolle der Neu-Produkteentwicklung, 
 spezielle Prozessstudien (Thommen, 2002: 468). 

57  Z.B. der Beschluss der Verwaltungskommission des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 
19. August 2003: Richtlinien über die einheitliche Zitierweise; Beschluss der Verwaltungskommis-
sion des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 17. August 2004: Richtlinien zur Aufberei-
tung von Entscheiden für die Internetdatenbank; Beschluss des Plenums des Verwaltungsgerichts 
des Kantons Zürich vom 15. Dezember 2003: Richtlinien für die Formulierung der Dispositive; Be-
schluss des Plenums des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 11. Dezember 2003: Rich-
tlinien für die Abfassung von Referaten und für die Urteilsredaktion. 
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gleichartige Sprache, eine gleiche Begründungsdichte und -tiefe in glei-
chartigen Fällen, einheitliche Zitierweise, u.a.m. 

Ein wichtiges administratives Qualitätssicherungselement kann eine 
ausgebaute und vernetzte Datenbank sein (Tschümperlin, 2003: 97 Rz. 
4.6; Kettiger, 2003a: 180 Rz. 31). Diese Datenbank kann eigene wichtige 
und wegleitende Entscheide58, Entscheide anderer kantonaler Gerichte 
und des Bundesgerichts umfassen. Wichtig ist, dass eine solche Daten-
bank nach einem klaren Konzept aufgebaut und auch regelmässig be-
wirtschaftet und unterhalten wird. 

Eine konsequente Qualitätsorientierung und die Einführung eines umfas-
senden Qualitätsmanagements ist ein weiteres, wichtiges Element von 
NPM (Lienhard, 2005: 37). «Die Qualitätsorientierung gehört zu den viel-
schichtigsten und heikelsten Aspekten von WOV in der Justiz» (Kettiger, 
2003a: 180; Mosimann, 2003b: 470 ff.). 

Zur Qualitätsorientierung59 in einem weiteren Sinn gehören etwa aussa-
gekräftige Indikatoren, eine Präselektion bei der Wahl und Wiederwahl 
der Richterschaft und des juristischen Sekretariats (Anforderungsprofil), 
gute und attraktive Aus- und Weiterbildung (auch im Rahmen einer Rich-
terkarriere), die Führung von aussagekräftigen und zweckmässigen Sta-
tistiken, Mitarbeitergespräche mit Zielsetzungen und Beurteilung der Er-
gebnisse und Qualitätszirkel60 (Kettiger, 2003a: 182 f.). 

4.3.3 Zusammenarbeit mit dem juristischen Personal 

Wie bereits erwähnt nimmt jede Richterin bzw. jeder Richter in der Zu-
sammenarbeit mit dem juristischen Personal Führungsaufgaben im Klei-
nen wahr. Die juristischen Sekretärinnen und Sekretäre wirken unter der 
Verantwortung einer Richterin bzw. eines Richters im Instruktionsverfah-
ren als Protokollführerinnen bzw. Protokollführer oder beim Erstellen der 

                                      

58  Gestützt auf das erwähnte Dossiergewichtungssystem müssten schwere und sehr schwere Dos-
siers Eingang in die interne Datenbank finden. 

59  Vgl. zum Qualitätsbegriff: Kämpfen, 2003: 132 f., insbeso. 138. 
60  Vgl. zum Begriff Qualitätszirkel: Thom/Ritz, 2004: 167. 
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Referate und Redigieren der Entscheide mit. Sie haben dabei eine bera-
tende Stimme (Art. 24 Abs. 1 und 2 E-StGG). Mit dem Dossiergewich-
tungssystem, dem Arbeitszeiterfassungssystem bzw. dem umfassende-
ren Leistungserfassungssystem pro Dossier wird auch transparent ge-
macht, in welchem Ausmass und Umfang die Richterschaft das juristi-
sche Personal einsetzt. Als Führungsinstrument kann das wiederum zum 
gezielten und bewussten Einsatz der Personalressourcen führen. 

Das interne Reglement kann im Rahmen des Gesetzes dem juristischen 
Personal weitere Aufgaben überbinden. Insbesondere regelt das Regle-
ment die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen dem juristischen 
Personal und den Richterinnen und Richtern (Art. 24 Abs. 3 E-StGG). 

4.3.4 Interne Qualitätskontrolle 

Die interne Qualitätskontrolle (Lienhard, 2005: 37), verstanden als ge-
richtsinternes Kontrollorgan, welches nach einem klaren Aufgaben- und 
Kriterienkatalog tätig ist, überprüft die Einhaltung der Qualitätsstandards 
und der Qualitätsindikatoren. Dieses Kontrollorgan kann gestützt auf 
Art. 11 und Art. 18 E-StGG im Gerichtsreglement eingeführt und näher 
definiert werden. 

 

4.4 Ausgang Rechtsmittel 

4.4.1 Eröffnung der Entscheide 

Bei der Eröffnung der Entscheide geht es darum, dass ein Urteil des Ge-
richts den Parteien, vorliegend der steuerpflichtigen Person und der 
Steuerverwaltung, formell korrekt eröffnet bzw. zugestellt wird. Es han-
delt sich dabei um einen eigentlich technischen Vorgang, der sicherstel-
len muss, dass das Urteil in den Hoheitsbereich der betroffenen Parteien 
gelangt und damit Rechtswirkung entfalten kann (Merkli/Aeschli-
mann/Herzog, 1997: 307 Rz. 9 f.). 

Weil der Eröffnungsakt, die eigentliche Zustellung des Produkts an den 
Kunden, wichtig ist und zum Produktionsprozess der Justiz gehört, muss 
auch dieser instruiert, kontrolliert und überwacht werden.  
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4.4.2 Anfechtung der Entscheide 

Die Entscheide und Urteile des Steuergerichts können beim Verwal-
tungsgericht angefochten werden. In diesem Verfahren der übergeordne-
ten Rechtskontrolle nimmt das Gericht, dessen Entscheid angefochten 
wird, nur noch eine Nebenrolle bzw. eine Parteistellung wahr. Es muss 
die vollständigen Akten weiterleiten und kann im Rahmen der Stellung-
nahme und des Vernehmlassungsverfahrens seine Anträge stellen. 

Statt eine Beschwerdevernehmlassung einzureichen, kann die verfügen-
de Behörde bzw. vorliegend das Steuergericht zu Gunsten der be-
schwerdeführenden Partei (steuerpflichtige Person oder Steuerverwal-
tung) ganz oder teilweise neu verfügen oder die angefochtene Verfügung 
aufheben (Art. 71 VRPG). Mit dieser Bestimmung wird der ursprünglich 
verfügenden Behörde die Möglichkeit gegeben, ein «Fehlurteil» oder 
einen «Irrläufer» auf bürgerfreundliche Art und Weise korrigieren zu kön-
nen (Merkli/Aeschlimann/Herzog, 1997: 487 Rz. 1 f.). 

4.4.3 Publikation der Entscheide 

Die Information über die eigene Rechtsprechung und das Verfahren ge-
hört im Internet- und Kommunikationszeitalter zu den wichtigen Schnitt-
stellen zwischen Gericht, Rechtsuchenden, Beratern und Verwaltung. 
Die Rechtsprechung soll möglichst transparent und nachvollziehbar er-
folgen. Dazu ist eine regelmässige Information notwendig. In welcher 
Form das Gericht seiner Informationsverpflichtung (allenfalls gestützt auf 
ein Informationskonzept) nachkommen will, wird gemäss Art. 20 Abs. 1 
E-StGG ihm überlassen. Zu denken ist an eine eigene Homepage mit 
wichtigen Urteilen oder Praxisänderungen, mit Hinweisen auf das Ver-
fahren vor dem Steuergericht, an Publikationen in Periodika und Fach-
zeitschriften, etc. 

Die Veröffentlichung von Entscheiden hat grundsätzlich in anonymisier-
ter Form zu geschehen (Art. 20 Abs. 2 E-StGG). Damit bindet die Publi-
kation von Entscheiden (Personal- und Finanz-) Ressourcen. Diesem 
Umstand ist bei der Führung des Gerichts Rechnung zu tragen. 
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4.4.4 Berichtswesen 

Das Berichtswesen ist ein Kommunikationsmittel mit der unmittelbar vor-
gesetzten Aufsichtsinstanz (Leitungsorgan der Justiz) oder der politi-
schen Oberaufsichtsbehörde (Grosser Rat). Der Bericht gibt u.a. Aus-
kunft darüber, ob und wie der Leistungsauftrag bzw. die Leistungsver-
einbarung erfüllt worden ist (Lienhard, 2005: 42). Falls die Ziele nicht 
erreicht werden konnten, gibt der Bericht Auskunft über das «Warum» 
und «Wie weiter» mit einer Prozess- und Fehleranalyse sowie Verände-
rungs- und Verbesserungsvorschlägen. Der Bericht enthält zudem aus-
führliche und aussagekräftige Statistikangaben. 

Im Normalfall wird der förmliche Bericht nach dem Ablauf des Berichts-
jahrs als so genannter Jahresbericht erstellt. In einer Projekt- oder Eva-
luationsphase oder zur Begleitung können auch kurzfristigere Trimester- 
oder Quartalsberichte erstellt werden. Damit ein «Informations-
Overload» verhindert werden kann, soll eine stufengerechte Ausgestal-
tung des Berichtswesens angestrebt werden. Dieses Vorgehen drängt 
sich im Justizbereich auch wegen dem Gewaltenteilungsgrundsatz und 
der richterlichen Unabhängigkeit auf. Dem Leitungsorgan der Justiz, als 
justizinternes Organ, können detailliertere und pointiertere Informationen 
zur Verfügung gestellt werden. Die Oberaufsichtsbehörde ist mit den für 
ihre Aufgabenerfüllung notwendigen Informationen zu bedienen. In be-
gründeten Sonderfällen (schwerer Verstoss gegen die Rechtsordnung, 
Amtsenthebungsverfahren, Nichtwiederwahl) kann von diesem Vorgehen 
immer noch beschränkt abgewichen werden. 

Im Rahmen des internen Führungsprozesses bzw. Controllings werden 
Führungsinformationen laufend erhoben und analysiert. Es wird in die-
sem Zusammenhang von der «Balanced Scorecard» und dem «Cockpit-
System» gesprochen (Lienhard, 2005: 42; Mosimann, 2003a: 69 Fn. 10). 
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5 INTERNE FÜHRUNGSINSTRUMENTE 

5.1 Einleitende Bemerkungen 

Wichtig ist an dieser Stelle, nochmals zu erwähnen, dass die internen 
Führungsinstrumente und -informationen (wegen dem Gewaltenteilungs-
grundsatz und der richterlichen Unabhängigkeit) primär für die Führung 
der eigenen Gerichtsorganisation bestimmt sind. Soweit diese Instru-
mente zu diesem Zweck in der eigenen Organisation verwendet werden, 
ist gegen deren Erhebung und Verwendung nichts einzuwenden. 

 

5.2 Beurteilung, Indikatoren und Mitarbeitergespräche 

Vielfach wird gerade gegen die Beurteilung von Richterinnen und Rich-
tern und die Verwendung von Indikatoren vorgebracht, diese verletzten 
die richterliche Unabhängigkeit praktisch automatisch per se. Dem ist - 
wie bereits vorstehend erwähnt - entgegenzuhalten, dass diese Instru-
mente ausschliesslich zum internen Gebrauch in der eigenen Gerichts-
behörde bestimmt sind und es sich dabei um eigentliche Personalförde-
rungs- und Personalentwicklungsinstrumente im Sinn einer Selbstbeur-
teilung handelt (Art. 161 Abs. 2 PV; Thom/Ritz, 2004: 293f.; Lienhard, 
2005: 435 f.): 

Denkbar wäre doch, dass das Richterkollegium gemeinsam gewisse ob-
jektivierbare Beurteilungskriterien61 und Indikatoren für sich und das juris-
tische Personal62 festlegt. Diese Kriterien könnten an den bearbeiteten 
Fällen durch Selbstbeurteilung (durch die betroffene Person selbst) und  

                                      

61  Vgl. allgemeine Beurteilungskriterien bei Thom/Ritz, 2004: 297. 
62  Für das juristische Personal müssen bereits so genannte Mitarbeitergespräche (MAG) durchge-

führt werden (Art. 48 PG). 
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Fremdbeurteilung (durch das Präsidium)63 angewendet und im Rahmen 
eines periodischen Gesprächs verglichen und besprochen werden. 

Weiter können solche Beurteilungen und Indikatoren64 auch zur Quali-
tätssicherung und Qualitätsentwicklung dienen. Mitarbeiterbeurteilungen 
gehören zu den Führungstätigkeiten, werden doch dabei das Erreichen 
der Zielvereinbarung sowie die Leistungs- und Verhaltensbeurteilung 
thematisiert (Art. 161 Abs. 3 PV; Stolz/Gass, 1996: 173 und 177). 

 

Abbildung 9: Qualitätsmerkmale/Indikatoren65 

Qualitätsmerkmale/ Indikatoren Instrumente 
Verfahrensdauer  Festlegen von Standards für die verschiedenen Pro-

zessschritte (Eingang/Verarbeitung/Ausgang) und die 
gewichteten Dossiers 

 Festhalten der Vorgaben in den Leistungs- (Gesamt-
gericht) bzw. Zielvereinbarungen (Mitarbeiter/in) 

 Nachweis der Ergebnisse im Rechenschaftsbericht 
und der Statistik bzw. der Mitarbeiterbeurteilung 

 
Ressourcenverbrauch  Benchmarking mit anderen, inner- und ausserkanto-

nalen Gerichten gleicher Hierarchie und Struktur 
Rechtsgleiche Urteilsfindung  Nachführung einer Urteilsdatenbank, welche die 

Auffindung vergleichbarer Entscheide erleichtert 
 Auswertung von angefochtenen eigenen Urteilen und 

Beurteilung durch die Oberinstanz 
 Selbstkontrolle durch die urteilenden Richter/innen im 

Kollegium 

                                      

63  Die Steuerrekurskommission des Kantons Zürich hat ein Formular «Mitarbeiterbeurteilung für 
Richter/in». Darin wird die Leistung der Richterschaft (Arbeitsbewältigung, Arbeitsplanung), das 
Verhalten (Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Belastbarkeit, Teamfähigkeit) und die 
Führung (Planung und Organisation, Instruktion, Kontrolle, Korrektur, Motivation der Mitarbei-
ter/innen, Durchsetzungsvermögen) beurteilt (Gespräch vom 6. Dezember 2004 mit Oesch Richard 
und Hofstetter Urs). 

64  Bei den Gerichten im Kanton Aargau gibt es eine so genannte «Rückstandskontrolle», bei der die 
zugeteilten Fälle mit dem IST-Zustand verglichen werden. Ist die Normabweichung zu gross, so 
wird gemahnt, werden Ressourcen zugewiesen oder eine Neuzuteilung vorgenommen (Gespräch 
vom 27. Oktober 2005 mit Hodel Urs, Leiter Justizverwaltung, Kanton Aargau). 

65  In Anlehnung an die Aufstellungen in: Kämpfer, 2003: 134 f. 
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Qualitätsmerkmale/ Indikatoren Instrumente 
Verständlichkeit und Nachvoll-
ziehbarkeit der Urteile 

 Externe und interne Qualitätszirkel 
 Externe und interne Supervision 

Ausgewogene Geschäftslast  Führung einer Leistungskontrolle (gewichtete Ge-
schäftsstatistik) 

 Dossiergewichtungssystem mit Normzeit und Zutei-
lungssystem bzw. Geschäftslastenausgleich 

Aktuelles Fach- und Führungs-
wissen 

 Verbindliche Vorgaben für Fort- und Weiterbildung 
 Bereitstellung zielgerichteter, justizorientierter Wei-

terbildungsmöglichkeiten66 
Gute strukturelle Voraussetzun-
gen 

 Periodische Überprüfung der Aufbau- und Ablaufor-
ganisation 

 Festlegen zweckmässiger Führungsstrukturen 
 Zweckmässige Organisation der fachlichen Aufsicht 

Qualifizierte Führungsarbeit  Einsatz moderner Führungsinstrumente 
 Sorgfältige Auswahl der Führungskräfte mit Anforde-

rungsprofil 
 Aus- und Weiterbildung der Führungskräfte 

Zweckmässige Arbeitsorganisati-
on 

 Flexibler Einsatz der Richter/innen und der Juris-
ten/Juristinnen in den Abteilungen 

 Springerprinzip 
 Geschäftslastenausgleichsverfahren zwischen Abtei-

lungen 
Ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen Aufgaben und Ressourcen 

 Überwachung der Pendenzen 
 Steuerung der Ressourcen 
 Bewirtschaftung der Überzeit 
 Statistischer Nachweis der Entwicklung der Ge-

schäftslast 
 

                                      

66  Die Obergerichte des Kantons Bern und des Kantons Zürich bieten bereits heute eine breite Palet-
te von fachspezifischen Fort- und Weiterbildungskursen an. Dazu gehören auch Führungskurse für 
die Richterschaft. 
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5.3 Internes Controlling 

Das Controlling wird definiert als der gesamte Prozess der Zielfestle-
gung, der Planung und der Steuerung im finanz- und leistungswirtschaft-
lichen Bereich. Das Controlling umfasst Tätigkeiten wie Entscheiden, 
Definieren, Festlegen, Steuern und Regeln. Dementsprechend müssen 
Führungskräfte das Controlling betreiben, weil sie über die zu erreichen-
den Ziele sowie die Zielhöhe entscheiden und den Plan im Inhalt festle-
gen müssen. Sie sind für das erreichte oder eben nicht erreichte Ziel 
verantwortlich (Lienhard, 2005: 48; Schedler/Proeller, 2003: 200). 

Etwas volkstümlicher ausgedrückt ist das Controlling ein umfassendes 
Steuerungs- und Koordinationskonzept zur Unterstützung der Geschäfts-
leitung und der führungsverantwortlichen Stellen bei der ergebnisorien-
tierten Planung und Umsetzung der unternehmerischen Aktivitäten. Ge-
genstand des Controllings ist die Beschaffung, die Aufbereitung, die 
Analyse und die Kommunikation von Daten zur Vorbereitung zielset-
zungsgerechter Entscheidungen67. 

Damit ist das Controlling 

 eine spezielle Führungsfunktion (gesamter Prozess der Zielfestle-
gung, der Planung und der Steuerung im finanz- und leistungswirt-
schaftlichen Bereich); 

 eine Koordinationsfunktion (mit Bezug auf das Führungssystem und 
die Führungsprozessphasen); 

 eine Informationsversorgungsfunktion (die Unterstützung der Steue-
rung durch spezifische Information). 

 

                                      

67  Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Controlling, Fassung vom 30. Dezember 2005. 
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Abbildung 10: Steuerungs- und Führungskreislauf68 

  Strategie   
  Entscheiden   
     

Massnahmen   
Kreislauf der Informati-

onsversorgung 

 SOLL- und IST-Wert 
vergleichen 

   
Beschaffen 

  

Zielvereinbarung  Aufbereiten  IST-Wert erfassen 
Anordnen  Analysieren   

  Bereitstellen  Indikatoren/Mittel 
Kontrollieren 

     
  Ausführen 

Verantwortung 
  

 

Damit befasst sich das Controlling mit der Konzeption und dem Betrieb 
von qualitativen und quantitativen Steuerungsinstrumenten, der Ausrich-
tung der Steuergrössen auf die strategischen Zielgrössen, mit der Koor-
dination der Informationsflüsse, mit der Moderation der Analyse und der 
Interpretation der Messgrösse und der Unterstützung der Entscheidpro-
zesse des Managements. 

In einer Gerichtsbehörde bildet das interne Controlling die vernetzte An-
wendung (Vergleich SOLL - IST) der Leistungsvereinbarung (Stufe Ge-
richtsorganisation) bzw. der Zielvereinbarungen (Stufe einzelne Mitarbei-
terin bzw. einzelner Mitarbeiter) mit der aktuellen Geschäfts- und Leis-
tungskontrolle (Analyse). Weichen die IST-Werte von den SOLL-Werten 
(Indikatoren) ab, so müssen von der Geschäftsführung bzw. dem Präsi-
dium Massnahmen ergriffen oder eingeleitet werden. 

                                      

68  Abbildung aus einer Folienpräsentation der PuMaConsult GmbH, Birkenweg 61, 3013 Bern, vom 
28. Oktober 2004. 
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Ausgewählte Instrumente des Controllings sind Management-
Summaries, Abweichungs-Auditings, Balanced-Scorecard-Systeme und 
Cockpit-Systeme (Lienhard, 2005: 384: Schedler/Proeller, 2003, 209 ff.). 

5.4 Kosten- und Leistungsrechnung 

Das Steuergericht kann als internes Führungsinstrument eine Kosten-, 
Erlös- und Leistungsrechnung führen (Art. 18 Abs. 3 E-StGG). Damit 
wird von der Regelung von Art. 85 FLG, wonach Gerichtsbehörden eine 
besondere Rechnung führen, abgewichen. 

Eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) soll u.a. folgenden Zwecken 
dienen: 

 Unterstützung der Führungskräfte bei der Planung und Steuerung von 
Produkten, Leistungen, Kosten und Erlösen. 

 Umsetzung der Outputorientierung und Schaffung eines durchgängi-
gen Mengen- und Leistungsbezugs. 

 Offenlegung der direkt beeinflussbaren Leistungen und Kosten von 
Produkten und Organisationseinheiten und damit Unterstützung der 
Entscheidungsfindung. 

 Delegation der Verantwortung für die Einhaltung von Produktkosten 
und Kostenstellenkosten an die zuständige Person. 

 Schaffung eines transparenten Führungsinformationssystems. 

 Lokalisation von Aufgaben und Arbeiten, deren Erfüllung nicht prioritär 
ist, die aber Personalressourcen verbrauchen. 

 Potentiale für schnellere und einfachere Erstellung von Verwaltungs-
produkten ermitteln und daraus Kostensenkungen realisieren. 

 Zuhanden des Parlaments und der Bürger die Kosten der hergestell-
ten und verkauften Produkte zeigen können und damit die politische 
Entscheidfindung unterstützen. 
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 Den Prozess der wirkungsorientierten Verwaltungsführung ermögli-
chen (Rieder, 2004: 13 f.). 

Die KLR ist so gestaltet, dass sie als Plan-, Soll-, Ist- und Erwartungs-
rechnung eingesetzt werden kann. Diese Forderung ergibt sich auch aus 
dem oben dargestellten Führungskreislauf. Als Betrachtungshorizont im 
Soll-Ist-Vergleich wird im Normalfall der Monat festgelegt. Für die Pla-
nung ist das Kalenderjahr vorgesehen, wobei zum einen saisonale An-
passungen vorgesehen werden können und zum anderen auch die Mög-
lichkeit besteht, mittelfristige Betrachtungen (zwei bis fünf Jahre) anstel-
len zu können (Rieder, 2004: 15 f.). 

Eine KLR bringt u.a. folgenden Nutzen und folgende Vorteile mit sich: 

 Erstellung eines klaren Leistungsbezugs. 

 Produkte, ihre Einheiten und Mengen sowie ihr Erstellungsprozess 
werden für die Planenden offensichtlich (Outputorientierung). 

 Ressourcenallokation kann auf der Basis von Mengen- und Leis-
tungsgerüsten geregelt werden. 

 Ermöglichung einer laufenden, aktuellen Kostenkontrolle. 

 Kostenstellenleiter können laufend überprüfen, ob sie ihr Budget 
(Sollkosten) einhalten können. 

 Produktverantwortliche können laufend prüfen, ob die produzierte 
Menge mit den entsprechenden Kosten übereinstimmt. 

 Kosten von Querschnittsfunktionen werden dort geplant, gesteuert 
und verantwortet, wo sie direkt entstehen. 

 Vollkosten können immer berechnet werden (Rieder, 2004: 19 f.). 

Beim Pilotprojekt Jugendgericht Emmental-Oberaargau brachte die KLR 
einen grossen Transparenzgewinn und eine enorme Steigerung des 
Kostenbewusstseins mit sich (Fachbericht Pilotprojekt, 2001: 11). 

Aus der Anwendung und Umsetzung der zuvor beschriebenen, ver-
schiedenen Führungsinstrumente ergibt sich die Anwendung der Kosten- 
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und Leistungsrechnung praktisch automatisch. Das Arbeiten mit der Kos-
ten- und Leistungsrechnung bildet dabei einen weiteren konsequenten 
Schritt in der Umsetzung der Instrumente des Gerichtsmanagements 
bzw. des NPM. 

 

5.5 Fort- und Weiterbildung 

Die gezielte und bewusste Fort- und Weiterbildung im Justizbereich wur-
de vorstehend als Instrument zur Qualitätssicherung und -messung be-
zeichnet (Kämpfer, 2003: 136). Das kann an dieser Stelle nur wiederholt 
werden: 

In Zeiten rascher Veränderungen (Ressourcenknappheit, grosse Konkur-
renz auf dem [Personal-]Markt, grosse Komplexität von gesellschaftli-
chen Themen und von sozialen Problemen, globale Unsicherheiten)geht 
es - nun nicht mehr nur in der Privatwirtschaft sondern auch - bei der 
Verwaltung und bei den Gerichtsbehörden 

 neben der Personalgewinnung (Rekrutierung: Finden von qualifizier-
ten Personen; Thom/Ritz, 2004: 281 f.), 

 um Personalentwicklung (Fort- und Weiterbildung) und 

 um Personalerhaltung (Motivation; Thom/Ritz, 2004: 298 f.). 

Dabei geht es nicht zuletzt darum, auch die Arbeitsmarktfähigkeit von 
älteren Richterinnen und Richtern bzw. des juristischen Personals beizu-
behalten und weiterzuentwickeln. Der Richterberuf sollte kein «Einbahn-
geleise» sein. 

Es können drei Arten von Bildungsmassnahmen unterschieden werden 
(Thom/Ritz, 2004: 316): 

 Die Ausbildung (Berufsausbildung zur Vermittlung der für die Aufga-
benerfüllung erforderlichen Qualifikationen in einem geordneten Lern- 
und Lehrprozess); 
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 die Weiterbildung (Bildungsmassnahmen, die sich nach der Aufnah-
me einer eigenverantwortlichen Erwerbstätigkeit vollziehen. Kenntnis-
se, Fertigkeiten, Einstellungen und Verhaltensweisen werden gefes-
tigt, erneuert, vertieft oder erweitert); 

 die Umschulung (über die Weiterbildung hinausgehende Befähigung 
und Qualifikation für eine andere berufliche Tätigkeit, so genannte 
Zweitqualifikation). 

Im Justizbereich müssen vor allem die zweite und die dritte Massnahme 
gefördert werden. Für eine kleine Gerichtsorganisation, wie es das Steu-
ergericht ist, sind eigene, interne Bildungsmassnahmen nur schwer um-
setzbar. In diesem Sinn ist es notwendig, dass die grösseren Justizorga-
nisationen den Lead übernehmen oder gar eine engere Zusammenarbeit 
mit den Gerichten anderer Kantone gesucht wird. Weiter ist zu begrüs-
sen, dass allem Anschein nach die Universität Luzern beabsichtigt, ein 
Kompetenzzentrum für die Judikative aufzubauen. Damit wäre eine 
fachspezifische Fort- und Weiterbildung der Richterschaft auf Hoch-
schulniveau gewährleistet (Kettiger, 2003a: 163, Podiums- und Ple-
numsdiskussion, Votum Prof. Dr. Hansjörg Seiler). Weitergehend sollten 
auch die drei folgenden stellenbezogenen Massnahmen der Personal-
entwicklung nicht vergessen werden (Thom/Ritz, 2004: 316): 

 Die Verwendungsplanung und -steuerung (Mitarbeiter folgen einer 
Versetzungsplanung, um durch systematische Funktions- bzw. Auf-
gabenwechsel [Job Rotation] ihre Kompetenzen zu erweitern und in-
nerhalb der Institution flexibler und vielseitiger verwendbar sind), 

 die Aufstiegsplanung und -steuerung (Mitarbeitende werden bewusst 
und gezielt auf die Besetzung höherwertiger Stellen vorbereitet), 

 die Stellvertretungsregelungen (durch Stellvertretung kann die Kom-
petenzfläche eines Mitarbeiters erweitert werden). 

Alle drei Massnahmen könnten auch im Justizbereich umgesetzt werden. 
Personalentwicklung ist eine Führungsaufgabe, welche vermehrt und 
gezielt wahrgenommen werden sollte. 
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Abbildung 11: Konzept der Personalentwicklung nach Thom/Ritz, 2004: 317. 

  along the job   
  Laufbahn-, Förder-

planung 
Mitarbeitergespräche 
Nachfolgeplanung 

  

  
Lernpartnerschaft 

on the job  
qualifikationsfördernde 

Arbeitsgestaltung 

 

into the job  on the job i.e.S.  out of the job 
 Mentoring 

Coaching 
gelenkte Erfahrungs-
vermittlung 
Stellvertretung 
Projektarbeit 

job enlargement 
job enrichment 
job rotation 

 

  near the job of the job  
  Lernstatt 

Qualitätszirkel 
Konferenz 
Seminar 
Studium 

 

 

 



   91 

6 ZUSAMMENFASSUNG 

Die moderne Justiz ist mit vielfältigen Problemen konfrontiert. In den 
vergangenen Jahren ist das Spannungsverhältnis zwischen der Aufga-
benvielfalt und der Komplexität der Rechtsprobleme sowie den knapper 
werdenden Finanzen und Ressourcen immer häufiger an den Tag getre-
ten. Das veränderte Umfeld hat dazu geführt, dass die Justiz und die 
Gerichtsbehörden - gleich wie die allgemeine Verwaltung etwas früher - 
dazu übergegangen sind, ihre Strukturen, ihre Organisationsformen und 
ihre Führungsinstrumente anzupassen. Vielfach sind solche Anpassun-
gen und Veränderungsprozesse unter Verwendung oder zumindest unter 
Anlehnung an NPM-Grundsätze geschehen. 

Gestützt auf das Bundesgerichtsurteil vom 19. Dezember 2003 
(2A.355/2003/dxc) wurde im Kanton Bern ein solcher Veränderungspro-
zess in Gang gesetzt. Der Regierungsrat des Kantons Bern erteilte einer 
Arbeitsgruppe den Auftrag, zu überprüfen, wie der Rechtsmittelweg in 
Steuersachen ausgestaltet werden könnte. Gestützt auf eine Projektar-
beit (Wipfli, 2005: 1 ff.) und den Antrag der Arbeitsgruppe hat der Regie-
rungsrat am 29. Juni 2005 entschieden, dass das Rechtsmittelsystem in 
Steuersachen mittelfristig auf ein einstufiges Verfahren verkürzt werden 
soll. Dazu solle vorerst die Steuerrekurskommission professionalisiert 
und zu einem modernen Steuergericht umgebaut und später als abgabe-
rechtliche Abteilung in das Verwaltungsgericht integriert werden. 

Modernes und systematisches Justizmanagement bedingt auch verän-
derte und angepasste Struktur-, Organisations- und Führungsformen. In 
der Form der alten Steuerrekurskommission kann kein modernes Jus-
tizmanagement umgesetzt und geführt werden. 

Im Justizbereich sind auf Bundesebene verschiedene Reformprojekte 
vollendet oder stehen kurz vor dem Abschluss. Zu erwähnen ist sicher 
die Totalrevision der Bundesrechtspflege mit den neuen Verfassungsar-
tikeln, dem Bundesgerichtsgesetz, dem Bundesstraf- und dem Bundes-
verwaltungsgerichtsgesetz. Dazu kommen noch die Revisionen der 
Strafprozess- und der Zivilprozessordnungen. 
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Diese Reformen haben direkte Auswirkungen auf die Kantone. Sie müs-
sen ihre Gesetze an diejenigen des Bundes anpassen (vertikaler Anpas-
sungsdruck). Weiter haben verschiedene Kantone NPM in der allgemei-
nen Verwaltung und teilweise bereits in der Justiz und in den Gerichts-
behörden eingeführt. Dies führt dazu, dass grosse und wichtige Kantone 
- wie der Kanton Bern einer ist - auch in diesen Bereichen Reformen 
vorantreiben müssen (horizontaler Anpassungsdruck). 

Mit der Justizreform I und II und der Reform der dezentralen kantonalen 
Verwaltung wurden im Kanton Bern grundlegende Reformen umgesetzt 
bzw. eingeleitet. Nachdem mit dem Jugendgericht Emmental-
Oberaargau ein Pilotprojekt durchgeführt worden ist und wertvolle Erfah-
rungen gesammelt werden konnten, soll nun die flächendeckende Um-
setzung von NEF bei der Justiz und den Gerichtsbehörden geprüft wer-
den. In diesem Rahmen ist es möglich, dass das zukünftige Steuerge-
richt ein weiteres Pilotprojekt, unter Einbindung eines (vorerst provisori-
schen) Justizleitungsorgans und der JUKO des Grossen Rates, bildet. 

Die Kantone Zürich, Aargau, Solothurn und Luzern haben teilweise Wif! 
bzw. WOV bei der Justiz und den Gerichtsbehörden eingeführt oder ste-
hen kurz davor. Aus diesen Vor- und Pilotprojekten bzw. deren konkre-
ten Umsetzung können wertvolle Erkenntnisse und Erfahrungen - auch 
für den Kanton Bern - gezogen werden. Alle diese Projekte haben sich 
an den fundamentalen Grundsätzen der Justizverfassung in der BV und 
den KV orientiert. Es geht dabei um das Rechtsstaatsprinzip, das Gewal-
tenteilungsprinzip und die richterliche Unabhängigkeit. Die beiden letzten 
Elemente der Justizverfassungen sind die eigentlichen Gründe, dass die 
Wif!- bzw. WOV-Grundsätze und -Instrumente nicht unbesehen und 
unangepasst auf die Justiz und die Gerichtsbehörden übertragen werden 
können. Zusammengefasst lauten die zentralen Erkenntnisse etwa wie 
folgt: 

 Der Gewaltenteilungsgrundsatz muss strikte eingehalten werden. Die 
Justiz verfügt über eine eigene Gerichtsverwaltung. 

 Die richterliche Unabhängigkeit, gemeint ist die rechtsprechende Tä-
tigkeit als Kernaufgabe der Richterschaft, darf keinesfalls beeinträch-
tigt werden. 
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 Die WOV-Elemente und -Instrumente gelten primär innerhalb der ei-
genen Organisationseinheit. Sie dienen der Steuerung und der Füh-
rung innerhalb der Organisation. 

 Im Aufsichtsbereich von oberer zu unterer Justizbehörde können ent-
sprechende WOV-Elemente und -Instrumente eingesetzt werden. 

 Das Berichtswesen ist gestützt auf den Führungskreislauf und die 
Führungsinstrumente aussagekräftig und stufengerecht auszugestal-
ten und anzupassen. 

 Die Schnittstelle zwischen der ersten Staatsgewalt (Legislative) im 
Bereich der Oberaufsicht und der dritten Staatsgewalt (Justiz) muss 
über ein oberstes Justizleitungsorgan stattfinden. 

 Es gibt parlamentarische Interventionsinstrumente im Bereich der 
Justizverwaltung (Geschäftsführung). 

Der Begriff «Justizmanagement» ist zum einen ein moderner Ausdruck 
der aktiven Führung von Gerichtsorganisationen und zum anderen die 
Abkehr vom «primus inter pares»-Gedanken beim Führungs- und Un-
terstützungsprozess. Einzig bei der Kernaufgabe der Richterschaft, der 
Rechtsprechung, hat dieser Gedanke noch Bedeutung. Der Justizmana-
ger nimmt die Führung in der Gerichtsorganisation gegen innen, im Be-
reich des Gerichtspersonals, im Bereich des juristischen Sekretariats 
und im Bereich der internen Justizverwaltung, und gegen aussen, bei der 
Vertretung gegenüber den anderen Staatsgewalten, gegenüber der Öf-
fentlichkeit und als Aufsicht über unterstellte Gerichte und Justizbehör-
den, wahr. 

Die Führung einer Gerichtsorganisation muss sich an verschiedenen 
Grundsätzen orientieren. Dazu gehören die Wirksamkeit und die Wirt-
schaftlichkeit, ein einfaches und rasches Verfahren, das Beschleuni-
gungsgebot und der sorgfältige Umgang mit Ressourcen. Für die Um-
setzung dieser Grundsätze eignen sich die angepassten NEF-
Führungsinstrumente und -Elemente. Diese bilden zusammen mit dem 
Justizmanagement (Führung und Unterstützung) und der materiellen 
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Rechtsprechung (Kernaufgabe) die eigentliche Schnittstelle der Tätigkeit 
der Justiz und der Gerichtsbehörden (vgl. Abbildung 1). 

Die Gerichtsorganisationen müssen bei der Aufbau- und Ablaufstruktur 
den neuen Anforderungen angepasst werden. Sie müssen die Voraus-
setzungen dafür schaffen, dass das Justizmanagement ausgeübt und 
die WOV- bzw. NEF-Instrumente und -Elemente angewendet und umge-
setzt werden können. Das heisst zum einen, dass die Verantwortungen 
und Kompetenzen im Führungs- und Unterstützungsbereich klar und 
eindeutig geregelt werden müssen. Zudem muss das Organigramm und 
die Prozessorganisation entsprechend angepasst werden. 

Zur Führung gehört auch eine prospektive Planung (i.S. einer Eventual-
planung), wie mit einer mutmasslichen (oder gar stark zugenommenen) 
Geschäftslast und den zur Verfügung stehenden (knappen) Ressourcen 
die Leistungsvereinbarung erfüllt werden kann. 

Im internen Prozessablauf wird der Gewichtung des Dossiers, der Nor-
mierung von Prozessschritten, der Bildung von Indikatoren, der Leis-
tungserfassung und der Auswertung hohe Priorität eingeräumt. Dabei ist 
Transparenz und Akzeptanz eine wichtige Voraussetzung. Letztendlich 
sollten alle diese Informationen aus dem Führungskreislauf in ein umfas-
sendes Controllingsystem münden (Cockpit-System). 

Die Erstellung und Führung einer KLR ist die logische Konsequenz aus 
der Verwendung der zuvor genannten Führungs- und Steuerungsinstru-
mente. Sie kann u.a. wichtige Informationen für das Berichtswesen lie-
fern. Solche Informationen könnten etwa notwendig sein, um von der 
obersten Aufsichtsbehörde (1. Staatsgewalt) mehr oder spezifische Res-
sourcen zugesprochen zu erhalten. 

Der Personalplanung, -entwicklung und -förderung («von der Wiege bis 
zur Bahre») - im umfassenden Sinne verstanden - sollte in der Justiz und 
bei den Gerichtsbehörden vermehrt Gewicht geschenkt werden. 
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ze und weiterer Erlasse zur Einführung des Modells «Leistungs-
orientierte Gerichte» im Kanton Luzern; Grossratsbeschlüssen über 
die Genehmigung von Änderungen der Geschäftsordnung für das 
Obergericht und das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern 

 

4.2 Gesetze 

FHG Finanzhaushaltsgesetz vom 13. September 1977 (SRL 
600) 

GOG Gesetz vom 28. Januar 1913 über die Gerichtsorganisati-
on (SRL 260) 

GOVG Gesetz vom 3. Juli 1972 über die Organisation des Ver-
waltungsgerichts (SRL 41) 

GRG Grossratsgesetz vom 28. Juni 1976 (SRL 30) 
StPO Gesetz vom 3. Juni 1957 über die Strafprozessordnung 

(SRL 305) 
StV Staatsverfassung des Kantons Luzern vom 29. Januar 

1875 (SRL 001) 
VRPG Gesetz vom 3. Juli 1972 über die Verwaltungsrechtspfle-

ge (SRL 40) 
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5. Solothurn 

5.1 Botschaft und Berichte 

Bericht und Antrag der WOV-Kommission vom 15. Mai 2000 an den 
Kantonsrat Solothurn, Evaluation des WOV-Versuchs 

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 31. Oktober 1995 an 
den Kantonsrat von Solothurn, Globalbudgets 1996 bis 1998, All-
gemeine Rahmenbedingungen, Vorgehen bei der Erprobung der 
Führung mit dem Instrument „Globalkredit“ in verschiedenen Amts-
stellen, Schulen und Anstalten in den Jahren 1996-1998 

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 4. März 2004 an den 
Kantonsrat von Solothurn, Wirkungsorientierte Verwaltungsführung, 
Änderung der Kantonsverfassung, Gesetz über die wirkungsorien-
tierte Verwaltungsführung 

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 23. März 2004 an den 
Kantonsrat von Solothurn, Selbständige Gerichtsverwaltung 

Protokoll des Regierungsrates vom 25. Januar 1999 betreffend die all-
gemeinen Rahmenbedingungen und Vorgaben für Globalbudgets 

Regierungsratsbeschluss vom 6. Juli 2004 betreffend die wirkungsorien-
tierte Verwaltungsführung: Verordnung zum Gesetz über die wir-
kungsorientierte Verwaltungsführung (WoV-Verordnung; WoV-Vo) 

 

5.2 Gesetze 

KV Verfassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 1986 
(BSG 111.1) 

WoV-G Gesetz vom 3. September 2003 über die wirkunsorientier-
te Verwaltungsführung (BSG 115.1) 

WoV-VO Verordnung vom 6. Juli 2004 zum Gesetz über die wir-
kungsorientierte Verwaltungsführung (BSG 11.11) 

WOV-VV WOV-Versuchsverordnung, Regierungsratsbeschluss 
vom 9. Juni 1998 betreffend die Verordnung über den 
Versuch mit der wirkungsorientierten Verwaltungsführung 
im Kanton Solothurn, befristet bis 31. Dezember 2004 
(BSG 122.14) 
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6. Zürich 

6.1 Vorträge und Berichte 

Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2003-2006, Anhang 
2: Planung der Rechtspflege, Planung der Behörden und des Om-
budsmannes, Zürich 2002 

Bericht der Finanzkontrolle des Kantons Zürich über ihre Tätigkeit im 
Jahr 2004, Zürich, Mai 2005 

Broschüre «Wirkungsorientierte Verwaltungsführung, Die Verwaltungs-
führung wif! des Kantons Zürich und ihre Instrumente, Zürich, Au-
gust 2002 

Evaluation der Verwaltungsreform wif!, Regierungsrat des Kantons Zü-
rich, Schlussbericht vom 18. November 2002 

Rechenschaftsbericht des Obergerichts vom 6. April 2005 über das Jahr 
2004 

 

6.2 Gesetze 

KV(alt) Verfassung des eidgenössischen Standes Zürich vom 18. 
April 1869 (LS 101), in Kraft bis 31. Dezember 2005 

KV (Neue) Verfassung des eidgenössischen Standes Zürich 
vom 27. Februar 2005 (LS 101), in Kraft ab 1. Januar 
2006 

GVG Gerichtsverfassungsgesetz vom 13. Juni 1976 (LS 211.1) 
GeschV VGr Verordnung vom 26. Juni 1997 über die Organisation und 

den Geschäftsgang des Verwaltungsgerichts (Geschäfts-
verordnung des Verwaltungsgerichts [LS 175.21]) 

GSVGer Gesetz vom 7. März 1993 über das Sozialversicherungs-
gericht (LS 212.81) 

OrgV SVGer Verordnung vom 26. Oktober 2004 über die Organisation 
und den Geschäftsgang des Sozialversicherungsgerichts 
(LS 212.811) 

VRG Gesetz vom 24. Mai 1959 über den Rechtsschutz in Ver-
waltungssachen (LS 175.2) 
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Vo Verordnung vom 26. Juni 1997 über die Organisation und 
die Aufgaben des Sekretariats und der Kanzlei des Ver-
waltungsgerichts (LS 175.211) 
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ANHÄNGE 

1. Entwurf Gesetz über das Steuergericht 

 1. Gegenstand 
 

Grundsatz Art. 1  Dieses Gesetz regelt die Organisation sowie das Verfahren des Steu-
ergerichts. 
 

Aufsicht Art. 2  Der Grosse Rat übt die Oberaufsicht über die Geschäftsführung des 
Steuergerichts aus. 
 

 2. Richterinnen und Richter, Wahlen 
 

Bestand Art. 3  Das Steuergericht verfügt über mindestens drei und höchstens fünf 
Richterinnen- und Richterstellen sowie über drei Ersatzrichterinnen oder 
Ersatzrichter. 
 

Wahl Art. 4  Der Grosse Rat wählt die Richterinnen und Richter sowie die Ersatz-
richterinnen und Ersatzrichter. 
 

Wählbarkeit Art. 5  1 Die Mitglieder des Steuergerichts müssen über eine abgeschlosse-
ne juristische Ausbildung verfügen, die zur Erteilung der Berufsausübungs-
bewilligung als Anwältin oder Anwalt im Kanton Bern berechtigt, und beide 
Landessprachen kennen. 
2 Die Justizkommission des Grossen Rates erstellt für die Präsidentin oder 
den Präsidenten und die Mitglieder des Steuergerichtes ein Anforderungs-
profil. 
 

Unvereinbarkeit Art. 6  1 Die Mitglieder des Steuergerichtes dürfen weder dem Grossen Rat, 
noch dem Verwaltungsgericht angehören.  
2 Dem Steuergericht dürfen nicht gleichzeitig als Mitglieder angehören 
a. Ehegatten, eingetragene Partnerinnen oder Partner und Personen, die in 

dauernder Lebensgemeinschaft leben, 
b. Ehegatten oder eingetragene Partnerinnen oder Partner von Geschwis-

tern oder Personen, die mit Geschwistern in dauernder Lebensgemein-
schaft leben. 

c. Verwandte in gerader Linie sowie bis und mit dem dritten Grad in der 
Seitenlinie, 

d. Verschwägerte in gerader Linie sowie bis und mit dem dritten Grad in der 
Seitenlinie. 

3 Die Regelung von Absatz 2 Buchstabe d gilt bei dauernder Lebensgemein-
schaft sinngemäss. 
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Nebenbeschäf-
tigungen 

Art. 7  1 Richterinnen und Richter dürfen keine Tätigkeit ausüben, welche der 
Erfüllung der Amtspflichten, die Unabhängigkeit oder das Ansehen des Ge-
richtes beeinträchtigen und es ist ihnen untersagt, Dritte berufsmässig vor 
Gericht zu vertreten. 
2 Die Richterinnen und Richter dürfen Nebenbeschäftigungen und öffentliche 
Ämter nur mit Bewilligung der Justizkommission des Grossen Rates ausü-
ben. Das Steuergericht stellt Antrag. 
3 Ersatzrichterinnen und Ersatzrichter haben ihre beruflichen Interessenbin-
dungen offen zu legen. 
 

Amtsdauer Art. 8  1 Die Amtsdauer der Richterinnen und Richter sowie der Ersatzrichte-
rinnen und Ersatzrichter beträgt sechs Jahre. 
2 Sie endet spätestens auf Ende des Monats, in dem die betroffene Person 
ihr 65. Lebensjahr vollendet hat. 
 

Abberufung Art. 9  Die Abberufung richtet sich nach dem Personalgesetz69. 
 

Beschäftigungs-
grad 

Art. 10  1 Die Richterinnen und Richter üben ihr Amt mit Voll- oder Teilpen-
sum aus. Ein Teilpensum muss mindestens 60 Prozent einer Vollzeitstelle 
betragen. 
2 Das Steuergericht kann in begründeten Fällen eine Veränderung des Be-
schäftigungsgrades während der Amtszeit bewilligen, wenn die Summe der 
Stellenprozente insgesamt nicht verändert wird. 
 

 3. Organisation und Verwaltung 
 

Organisations-
reglement 

Art. 11  Das Steuergericht regelt seine Organisation und Verwaltung in ei-
nem Reglement. 
 

Gesamtgericht Art. 12  1 Das Gesamtgericht setzt sich aus allen Richterinnen und Richtern 
zusammen. 
2 Es ist zuständig für: 
a. die Wahl der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten, 
b. den Erlass von Reglementen über die Organisation und Verwaltung des 

Gerichts, die Geschäftsverteilung, die Information, die Gerichtsgebühren 
sowie die Entschädigung an Parteien, amtliche Vertreterinnen und Ver-
treter, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen, 

c. Wahlen, soweit diese nicht durch Reglement einem andern Organ des 
Gerichts zugewiesen sind, 

                                      

69 BSG 153.01 
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d. die Verabschiedung des Geschäftsberichtes, 
e. den Vorschlag an den Grossen Rat für die Wahl der Präsidentin oder des 

Präsidenten, 
f. die Anstellung der Gerichtsschreiberin oder des Gerichtsschreibers auf 

Antrag der Verwaltungskommission, 
g. weitere Aufgaben, die ihm durch Gesetz zugewiesen werden. 
 
3 Beschlüsse des Gesamtgerichts sind gültig, wenn an der Sitzung oder am 
Zirkulationsverfahren mindestens zwei Drittel der Richterinnen und Richter 
teilnehmen. 
4 Die für ein Teilpensum gewählten Richterinnen und Richter haben volles 
Stimmrecht. 
 

Präsidium Art. 13  1 Der Grosse Rat wählt aus der Reihe der Richterinnen und Richter 
die Präsidentin oder den Präsidenten des Steuergerichts. Die Wahl erfolgt 
für drei Jahre. Die Wiederwahl ist möglich. 
2 Die Präsidentin oder der Präsident muss über fachliche und soziale Füh-
rungskompetenzen verfügen. Sie oder er führt das Gericht nach den Grund-
sätzen der modernen Verwaltungsführung. 
3 Die Präsidentin oder der Präsident führt den Vorsitz im Gesamtgericht und 
in der Verwaltungskommission. Sie oder er vertritt das Gericht gegen aus-
sen. 
4 Der Präsidentin oder dem Präsidenten obliegen weiter folgende Aufgaben: 
a. die Verantwortung für den ordnungsgemässen Geschäftsgang des Steu-

ergerichtes, 
b. die Überwachung der Pflichterfüllung der Mitglieder des Steuergerichts 

bzw. der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
c. die Bestimmung der Referentin oder des Referenten, 
d. die Bewilligung zur Veränderung des Beschäftigungsgrades von Richte-

rinnen und Richtern während der Amtsdauer, 
e. alle weiteren Führungsaufgaben, die nicht durch Gesetz einem andern 

Gerichtsorgan überbunden sind.  
5 Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident wird durch das Gesamtgericht 
gewählt. Die Wahl erfolgt für drei Jahre. Eine unmittelbare Wiederwahl ist 
nicht möglich. 
6 Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident ist die Stellvertreterin bezie-
hungsweise der Stellvertreter der Präsidentin oder des Präsidenten. Weiter-
gehende Kompetenzen können im Reglement geregelt werden. 
 

Verwaltungs-
kommission 

Art. 14  1 Die Verwaltungskommission setzt sich zusammen aus: 
a. der Präsidentin oder dem Präsidenten, 
b. der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten, 
c. der Gerichtsschreiberin oder dem Gerichtsschreiber. 
 
2  Alle Mitglieder der Verwaltungskommission haben gleiches Stimmrecht. 
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3 Die Verwaltungskommission trägt die Verantwortung für die Gerichtsverwal-
tung. Sie ist zuständig für: 
a. die Verabschiedung des Entwurfes des Voranschlags, des Finanz- und 

Aufgabenplanes und der Rechnung zuhanden des Grossen Rates, 
b. die Anstellung der juristischen Sekretärinnen und Sekretäre, 
c. die Anstellung der Bücherexpertin oder des Bücherexperten; 
d. die Anstellung des Kanzleipersonals, 
e. die Bereitstellung genügender wissenschaftlicher und administrativer 

Dienstleistungen, 
f. die Gewährleistung einer angemessenen Weiterbildung des Personals, 
g. sämtliche weitere Verwaltungsgeschäfte, die nicht in die Zuständigkeit 

des Gesamtgerichts oder der Präsidentin oder des Präsidenten fallen. 
 

Gerichtsschrei-
berin, Gerichts-
schreiber 

Art. 15  1 Die Gerichtsschreiberin oder der Gerichtsschreiber steht der Ge-
richtsverwaltung vor. Sie oder er führt das Sekretariat des Steuergerichts 
und der Verwaltungskommission. 
2 Die Gerichtsschreiberin oder der Gerichtsschreiber muss über eine abge-
schlossene juristische Ausbildung verfügen, die zur Erteilung der Berufsaus-
übungsbewilligung als Anwältin oder Anwalt im Kanton Bern berechtigt. 
 

Juristisches 
Sekretariat 

Art. 16  Dem Steuergericht steht ein juristisches Sekretariat mit fünf bis ma-
ximal zehn juristischen Sekretärinnen und Sekretären zur Verfügung. Sie 
müssen über eine abgeschlossene juristische Hochschulausbildung verfü-
gen. 
 

Bücherexpertin, 
Bücherexperte 

Art. 17  1 Die Bücherexpertin oder der Bücherexperte unterstützt das Steu-
ergericht als Büchersachverständige. Sie oder er führt Bücheruntersuchun-
gen durch und bearbeitet die ihr beziehungsweise ihm übertragenen buch-
technischen Fragen und Probleme. 
2 Die Bücherexpertin oder der Bücherexperte muss über ein abgeschlosse-
nes Betriebswirtschaftsstudium einer Hochschule oder mindestens einer 
höheren Fachschule und Praxiserfahrung verfügen. 
 

Verwaltung Art. 18  1 Das Steuergericht verwaltet sich selbst. Es orientiert sich an den 
Grundsätzen einer modernen Gerichtsführung, soweit dies sinnvoll und prak-
tikabel ist. 
2 Es richtet seine Dienste ein und stellt das nötige Personal im Rahmen des 
durch den Grossen Rat bewilligten Stellenetats an. 
3 Es führt eine eigene Rechnung. Es kann als internes Führungsinstrument 
eine Kosten-, Erlös- und Leistungsrechnung führen.  
 

Abstimmung Art. 19  1 Das Gesamtgericht und die Verwaltungskommission treffen die 
Entscheide, Beschlüsse und Wahlen, wenn das Gesetz nichts anderes be-
stimmt, mit der absoluten Mehrheit der Stimmen. 
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2 Bei Stimmengleichheit ist die Stimme der Präsidentin oder des Präsidenten 
ausschlaggebend; bei Wahlen und Anstellungen entscheidet das Los. 
 

Information Art. 20  1 Das Steuergericht informiert die Öffentlichkeit regelmässig über 
seine Rechtsprechung. 
2 Die Veröffentlichung der Entscheide hat grundsätzlich in anonymisierter 
Form zu geschehen. 
3 Das Steuergericht regelt die Grundsätze der Information in einem Regle-
ment. 
 

 4. Zuständigkeiten 
 

Entscheide Art. 21  Das Steuergericht entscheidet über 
a. Rekurse betreffend die direkten Steuern von Kanton und Gemeinden 

nach Massgabe des Steuergesetzes vom 21. Mai 2000 (StG) 70 und des 
Gesetzes vom 23. November 1999 über die Erbschafts- und Schen-
kungssteuer71; 

b. Beschwerden betreffend die direkte Bundessteuer, soweit für deren Voll-
zug der Kanton Bern zuständig ist; 

c. Beschwerden betreffend die Verrechnungssteuer, soweit für deren Voll-
zug der Kanton Bern zuständig ist; 

d. Beschwerden betreffend den Wehrpflichtersatz, soweit für deren Vollzug 
der Kanton Bern zuständig ist; 

e. Beschwerden betreffend den Ertragswert gemäss Gesetz vom 21. Juni 
1995 über das bäuerliche Boden- und Pachtrecht72; 

f. Eingaben betreffend alle Abgaben, welche ihm vom Gesetz zugewiesen 
werden. 

 
 5. Rechtsprechung und Verfahren 

A. Rechtsprechung 
 

Geschäftsvertei-
lung 

Art. 22  Das Steuergericht regelt die Verteilung der Geschäfte auf die Richte-
rinnen und Richter in einem Reglement. 
 

Besetzung Art. 23  1 Das Gericht entscheidet in der Regel in Dreierbesetzung. 
2 Eine Richterin oder ein Richter entscheidet als Einzelrichterin oder Einzel-
richter 
a. über Eingaben deren Streitwert 10'000 Franken nicht erreicht; 

                                      

70 BSG 661.11 
71 BSG 662.1 
72 BSG 215.124.1 
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b. über Eingaben mit übereinstimmenden Anträgen der Parteien; 
c. über zurückgezogene, gegenstandslos gewordene oder offensichtlich 

unzulässige Eingaben. 
3 Eingaben von grundsätzlicher Bedeutung, von grosser Tragweite, im Inter-
esse der Rechtsfortbildung oder der Einheit der Rechtsprechung können auf 
Antrag der Einzelrichterin oder des Einzelrichters in Dreierbesetzung beur-
teilt werden. 
 
 

Mitwirkung des 
juristischen 
Sekretariates 

Art. 24  1 Die juristischen Sekretärinnen und Sekretäre wirken bei der In-
struktion der Fälle und der Entscheidfindung mit. Sie haben beratende Stim-
me. 
2 Sie erarbeiten unter der Verantwortung einer Richterin oder eines Richters 
Referate und redigieren die Entscheide des Gerichtes. 
3 Sie erfüllen weitere Aufgaben nach Massgabe des Reglements. 
 
 

 B. Verfahren 
 

Grundsatz Art. 25   1 Soweit das Steuergesetz, das Bundesrecht und die folgenden 
Bestimmungen nichts Abweichendes vorschreiben, richtet sich das Verfah-
ren nach dem Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege 
(VRPG)73. 
2 Das Verfahren vor dem Steuergericht ist schriftlich. 
 

Instruktion und 
Einigungsver-
fahren 

Art. 26  1 Die Präsidentin oder der Präsident leitet den Schriftenwechsel ein 
und bestimmt die Instruktionsrichterin beziehungsweise den Instruktionsrich-
ter. 
2 Die Instruktionsrichterin oder der Instruktionsrichter kann nach dem Ab-
schluss des ersten Schriftenwechsels ein Einigungsverfahren durchführen, 
bei dem im Rahmen eines Vermittlungsgesprächs eine gesetzeskonforme 
Besteuerung durch Rückzug oder Anerkennung erwirkt werden kann. 
 

Beratung Art. 27  1 Das Steuergericht urteilt bei Einstimmigkeit auf dem Zirkulations-
weg. 
2 Es berät den Entscheid mündlich, wenn 
a. sich keine Einstimmigkeit ergibt, 
b. es sich um Fälle von grundsätzlicher Bedeutung oder von grosser Trag-

weite handelt. 

                                      

73 BSG 155.21 
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3 Das Steuergericht kann im Interesse der Bürgernähe und der Akzeptanz 
der Rechtsprechung eine parteiöffentliche Urteilsberatung durchführen. 
 
 

 4. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 

Änderung bishe-
rigen Rechts 
 
 

Art. 28  Folgende Erlasse werden geändert: 
[…] 
. 

Aufhebung von 
Erlassen 

Art. 29   Das Gesetz vom 23. November 1999 über die Steuerrekurskom-
mission (StRKG)74 wird aufgehoben. 
 

Übergangsbe-
stimmung 

Art. 30  1 Die nach bisherigem Recht am 1. Juni 2006 beginnende Amts-
dauer der Präsidentin oder des Präsidenten sowie der Mitglieder und der 
Ersatzmitglieder der Steuerrekurskommission endet mit dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes. 
2 Die Mitglieder des Steuergerichtes werden auf diesen Zeitpunkt hin nach 
neuem Recht gewählt. 
 

Inkrafttreten Art. 31  Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
 

 

 

                                      

74 BSG 661.611 
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2. Fragebogen Projektarbeit 

Rechtsmittelverfahren in Steuersachen im Kanton Bern 

Der Fragebogen wird in einem persönlichen Gespräch zusammen mit 
der zuständigen Person der Verwaltungseinheit bzw. des Gerichts bear-
beitet und ausgefüllt. Damit können Verständnisfragen und Unklarheiten 
vor Ort geklärt werden. 

Befragter Kanton / 
Verwaltungs- bzw. Ge-
richtseinheit 

Datum/ Zeit/ Ort: 
 
_______________________________________________ 
 
Gesprächspartner: 
 
_______________________________________________ 
 
Funktion: 
 
_______________________________________________ 
 

 
 

Teil 1 
 
 
 
 
Einspracheverfahren 
Stufe Steuerverwaltung 

Wie ist die Steuerverwaltung organisiert? (Einsprachedienst zent-
ral/ dezentral bei Veranlagungsbehörden/ Prozessdefinition) 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
 
Wie ist die Ausbildung/ Funktion/ Kompetenz der Sachbearbeiter 
im Einspracheverfahren? 
 
________________________________________________ 
 
 
Wie viele Geschäfte werden im Einspracheverfahren pro Jahr 
behandelt? Wie viele dieser Verfahren werden an die obere In-
stanz weitergezogen? Wie viele Einspracheentscheide werden 
ganz oder teilweise aufgehoben? Gibt es das Verfahren der neuen 
Beurteilung (z.B. BE VRPG 71) und ist es institutionalisiert? 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
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 Wie lange ist die durchschnittliche Verfahrensdauer des Einspra-
cheverfahrens? 
 
 
________________________________________________ 
 
 
Wie viel kostet das Einspracheverfahren pro Jahr? 
 
________________________________________________ 
 
 
Gibt es Qualitätsprobleme oder sonstige Beanstandungen durch 
die obere Instanz (Total-Quality-Management)? 
 
________________________________________________ 
 
 
Finden Prozess- und Strukturanpassungen statt? 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
 
Bemerkungen/ Besonderheiten? 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 

 
 

Teil 2 
 
 
 
 
Steuerrekurskommission  
 
bzw.  
 
Verwaltungsgericht 

Gerichtspersonal 
 
Wer ist Wahlbehörde? Wie lange dauert die Amtsdauer? Wie 
gross ist das Richterkollegium? (Organisationsstruktur) 
 
_______________________________________________ 
 
 
Welche Steuern bzw. Abgaben können angefochten werden? 
 
_______________________________________________ 
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Besteht ein Anforderungsprofil für die RichterInnen? (Laienrichte-
rInnen/ politische Zugehörigkeit/ fachliche, persönliche und soziale 
Kompetenzen/Assessment- bzw. Selektionsverfahren) 
 
_______________________________________________ 
 
 
Wie ist die Entschädigung der RichterInnen geregelt? (Kosten/ 
Lohnentwicklung/ -perspektiven) 
 
_______________________________________________ 
 
 
Wie ist die Zusammenarbeit und die Entscheidkompetenz der 
RichterInnen? (Einer-/ Dreier-/ Fünferbesetzung) 
 
_______________________________________________ 
 
 
Wie funktioniert der Rechtsfindungsprozess? (insbesondere das 
Instruktionsverfahren/ Eingang Rechtsmittel [formelle Vorausset-
zungen]/ Einigungsverfahren/ Schriftenwechsel/ formelles Schlies-
sen des Instruktionsverfahrens) 
 
_______________________________________________ 
 
 
Wie funktioniert der Rechtsprechungsprozess? (Einbindung Laien-
richter/ externes oder internes Referentensystem/ Nachmotivie-
rung durch Gerichtsschreiber/ Praxisänderung) 
 
_______________________________________________ 
 
 
Wie ist die Zusammenarbeit zwischen RichterInnen und Gerichts-
schreiberInnen? (persönlicher Mitarbeiter/ Pool) 
 
_______________________________________________ 
 
 
Entschädigung der Gerichtsschreiber? (Kosten/ Lohnentwicklung/ 
-perspektiven) 
 
_______________________________________________ 
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Gibt es Vorgaben und Leistungsziele für die RichterInnen und die 
GerichtsschreiberInnen? (Leistungsziele bzw. Indikatoren) 
 
______________________________________________ 
 
 
Wie funktioniert die Richter- bzw. Mitarbeiterbeurteilung? (z.B. 
MAG im Kanton Bern) 
 
______________________________________________ 
 
 
Findet ein Qualitätsmanagement/ -kontrolle statt? (TQM-System) 
 
______________________________________________ 
 
 
Wie stehen Sie zur Fremd- bzw. Eigenbeurteilung der Urteile Ihres 
Gerichtes? (z.B. CAF) 
 
_______________________________________________ 
 
 
Wie funktioniert die Aus- und Weiterbildung der RichterInnen bzw. 
der GerichtsschreiberInnen? (Interne und externe Aus- und Wei-
terbildung) 
 
______________________________________________ 
 
 
Allgemeines 
 
Welche Vorteile/ Nachteile des ein- bzw. zweistufigen Rechtsmit-
telverfahrens in Ihrem Kanton sehen Sie? 
 
_______________________________________________ 
 
 
Hat die Institution ein Leitbild? Sind gewisse Grundsätze der Ar-
beit bzw. Zusammenarbeit mit internen und externen Kunden 
schriftlich festgehalten? 
 
________________________________________________ 
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Wer leitet das Richterkollegium bzw. das Sekretariat? (fachliche 
und administrative Führungsstruktur) 
 
________________________________________________ 
 
 
Wie werden diese Führungspersonen ausgewählt und wie erfolgt 
ihre diesbezügliche Aus- und Weiterbildung? 
 
________________________________________________ 
 
 
Verfügt das Gericht über eigene Infrastruktur? (Büroräume/ Biblio-
thek/ Computer/ etc.? Was kostet diese Infrastruktur? Wer ist für 
die Betreuung dieser Infrastruktur zuständig? 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
 
Wie hoch sind die Gesamtkosten des Gerichts pro Jahr? (Ge-
schäftsbericht) 
 
_______________________________________________ 
 

 
Wie hoch sind die Gebühreneinnahmen? (Gebührendekret) 
 
_______________________________________________ 
 
 
Sekretariatspersonal 
 
Wie viele Personen im Sekretariat gibt es? Wie ist das Sekretariat 
organisiert (Organisation) 
 
_______________________________________________ 
 
 
Wie ist die Entschädigung der SekretariatsmitarbeiterInnen gere-
gelt? (Kosten/ Lohnentwicklung/ -perspektiven) 
 
_______________________________________________ 
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Gibt es Vorgaben und Leistungsziele für die Sekretariatsmitarbei-
terInnen? (Leistungsziele bzw. Indikatoren) 
 
______________________________________________ 
 
 
Wie funktioniert die MitarbeiterInnenbeurteilung? (z.B. MAG im 
Kanton Bern) 
 
______________________________________________ 
 
 
Findet ein Qualitätsmanagement/ -kontrolle statt? (TQM-System) 
 
______________________________________________ 
 
 
Wie funktioniert die Aus- und Weiterbildung der MitarbeiterInnen  
(Interne und externe Aus- und Weiterbildung) 
 
______________________________________________ 
 
 

Teil 3 
 
 
Besonderheiten / Be-
merkungen 

 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
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3. Steuerrekurskommission 

3.1 Organigramm und Funktionen 

Steuerrekurskommission 
 

Sekretariat  Präsident  Nebenamtliche 
Kommissionsmitglieder 

     
 I. Sekretär 
 4 juristische Sekretä-

reInnen 
 Bücherexperte 

 1 vollamtlicher Richter 
 Administration 
 Personal 
 Finanzen 

  14 ordentliche Mitglieder 
 5 Ersatzmitglieder 

     
 Instruktion 
 Motivation der Ent-

scheide 
 Redaktion der Ent-

scheide 

  Prüfung formelle Prozess-
voraussetzungen 

 Instruktion 
 Zuteilen an juristisches 

Sekretariat zur Motivation 

  Plausibilitätskontrolle 
des fertig ausformulier-
ten Entscheidentwurfes 
des Präsidenten (schrift-
licher Antrag des Präsi-
denten) 

     
 Protokollführung 
 Beratende Stimme 

  Präsidiert Plenum 
 Präsidiert 1 Kammer 

 Spruchkörper: 
3 Kammern mit 5 Mitglie-

dern 
     

 Eröffnung 
 Interne Dokumentati-

on 

  Publikation 
 Periodika 
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3.2 Verfahrensablauf /Mitwirkung nebenamtliche Kommissions-

 mitglieder 

 

Präsident     Kommission Präsident 
       

Eingang   Verarbeitung   Ausgang 
       
Formelle Prozessvor-
aussetzungen 

Instruktion Zuteilen Nachinstruktion Motivation 
Redaktion 
durch juristisches Sek-
retariat (Gerichtsschrei-
berjustiz) 

Plausibilitätskontrolle 
über ausformulierte 

Entscheidentwürfe75 

Eröffnung 
Publikation 

Zeitachse       
    Durchschnittliche Ver-

fahrensdauer 12-18 
Monate 

6 Sitzungen pro Jahr, 
Zustellung Entwürfe 2 
Wochen vor Sitzung, 
Dauer: 2,5 - 3 Stunden 

10 Tage 
nach 
Sitzung 

                                      

75  Vgl. die in den letzten vier Jahren beurteilten Entscheide S. 10. 
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